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1. ¦bersicht und Verfahren 

1.1 Dokumente 

Zur ºffentlichen Auflage gelangen folgende Unterlagen, die der Gemein-

derat am 12. August 2024 zu Handen der ºffentlichen Auflage verab-

schiedet hat: 

  nderung im Zonenplan 

  nderung in der Bau- und Nutzungsordnung (BNO) 

 Gestaltungsplan èWindpark Lindenberg Teil Nordé 

 Gestaltungsplan èWindpark Lindenberg Teil S¿dé 

 Sonderbauvorschriften zum Gestaltungsplan Lindenberg (SNV) 

 Rodungsdossier 

 Umweltvertrªglichkeitsbericht: Abschliessende Voruntersuchung 

 Umweltvertrªglichkeitsbericht Netz: Abschliessende Voruntersuchung 

 

Zur Orientierung liegen vor: 

 Raumplanungsbericht vom 12.08.2024 

 Mitwirkungsbericht vom 26. Februar 2021 

 Abschliessender Vorpr¿fungsbericht vom 30. November 2023 

 Technischer Bericht vom 12. April 2024 

 Antragsunterlagen ESTI vom 12. April 2024 

 Aktionsprogramm Lindenberg vom 13. Mªrz 2020 

 Vereinbarung betreffend dem Windpark Lindenberg auf dem Gemein-

degebiet von Beinwil vom 25. Juni 2024 

1.2 Verfahrensablauf 

Verfahrensschritt Zeitraum 

Vorarbeiten Ab 2009 

Planungsentwurf 2015 bis Feb. 2020 

Kantonales Vorpr¿fungsverfahren / Mitwirkung April 2020 bis Juni. 

2024 

¥ffentliche Auflage August / September 

2024 

Beschluss durch die Stimmb¿rgerInnen Anschliessend 

Genehmigung durch den Regierungsrat Anschliessend 
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Verfahrensschritt Zeitraum 

Beschwerdeverfahren Anschliessend 

Baubewilligungsverfahren Anschliessend 

Bauphase Anschliessend 

Betriebsphase Anschliessend 

Tabelle 1: Planungsablauf 

1.3 Die Akteure 

1.3.1 Initianten 

Initianten des Windparks Lindenberg sind die Windpark Lindenberg AG 

und ihre Aktionªre (AEW Energie AG, CKW AG und Services Industriels de 

Gen¯ve). Die Initianten finanzieren die Planung und erstellen die Plandos-

siers zuhanden der Behºrden und der Bevºlkerung. 

1.3.2 Gemeinde Beinwil 

Die Gemeinde Beinwil sichert im Rahmen der Nutzungsplanung und mit 

dem Gestaltungsplan die rechtliche Umsetzung des Projekts. ¦ber die 

verªnderte Nutzungsplanung wird die Stimmbevºlkerung von Beinwil ab-

stimmen. Der Gestaltungsplan muss vom Gemeinderat genehmigt wer-

den. Die Gemeinde Beinwil war in das Planungsverfahren von Anfang an 

eingebunden. 

1.3.3 Bevºlkerung 

Die Bevºlkerung der betroffenen Gemeinden in den Kantonen Aargau 

und Luzern wurde im Oktober 2020 zur Mitwirkung eingeladen und 

konnte Mitwirkungsbeitrªge im Rahmen der ºffentlichen Mitwirkung ein-

reichen. Ergªnzend zum gesetzlich vorgeschriebenen Mitwirkungsverfah-

ren wird seit 2018 der Interessengruppenprozess gef¿hrt (vgl. Steue-

rungs- und Begleitgruppe). 

1.3.4 Steuerungsgruppe 

Die Steuerungsgruppe besteht aus Vertretern der Gemeinderªte Bein-

wil (Freiamt) und Hitzkirch, sowie aus Vertretern des Regionalplanungs-

verbands Oberes Freiamt. Sie ¿berwacht die Einhaltung der vorgesehe-

nen Prozesse des Interessengruppenprozesses. 
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1.3.5 Begleitgruppe 

Zusªtzlich existiert eine Begleitgruppe. Deren Zweck und Mitglieder sind 

in Kapitel 9 im Detail erlªutert. 
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2. Ausgangslage und Vorgehen 

2.1 Ausgangslage 

Mit Annahme der Energiestrategie 2050 hat sich die Schweizer Stimmbe-

vºlkerung im Mai 2017 zur Fºrderung von erneuerbaren Energien und 

zur Reduktion des CO2 Ausstosses ausgesprochen. Infolge zunehmender 

Nutzung der erneuerbaren Energien kommt deshalb der Windenergie 

eine bedeutende Rolle zu. Windenergie ist im Winter verf¿gbar, wenn die 

Wasserkraft und Solarenergie eine geringere Verf¿gbarkeit aufweisen. 

Geplant und gefordert ist bis 2030 ein deutlich hºherer Anteil von Energie 

durch Windkraft im Vergleich zu heute. 

Die Energiestrategie des Kantons Aargau sowie der Aargauer Richtplan 

sehen die Nutzung der Windenergie in Gebieten mit gen¿gend Wind-

energie vor. Aufgrund ihres grossen Windpotentials ist unter anderem 

auch die Region Lindenberg / Freiamt ideal geeignet. 

2.2 Vorhaben 

Die Windpark Lindenberg AG plant auf dem Lindenberg drei Windener-

gieanlagen (WEA) mit einer Nabenhºhe von 150 m. Dabei sollen zwei 

Windenergieanlagen nºrdlich im Gebiet Grod und eine s¿dlich im Gebiet 

Horben erstellt werden. Dieses Layout wurde im Rahmen einer umfassen-

den Standortanalyse eruiert (vgl. Kapitel 4 und 5, sowie Umweltvertrªg-

lichkeitsbericht Kapitel 5) und mittels einer Interessenabwªgung ¿ber-

pr¿ft (vgl. Kapitel 6). Der Windpark kann rund 25.2 GWh Strom (P751) lie-

fern und damit einen bedeutenden Beitrag zur Windenergieproduktion 

im Kanton Aargau und in der Schweiz. 25.2 GWh Strom entsprechen ei-

nem Jahresenergieverbrauch von rund 5'600 Haushalten2. 

2.3 Vorgehen 

Ausgangslage f¿r die Wahl des Lindenbergs als Standort bildeten das 

Konzept Windenergie Schweiz, das Windkonzept der Regionen Seetal Lu-

zern und Oberes Freiamt3, das Regionale Raumkonzept 2040 des Regio-

nalplanungsverbands Oberes Freiamt, der Richtplan des Kantons Aargau 

sowie die 2014 bis 2022 laufenden Windmessungen. 

 
1 P75 ist diejenige Jahresproduktion, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 75 % langjªhrig ¿berschritten wird. 
2.Haushaltsverbrauch gemªss H4 Profil. Dieses entspricht dem typischen Verbrauchsprofil einer 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und 

Tumbler (ohne Elektroboiler) und einer jªhrlichen Bezugsmenge von 4'500 kWh/Jahr. 
3 Regionales Konzept zur Ausscheidung von Zonen f¿r Windkraftanlagen, Regionen Seetal Luzern und Oberes Freiamt, 2012. 
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In einer ersten Phase wurden die raumplanerischen Rahmenbedingungen 

geklªrt. Im Rahmen dieser ersten Abwªgung wurde evaluiert, ob Wind-

anlagen grundsªtzlich mit den rªumlichen Gegebenheiten vertrªglich 

sind. 

Danach erfolgte eine Standortanalyse. In dieser wurde eruiert, wo und in 

welchem Umfang auf dem Lindenberg Gebiete mit gen¿gend Wind f¿r 

die Energiegewinnung durch Windkraft vorhanden sind. Sodann wurde 

eine Grobanalyse vorgenommen, welche in einer generellen Standort-

wahl m¿ndete. Die Grobanalyse hatte dabei auf die grobmaschigen Fak-

toren (Windpotential vs. Ausschlusskriterien) zu fokussieren. Dabei waren 

auch raumplanerische ¦berlegungen miteinzubeziehen. 

In einer zweiten Phase erfolgte das Detaillayout. Hier wurden weitere 

¿bergeordnete Vorgaben, technische Hindernisse, lokale Gegebenheiten, 

Umweltaspekte und die Kriterien der Begleitgruppe ber¿cksichtigt. Das 

Ergebnis war die potenzielle, punktgenaue Standortwahl f¿r einzelne 

Windenergieanlagen. Mitber¿cksichtigt wurden dabei auch politische 

Faktoren sowie die Meinung der betroffenen Bevºlkerungsgruppen und 

der Interessenverbªnde und -organisationen. 

Erst mit der genauen Standortwahl kann die Projektentwicklung und 

technische Umsetzung im Detail vorgenommen sowie der formelle poli-

tisch-raumplanerische Prozess gestartet werden. Der hier vorliegende Be-

richt nach Art. 47 RPV4 folgt in seiner Gliederung dem geschilderten Vor-

gehen. 

2.4 ¦berblick Planungsprozess 

Im Sommer 2020 reichte die Windpark Lindenberg AG Raumplanungs-

dokumente ( nderungen im Zonenplan und in der Bau- und Nutzungs-

ordnung), den Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften und das Ro-

dungsgesuch vorab an die Gemeinde Beinwil (Freiamt) ein. Als Doku-

mente zur Orientierung wurden ein Entwurf des vorliegenden Raumpla-

nungsberichtes gemªss Art. 47 RPV, der technische Bericht, das Plandos-

sier, die ESTI5 Planvorlage, das Aktionsprogramm Lindenberg und als Ne-

benprojekt eine Machbarkeitsstudie f¿r eine Wasserleitung vorgelegt. Die 

ebenfalls zur gleichen Zeit vorgelegte abschliessende Voruntersuchung 

basiert auf dem Pflichtenheft vom 12. Oktober 20176 und umfasst die 

Vorgaben der kantonalen Umweltschutzfachstelle Aargau7. Die einge-

reichten Dokumente ber¿cksichtigen ebenso Eingaben aus dem Interes-

sengruppenprozess. 

 

 
4 Raumplanungsverordnung, SR 700.1. 
5 Eidgenºssisches Starkstrominspektorat. 
6 Windpark Lindenberg, Voruntersuchung und Pflichtenheft, 12.10.2017, Windpark Lindenberg AG 
7 Stellungnahme der kantonalen Umweltschutzfachstelle, 13. Dezember 2017, Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung Umwelt 

Voruntersuchung Gemeinde Beinwil 
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Am 21. August 2020 wurden die Raumplanungsdokumente und die wei-

teren Dokumente zur Orientierung dem Departement Bau, Verkehr und 

Umwelt des Kantons Aargau (BVU) eingereicht. Unterlagen zum Netzan-

schluss gingen an das ESTI. 

Vom 12. Oktober 2020 bis zum 13. November 2020 fand im Mehrzweck-

gebªude in Beinwil (Freiamt) die Mitwirkung der Bevºlkerung im Sinne 

von Art. 4 RPG8 und Ä 3 BauG/AG9 statt. Diese wurde in Form einer Aus-

stellung durchgef¿hrt, in der alle Raumplanungsdokumente und Doku-

mente zur Orientierung inklusive der Unterlagen zur Umweltvertrªglich-

keit auflagen. Plakate an Stellwªnden stellten die Inhalte der Unterlagen 

verstªndlich zusammengefasst dar. Der Planungsbericht nach Art. 47 RPV 

sowie die Teilªnderung des Kulturlandplans, die  nderung der Bau- und 

Nutzungsordnung, der Gestaltungsplan, die Sondernutzungsvorschriften 

und die vor Ort gezeigten Plakate waren zudem auf der Website der Ge-

meinde Beinwil (Freiamt) wªhrend der Mitwirkung aufgeschaltet. 

Der durch die Gemeinde Beinwil (Freiamt) genehmigte Mitwirkungsbe-

richt vom 26. Februar 2021 wurde dem BVU (Departement Bau, Verkehr 

und Umwelt Kanton AG) zugestellt. Der Bericht umfasst Eingaben von 43 

Mitwirkenden und Beitrªge zu insgesamt 163 Punkten. 

Die Abteilung Raumentwicklung des BVU verfasste am 22. Februar 2021 

zuhanden der Gemeinde Beinwil (Freiamt) zwei fachliche Stellungnahmen 

zu den am 21. August 2020 eingereichten Raumplanungsdokumenten. 

Eine Stellungnahme bezog sich auf die Teilªnderung des Kulturlandplans, 

die andere auf den Gestaltungsplan. Gleichzeitig mit diesen Stellungnah-

men wurden die Pr¿fberichte zu den Geodaten ¿bermittelt. 

In der fachlichen Stellungnahme zur Teilªnderung des Kulturlandplanes 

war seitens des BVU die dringende Empfehlung ausgesprochen worden 

eine Stellungnahme der Eidgenºssischen Natur- und Heimatschutzkom-

mission (ENHK) zum Umgebungsschutz des Schlosses Horben einzuho-

len. Mit Schreiben vom 16. Juli 2021 erklªrte die Eidgenºssische Natur- 

und Heimatschutzkommission (ENHK) gegen¿ber der Abteilung Raum-

entwicklung des BVU, dass sie keine Veranlassung sehe, mit Blick auf die 

geplante Errichtung des Windparks Lindenberg ein Gutachten zu verfas-

sen. 

Ebenfalls in der fachlichen Stellungnahme zur Teilªnderung des Kultur-

landplanes war seitens des BVU empfohlen worden, dass die die Eidge-

nºssische Kommission f¿r Denkmalpflege (EKD) eine Stellungnahme zum 

Schloss Horben abgebe. Am 29. November 2021 fand vor Ort ein Augen-

schein durch die EKD statt. Dabei wurden das Schloss Horben und seine 

Umgebung begangen (vgl. Kap. 5.4.2). 

 

 
8 Bundesgesetz ¿ber die Raumplanung (Raumplanungsgesetz), SR 700. 
9 Gesetz ¿ber Raumentwicklung und Bauwesen des Kantons Aargau, SAR 713.100. 

Einreichung der Unterlagen zur fachli-

chen Stellungnahme 

Mitwirkung 

Fachliche Stellungnahmen 

Verzicht Gutachten ENHK 

Begehung EKD 
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Am 28. Januar 2022 lud die Abteilung Raumentwicklung des BVU zu einer 

Besprechung zum Thema Stºrungspufferabstand um das Hochmoor Ball-

moos-Lieli ein. An der Sitzung nahm neben Vertretern der erwªhnten Ab-

teilung und des BVU auch solcher der Dienststelle Landwirtschaft und 

Wald des Kantons Luzern teil. 

Am 20.12.2022 wurden die Raumplanungsdokumente und die weiteren 

Dokumente dem Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons 

Aargau (BVU) zur abschliessenden Vorpr¿fung eingereicht. Die Unterla-

gen zum Netzanschluss wurden an das ESTI ¿bermittelt. 

Mit Schreiben vom 30. November 2023 erhielt die Gemeinde Beinwil 

(Freiamt) die abschliessenden Vorpr¿fungsberichte zur Planung sowie die 

abschliessenden Pr¿fberichte zu den Geodaten. Von der kantonalen Um-

weltfachschutzstelle ging am 29. November 2023 die Stellungnahme ¿ber 

die Beurteilung des Umweltvertrªglichkeitsberichts ein.  

Die Planungsunterlagen wurden aufgrund der R¿ckmeldung aus der ab-

schliessenden Vorpr¿fung sowie der Stellungnahmen ¿ber die Beurtei-

lung des Umweltvertrªglichkeitsberichts bereinigt.  

 

2.4.1 Mitwirkung 

Im Mitwirkungsbericht wurden die Antrªge in weiterzuverfolgende An-

trªge, aus welchen eine Projektdetaillierung hervorgehen konnte (Weiter-

bearbeitung) und Antrªge, die bereits abgeklªrt worden waren und damit 

abschliessend im Rahmen der Berichterstattung beantwortet werden 

konnten (Kenntnisnahme), unterschieden. 

Die zur Weiterbearbeitung vorgesehenen Antrªge wurden im Rahmen 

des Umweltvertrªglichkeitsberichtes weitergehend untersucht und die 

Ergebnisse daraus in die Planung integriert. So wurde unter anderem eine 

R¿ckbauverpflichtung (R¿ckbaurevers) im Rahmen des Baubewilligungs-

verfahrens festgelegt sowie zusªtzliche Vorschriften zur Eingliederung in 

die Landschaft in den SNV definiert (u.a. gleicher Anlagentyp, WEA mit 

Gittermast nicht zulªssig). 

Die einzelnen Mitwirkungsbeitrªge, sowie deren Beantwortung sind im 

Mitwirkungsbericht ersichtlich. 

2.4.2 Abschliessende Vorpr¿fungsberichte 

Die abschliessende Vorpr¿fung zeigte, dass die Vorlage die Genehmi-

gungsanforderungen an Nutzungsplªne mit Ausnahme der im Vorpr¿-

fungsbericht enthaltenen Vorbehalte erf¿llt. Die Planungsunterlagen wur-

den dementsprechend angepasst. Das Departement Bau, Verkehr und 

Besprechung BVU 

Einreichung der Unterlagen zur ab-

schliessenden Vorpr¿fung 

Abschliessende Vorpr¿fungsberichte 
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Umwelt des Kantons Aargau (BVU) sah bei folgenden Punkten einen letz-

ten Abstimmungsbedarf: 

 Anpassung des Gestaltungsplanperimeters auf Parzelle 134 

 Prªzisierung der SNV und BNO (u.a. bzgl. Befristung, Oberflªchen-

wasser, Ersatz, Befristung, R¿ckbau- und Kultivierung, Materialisie-

rung, St¿tzmauern IVHB-Konformitªt) 

 Prªzisierung des Planungsberichts (u.a. bzgl. Unterscheidung Art. 3 

NHG, Art. 6 NGH und Art. 18 ff. NHG, Miteinbezug kantonales Recht 

beim Schloss Horben, bedingte Umzonung, Ausf¿hrungen zu Terrain-

verªnderungen f¿r den Unterhalt) 

 Auf die inselfºrmige Gestaltungsplanpflicht-Festlegung sowie Aufhe-

bung der Landschaftsschutzzone auf Parzelle 134 "Chlimatt" ist zu 

verzichten. 

Der bereinigte abschliessende Vorpr¿fungsbericht liegt zusammen mit 

der bereinigten Vorlage ºffentlich auf.  
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3. Raumplanerische Rahmenbedingungen 

3.1 Bund 

3.1.1 Bundesinventare 

Auf Bundeseben sind die Inventare der Verkehrswege (IVS), der Land-

schaften und Naturdenkmªler und der sch¿tzenswerten Ortsbilder (ISOS) 

zu ber¿cksichtigen. Der Lindenberg ist keiner Landschaft von nationaler 

Bedeutung (BLN) zugewiesen. Aufgrund der Entfernung und der Lage der 

Inventarobjekte ist nicht von einer massgebenden Beeintrªchtigung 

durch die Windenergieanlagen auszugehen. Auch beim Bau und der Vor-

bereitung der Erschliessung werden die historischen Verkehrswege nicht 

tangiert. In der Nutzungsplanung und in der Baubewilligung sind die 

ISOS-Ortsbilder Wiggwil, Winterschwil und Hitzkirch zu ber¿cksichtigen. 

Aufgrund der Entfernung und der Lage dieser Ortsbilder muss nicht von 

einer ¿bermªssigen optischen Beeintrªchtigung ausgegangen werden. 

Weiter sind auf Bundesebene folgende Biotopinventare in Kraft: 

 Hoch- und ¦bergangsmoore 

 Flachmoore 

 Auengebiete 

 Amphibienlaichgebiete 

 Trockenwiesen- und weiden 

 

Angrenzend an das Gebiet auf Luzerner Boden liegt das Hochmoor von 

nationaler Bedeutung, Objekt HMI Nr. 78 "Ballmoos Lieli". Hochmoorob-

jekte m¿ssen ungeschmªlert erhalten werden. Zum Schutzziel gehºren 

explizit auch die Erhaltung und Fºrderung der standortheimischen Pflan-

zen- und Tierwelt und ihrer ºkologischen Grundlagen (Art. 4 Hochmoor-

verordnung, HMV10). Die Kantone haben ºkologisch ausreichende Puffer-

zonen festzulegen (Art. 3 Abs. 1 HMV). Bei der Planung neuer Bauten und 

Anlagen ist deshalb der notwendige Abstand zum Hochmoor im Einzelfall 

zu definieren (siehe Kap. 5.4). 

3.1.2 Konzept Windenergie 

Das Konzept Windenergie ist ein Konzept im Sinne von Art. 13 RPG und 

damit behºrdenverbindlich (vgl. Art. 22 Abs. 1 RPV). Konzepte enthalten 

keine rªumlich konkreten Festlegungen. So legt auch das Konzept Wind-

energie lediglich fest, wie die Bundesinteressen bei der Planung von 

 
10 Verordnung ¿ber den Schutz der Hoch- und ¦bergangsmoore von nationaler Bedeutung (Hochmoorverordnung), SR 451.32. 
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Windenergieanlagen zu ber¿cksichtigen sind. Zudem zeigt es mºgliche 

Rªume mit Potenzial zur Nutzung von Windenergie auf. 

Die Karte des Konzepts Windenergie weist den Projektperimeter als Vor-

behaltsgebiet aus. Der S¿dteil des Projektperimeters (Horben) wird zu-

dem als Windpotenzialgebiet ausgewiesen. Dies bedeutet zum einen, 

dass die Grobanalyse des Bundes ein zu ber¿cksichtigendes Potenzial er-

kennen lªsst. Zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass sich 

aufgrund entsprechender Abklªrungen auch eine erfolgreiche Abstim-

mung mit den konkret in Frage stehenden Bundesinteressen erreichen 

lªsst. 

Die Onlinekarte des Konzepts Windenergie vermerkt zum Projektperime-

ter, dass sich das Gebiet weniger als 20 km von einem Militªrflugplatz 

entfernt befindet. Es handelt sich dabei um den Militªrflugplatz Emmen. 

Ebenso befindet sich ein Niederschlagsradar weniger als 20 km vom Pro-

jektperimeter entfernt. Dabei handelt es sich um das Wetterradar Albis. 

Diese beiden Bundesinteressen wurden abgeklªrt und es liegen positive 

Stellungnahmen der entsprechenden Bundesstellen vor (vgl. Kapitel 5.5). 

Damit ist das Gebiet f¿r die Windenergie nutzbar. 

3.1.3 Energiestrategie 2050 

Der Bundesrat und das Parlament haben 2011 den Grundsatzentscheid 

zu einem schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie gefªllt. Die beste-

henden Kernkraftwerke sollen nicht durch neue ersetzt werden. F¿r einen 

Ersatz der entfallenden Produktion wird im ersten Massnahmenpaket zur 

Energiestrategie unter anderem auf die Ausschºpfung der vorhandenen 

Potenziale der neuen erneuerbaren Energien gesetzt. Bis 2020 soll die 

durchschnittliche Jahresproduktion aus neuen erneuerbaren Energien 

(ohne Wasserkraft) mindestens 4.4 TWh und bis 2035 11.4 TWh betragen. 

Die Energieperspektiven 2050 weisen der Windenergie ein nachhaltig 

nutzbares Potenzial von 4.22 TWh/Jahr zu. Mitte 2017 nahm die Schwei-

zer Stimmbevºlkerung die Energiestrategie per Volksabstimmung an. 

Das Parlament hat am 29. September 2023 zudem das Bundesgesetz ¿ber 

eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien beschlossen. 

Auch wenn die  nderungen des Energiegesetzes und des Stromversor-

gungsgesetzes noch nicht in Kraft sind, zeigt dies den Willen des Gesetz-

gebers, die Position (oder den Ausbau) der Windenergie zu stªrken. 

3.1.4 Nationales Interesse an der Windenergie 

Seit der Annahme der erwªhnten Volksabstimmung kommt einem Wind-

parkprojekt zudem ein nationales Interesse zu, falls die Jahresproduktion 
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20 GWh ¿bersteigt (Art. 12 EnG11 in Verbindung mit Art. 9 EnV12). Die Jah-

resproduktion des Windparks Lindenberg betrªgt 25.2 GWh (P7513) (vgl. 

Kapitel 8.7). Im Rahmen einer Abwªgung bedeutet dies, dass das Inte-

resse an der Produktion von Windenergie mit anderen Bundesinteressen 

gleichrangig ist. Gemªss Art. 12 Abs. 2 EnG entspricht das Interesse zur 

Produktion von Windenergie bei mehr als 20 GWh Jahresproduktion ins-

besondere dem Interesse nach Art. 6 Abs. 2 NHG14. Hat eine Behºrde ¿ber 

die Bewilligung des Baus einer Anlage zur Nutzung erneuerbarer Ener-

gien mit den oben beschriebenen Energieproduktion zu entscheiden, so 

ist das Interesse an der Realisierung dieses Vorhabens bei der Interessen-

abwªgung als gleichrangig zu betrachten mit anderen nationalen Inte-

ressen (Art. 12 Abs. 3 EnG). Betrifft das Vorhaben ein Objekt, das in einem 

Inventar nach Art. 5 NHG aufgef¿hrt ist, so darf ein Abweichen von der 

ungeschmªlerten Erhaltung in Erwªgung gezogen werden. Damit sind die 

Schutzinteressen des Bundeslandschaftsinventars (BLN), des Inventars 

der Verkehrswege der Schweiz (VIVS) und der gesch¿tzten Ortsbilder der 

Schweiz (ISOS) als Inventare von Objekten von nationaler Bedeutung 

nach Art 5 NHG nicht mehr absolut. Ihre Interessen sind mit den Interes-

sen der Windenergie abzuwªgen. 

3.1.5 UVP-Pflicht 

Windparks mit einer installierten Leistung von mehr als 5 MW sind der 

Umweltvertrªglichkeitspr¿fung (UVP) unterstellt. Gemªss Art. 5 Abs. 3 

UVPV15 ist die UVP im Rahmen der Sondernutzungsplanung durchzuf¿h-

ren, wenn diese bereits eine umfassende Pr¿fung ermºglicht. Dies ist vor-

liegend der Fall. Der Umweltvertrªglichkeitsbericht beinhaltet nicht nur 

Aspekte des Natur- und Landschaftsschutzes, sondern alle relevanten 

Umweltaspekte, so auch Fragen des Immissions-, Boden- und Gewªsser-

schutzes. 

Der UVB liegt den Planungsunterlagen bei und umfasst alle Elemente des 

Windparks inklusive der parkexternen Netzanbindung (separater Um-

weltvertrªglichkeitsbericht Netz). 

 
11 Energiegesetz, SR 730.0. 
12 Energieverordnung, SR 730.01. 
13 Vgl. Fussnote 1. 
14 Bundesgesetz ¿ber den Natur- und Heimatschutz, SR 451. 
15 Verordnung ¿ber die Umweltvertrªglichkeitspr¿fung, SR 814.011. 
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3.2 Kanton Aargau 

3.2.1 Kantonaler Richtplan 

Der Richtplan des Kantons Aargau weist das Projektgebiet auf dem Lin-

denberg als Gebiet f¿r Grosswindkraftanlagen aus16. Gemªss den Pla-

nungsanweisungen bed¿rfen grosse Windenergieanlagen einer beson-

deren, regional abgestimmten Grundlage f¿r das gesamte Gebiet. 

Windenergieanlagen sollen an Standorten, die ¿ber gute Windverhªlt-

nisse verf¿gen und denen keine anderen ¿berwiegenden Interessen ent-

gegenstehen, konzentriert werden. Vorrang haben Grosswindkraftanla-

gen f¿r die kommerzielle Stromproduktion mit gutem Energieertrag17. 

Die Planungsanweisungen und ºrtlichen Festlegungen des Kapitels E 1.3 

legen fest, dass das Gebiet Lindenberg dem Planungsgrundsatz A ent-

spricht und zur vertieften ¦berpr¿fung der Eignung in Frage kommt. 

Im Rahmen des kommunalen oder kantonalen Nutzungsplans hat eine 

umfassende Interessenabwªgung zu erfolgen. Gemªss Planungsanwei-

sung 1.3 sind dabei die folgenden Kriterien zu erf¿llen: 

 Es ist aufzuzeigen, dass im betreffenden Gebiet in der Regel mindes-

tens drei gleichartige Windenergieanlagen erstellt werden kºnnen. 

Diese Anlagen sind sodann gemeinsam zu planen und auch gleich-

zeitig zu realisieren. 

 Geeignetes Windpotenzial (anzustreben sind 450 kWh pro Quadrat-

meter und Jahr). 

 Keine Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung (Richtplankapi-

tel L 2.5 und L 4.1). 

 Keine Moore und Trockenwiesen gemªss Bundesinventar. 

 Keine Grundwasserschutzzonen S1 und S2. 

 Abstand zu Wohn- und Mischzonen von mindestens 300 Meter. 

 Erschliessbarkeit und Ableitung der Energie mºglich. 

Planungsanweisung 1.4 legt ferner fest, dass die Erschliessung der Anla-

genstandorte in der Regel ¿ber das bestehende Strassen- und Wegenetz 

zu erfolgen hat. 

Mit dem Windpark Lindenberg kºnnen sªmtliche Vorgaben des Richt-

plans erf¿llt werden. Die Genehmigung des Richtplanes erfolgte im Au-

gust 2017 durch den Bundesrat. Der Pr¿fbericht des Bundes18 f¿hrt zum 

Gebiet Lindenberg zudem einen Genehmigungsvorbehalt auf. Dieser be-

sagt Folgendes: 

 
16 Richtplan Kanton Aargau, Kapitel E 1.3, 2017 
17 Planungsgrundsatz A, Kapitel E 1.3 
18 Richtplan Kanton Aargau, Gesamtrevision, Pr¿fungsbericht, Bundesamt f¿r Raumentwicklung, August 2017 
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èDas Gebiet Lindenberg wird unter dem Vorbehalt genehmigt, dass im 

Rahmen der nachgeordneten Planung in Absprache mit der Luftwaffe eine 

detaillierte Untersuchung ¿ber die mºglichen Beeintrªchtigungen der mi-

litªrischen Radarsysteme im Bereich des Militªrflugplatzes Emmen vorge-

nommen wird und auf dieser Grundlage f¿r den geplanten Windpark eine 

Lºsung ohne Beeintrªchtigung der militªrischen Anlagen und Systeme ge-

funden werden kann.é 

Nach Klªrung der Bundesinteressen mit dem VBS19 konnte dieser Vorbe-

halt ausgerªumt werden (vgl. Kapitel 5.5.3). 

3.2.2 Kantonale Energiestrategie 

Im kantonalen Richtplan werden f¿nf Standorte ausgewiesen, die èzur 

vertieften ¦berpr¿fung der Eignung in Frage kommené. Von den f¿nf 

Standorten sind drei im Richtplan festgesetzt. Der Windpark Lindenberg 

ist einer der drei festgesetzten Standorte und kann damit in die Nut-

zungsplanung ¿berf¿hrt werden. 

Der Kanton Aargau verfolgt in seiner Energiestrategie "EnergieAARGAU" 

den Ausbau der neuen erneuerbaren Energien. Die in dieser Strategie f¿r 

die Windenergie angestrebte Energiemenge von 50 GWh pro Jahr kann 

mit dem vorliegenden Projekt zu mehr als der Hªlfte gedeckt werden. Der 

Standort Lindenberg kann somit einen wesentlichen Beitrag zur Errei-

chung der in der kantonalen Energiestrategie gesetzten Ziele beitragen. 

3.2.3 Schutzgebiete 

Der Projektperimeter befindet sich in einer Landschaft von kantonaler Be-

deutung (LkB). Dabei handelt es sich um Gebiete mit besonderer Eigenart, 

Vielfalt und Naturnªhe oder weitgehend unzerschnittene Gebiete mit ge-

ringer Belastung des Landschaftsbildes durch Bauten und Anlagen.20 LkB 

umfassen Kulturlandschaften, die typisch sind f¿r den Aargau und seine 

Regionen. Das von LkB eingeschlossene oder an LkB angrenzende Wald-

areal gehºrt ebenfalls zu den sch¿tzenswerten Landschaften. Der Wald 

wird aber nicht von LkB ¿berlagert, da gest¿tzt auf die Waldgesetzge-

bung21 der entsprechende Schutzstatus besteht. 

LkB sind langfristig zu erhalten. Sie dienen dem Erhalt und der Weiterent-

wicklung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung und 

der naturnahen und ruhigen Erholung. Ebenso sind sie vielfªltiger Le-

bensraum f¿r Tiere und Pflanzen. Neue Flªchen mit Nutzungen durch 

Bauten und Anlagen, die den Schutzzielen widersprechen, sind in der Re-

 
19 Eidgenºssisches Departement f¿r Verteidigung, Bevºlkerungsschutz und Sport. 
20 Planungsgrundsatz A der L 2.3 Landschaften kantonaler Bedeutung, Richtplan Aargau. 
21 AWaG, SAR 931.100, Bundesgesetz ¿ber den Wald, SR 921.0. 
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gel nur zulªssig, wenn sie im ºffentlichen Interesse liegen und ihre Nach-

haltigkeit nachgewiesen ist. Ein grundsªtzlicher Anspruch auf Bewilligung 

von solchen Bauten und Anlagen in LkB besteht nicht. 

Windenergieanlagen kºnnen nicht kaschiert werden und werden somit 

Teil des Landschaftsbildes. Mit der Festlegung des Standorts im kantona-

len Richtplan wurde eine stufengerechte Erstabwªgung vorgenommen 

und die Vereinbarkeit von LkB und Windpark auf dieser Stufe f¿r gutge-

heissen. 

Im Rahmen der Umweltvertrªglichkeitsberichterstattung erfolgte eine 

weitergehende Pr¿fung der Landschaftsvertrªglichkeit. Diese kam zum 

Schluss, dass die Landschaftsfunktionen und die Qualitªten in der Be-

triebsphase bis auf eine Ausnahme gewahrt werden kºnnen. Die Aus-

nahme betrifft die Qualitªt der Freihaltung. Es wurde konstatiert, dass 

diese ð lokal wie auch hinsichtlich der grossrªumlichen Landschaftsform 

Lindenberg ð durch das Vorhaben vermindert wird. Aufgrund der beab-

sichtigten rªumlichen Entwicklung f¿r das Gebiet (Raumkonzept Aargau) 

sowie der im Richtplan formulierten Absichten f¿r die LkB wurde das Pro-

jekt Windpark Lindenberg insgesamt jedoch als vertrªglich beurteilt, so-

fern die vorgesehenen Massnahmen konsequent und vollstªndig umge-

setzt werden. 

Die im Umweltvertrªglichkeitsbericht Netz vorgeschlagene Massnahme 

N La ð 01 Ableitung elektrischer Energie, die dazu verpflichtet, die zur 

parkexternen Netzanbindung vorgesehene Mittelspannungsleitung zum 

Unterwerk Muri als Erdkabel zu verlegen, sowie die Massnahme N bzw. 

P AV ð 02 Erdverkabelung von bestehenden Mittelspannungsfreileitun-

gen f¿hren zu einer weiteren Entlastung bzw. Vermeidung von Einfl¿ssen 

auf die Landschaft. 

Durch Verwendung des gleichen Anlagentyps inkl. Farbgebung und we-

gen der Pflicht zu mºglichst geringen Terrainverªnderung in der Nut-

zungsplanung und dem Gestaltungsplan wird den Schutzinteressen der 

LkB weitergehend grºsstmºglich entgegengekommen (vgl. Umweltver-

trªglichkeitsbericht Kapitel 7.11.8 Massnahmen). 

3.3 Regionen 

3.3.1 Regionales Konzept 

Das regionale Konzept zur Ausscheidung von Gebieten f¿r Windenergie-

anlagen dient als Grundlage f¿r die Umsetzung und die behºrdenver-

bindliche Sicherung. Es dient zudem der Koordination der anschliessen-

den Nutzungsplanverfahren. Die Regionen Seetal (Luzern) und Oberes 

Freiamt (Aargau) koordinieren darin die Gebiete f¿r Windenergieanlagen. 

Das Konzept weist auf dem Lindenberg acht Gebiete ohne grundsªtzliche 

Vorbehalte gegen die Windkraft aus. Diese acht Gebiete werden in drei 
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Rªumen zusammengefasst. Ein Windpark ist dabei jeweils in einem dieser 

Rªume zur realisieren und muss mindestens drei Windenergieanlagen 

umfassen. Der projektierte Windpark Lindenberg kommt im Raum èLin-

denberg Osté zu liegen. 

3.3.2 Abkommen zwischen den Gemeinden 

Die rechtliche Sicherung des Konzeptes erfolgte am 27. Juni 2012 durch 

den Abschluss eines Abkommens zwischen den Gemeinden Hitzkirch, 

Hohenrain, Beinwil (Freiamt) und dem Regionalplanungsverband Oberes 

Freiamt bzw. dem regionalen Entwicklungstrªger IDEE SEETAL. Dieses Ab-

kommen sieht im Wesentlichen vor, dass sich die Standortgemeinden 

fr¿hzeitig in ihrer Planung miteinander koordinieren. Zudem sind min-

destens drei Windenergieanlagen mit gleichem Erscheinungsbild zu ge-

nehmigen, wobei diese optimal landschaftsvertrªglich zu platzieren sind. 

Dazu gehºrt auch das Beachten von kritischen Sichtbez¿gen bei der 

Hºhe der Anlagen. Der weitere Inhalt des Abkommens sowie der Umgang 

damit werden in Kap. 5.2.1 behandelt. 
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Abbildung 1.: Die drei Rªume f¿r Windpªrke auf dem Lindenberg gemªss dem Regionalen 

Konzept zur Ausscheidung von Windenergieanlagen. Die Nummern bezeichnen die acht 

Gebiete. 

3.3.3 Regionales Raumkonzept 2040 

Der Regionalplanungsverband Oberes Freiamt behandelte den Windpark 

Lindenberg im regionalen Raumplanungskonzept 2040. Am 7. Mªrz 2018 

verabschiedete die Abgeordnetenversammlung (als Vertretung der Ver-

bandsgemeinden) das Konzept. Dieses sieht Windenergieanlagenstan-

dorte auf dem Horben und dem Grod vor. Zugleich wird der Horben als 

Erholungsraum von ¿berregionaler Bedeutung ausgewiesen. Die unten-

stehende Karte zeigt den Bereich der Gemeinde Beinwil: 

 

 

 
Abbildung 2.: Gemeinde Beinwil im RRK 2040 mit Sondernutzung Windkraft und Erholungs-

raum ¿berregionaler Bedeutung. 

Die Erholungsrªume von ¿berregionaler Bedeutung werden im Konzept 

mit dem Interesse des Windparks gleichgesetzt. 
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3.4 Gemeinde Beinwil 

Der Bauzonen- und Kulturlandplan der Gemeinde Beinwil (Freiamt) in der 

Ausgabe 2011 sowie die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) weisen f¿r 

den Projektperimeter die f¿nf nachfolgend beschriebenen Zonen aus und 

machen folgende Vorgaben: 

 Landwirtschaftszone: Die BNO sieht vor, dass die Landwirtschafts-

zone in erster Linie f¿r die bodenabhªngige landwirtschaftliche und 

gartenbauliche Produktion sowie f¿r die innere Aufstockung und die 

Gewinnung von Energie aus Biomasse bestimmt ist. Jedoch sind wei-

tere Produktions- und Nutzungsformen zulªssig, sofern sie mit dem 

kantonalen und eidgenºssischen Recht vereinbar sind. F¿r Bauten ist 

ein nach allen Aspekten optimaler Standort zu wªhlen. Die Bauten 

haben sich, unter Wahrung der betrieblichen Erfordernisse, in Bezug 

auf Ausmass, Gestaltung und Stellung sowie der Umgebungsbepflan-

zung ins Landschaftsbild einzuf¿gen. 

 Wald / Naturschutzzone Wald: Die Naturschutzzone Wald dient der 

Erhaltung und Fºrderung seltener Waldgesellschaften und besonde-

rer Waldstrukturen als Lebensraum schutzw¿rdiger Pflanzen und 

Tiere. Soweit nicht anders festgelegt, sind die Bestªnde mit standort-

heimischen Baumarten und auf nat¿rliche Art zu verj¿ngen. Berei-

chernde Strukturen und Totholz sind zu belassen. F¿r den Wald sind 

weiter die kantonalen und eidgenºssischen Gesetze und Verordnun-

gen zu beachten. 

 Landschaftsschutzzone: Die Landschaftsschutzzone ist der Land-

wirtschaftszone ¿berlagert. Sie dient der Erhaltung der weitgehend 

unverbauten und naturnahen Landschaft in ihrem Aussehen und ihrer 

Eigenart, der Freihaltung im Interesse der Siedlungstrennung sowie 

weiteren kommunalen Interessen. 

 Magerwiese: Die Zonen der Magerwiesen und mageren Bºschungen 

bezwecken die Erhaltung von extensiv genutztem Gr¿nland mit na-

t¿rlich wachsenden Feldblumenarten. 

 Hecken und Einzelbªume: Die im Kulturlandplan bezeichneten und 

in der BNO aufgelisteten Hecken (inkl. Bªume innerhalb der Hecken) 

sind landschaftlich wertvoll und d¿rfen nicht beseitigt oder beein-

trªchtigt werden. Sie sind angemessen artgerecht zu pflegen. Einzel-

bªume bilden eine Einheit mit der Landschaft und sollten erhalten 

werden. 

 Kulturobjekte, teilweise unter Denkmalschutz / Gebªude mit 

Substanzschutz: Die im Kulturland- bzw. Bauzonenplan bezeichne-

ten und in der BNO aufgelisteten Objekte sind von besonderem kul-

turgeschichtlichem Wert. Sie sind zu unterhalten und d¿rfen grund-

sªtzlich nicht abgebrochen bzw. beseitigt werden. 
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 Grund- und Quellwasserschutzzone: Nºrdlich vom Grodhof befin-

det sich eine Grundwasser- und Quellwasserschutzzone. 
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Abbildung 3.: Ausschnitt: Bauzonen- und Kulturlandplan, Gemeinde Beinwil. Das Projektgebiet befindet sich am linken Bildrand. Ganz im 

Norden ist die Grund- und Quellwasserzone Sch¿rboden zu sehen, die innerhalb einer Landschaftsschutzzone zu liegen kommt. Die Land-

schaftsschutzzone, welche die gelbe Landwirtschaftszone ¿berlagert, setzt sich auch unterhalb des Groderwaldes (gr¿n) im Bereich Horben 

fort. Um die Landwirtschaftsbetriebe Grod, Sonneri und Horben finden sich Bereiche, die nicht dem Landschaftsschutz unterliegen und nur 

der unterlagernden Landwirtschaftszone zugeordnet sind. Im S¿den des Horbens finden sich diverse Hecken, Feldgehºlze und eine Mager-

wiese (orange). 

3.5 Wald 

F¿r die Erstellung der Windenergieanlagen sind, in einem ¿berschauba-

ren Umfang, sowohl temporªre wie auch permanente Waldrodungen 

entlang der bestehenden Strasse zum Horben nºtig. F¿r das Rodungs-

verfahren gilt das Waldgesetz auf kantonaler und Bundesebene. Das Ver-

fahren wird mit der  nderung der Nutzungsplanung / Sondernutzungs-

planung koordiniert. 

3.6 Kanton Luzern / REP Seetal 

Der rechtsg¿ltige Richtplan des Kantons Luzern macht allgemeine Aussa-

gen zur Fºrderung von erneuerbarer Energie (Kapitel E5 und E6). Unter 

Kapitel E6-1 werden die Anforderungen an Windenergieanlagen konkre-

tisiert: 

Windenergieanlagen sind in folgenden Gebieten nicht zulªssig: 

 in Naturschutzzonen, 

 im Schutzbereich von sch¿tzenswerten Ortsbildern und sch¿tzenswer-

ten Bauten und Objekten. 

Windenergieanlagen d¿rfen die Schutz- und Entwicklungsziele folgender 

Gebiete nicht wesentlich beeintrªchtigen: 

 BLN-Gebiete, 

 andere besonders sch¿tzenswerte Landschaften. 

Aufgrund ihrer grossen rªumlichen Auswirkungen und gest¿tzt auf Ent-

scheidungsgrundlagen des Bundes und des Kantons sind Windenergiean-

lagen durch die regionalen Entwicklungstrªger ¿berkommunal zu koordi-

nieren. Die Gemeinden ber¿cksichtigen die Vorgaben eines solchen regio-

nalen Standortkonzepts im Rahmen ihrer kommunalen Planungen. Die 

konkreten grºsseren Windenergieanlagen-Standorte sind in der Nutzungs-

planung auszuscheiden. 

Am 6. Juni 2023 beschloss der Regierungsrat des Kantons Luzern die 

Richtplanteilrevision zum Thema Windenergie. In der Richtplanteilrevi-

sion setzt sich der Kanton Luzern das klare Ziel, im Kantonsgebiet bis 

2050 250 GWh/Jahr Strom mit Windenergieanlagen zu produzieren. Zu-

dem werden kartografisch und tabellarisch 22 f¿r die Windenergienut-

zung geeignete Gebiete definiert. Dazu gehºrt auch ein Gebiet auf dem 
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Lindenberg auf Seite des Kantons Luzern sowie der dazugehºrige Wind-

energieanlagenstandort èWeienbrunnené. Der regionale Entwicklungs-

trªger IDEE SEETAL hat die Windkraftstandorte in seinem regionalen Ent-

wicklungsplan Seetal (REP Seetal) koordiniert und behºrdenverbindlich 

festgelegt. Im REP Seetal wird unter Kapitel 19 festgehalten, dass der Lin-

denberg die Windenergie f¿r das Seetal und die Nachbarregionen liefert. 

Die Region Seetal unterst¿tzt zur Erhºhung des Anteils erneuerbarer 

Energie den Bau von Windenergieanlagen auf dem Lindenberg. Der REP 

Seetal weist dabei (koordiniert mit dem Entwicklungstrªger im Freiamt) 

drei Rªume mit Standorten f¿r Windenergieanlagen aus. In einem Raum 

sind mindestens drei Anlagen zu realisieren. Die allenfalls daraus resultie-

rende zusªtzliche Freizeit- und Erholungsnutzung auf dem Lindenberg ist 

auf ein Minimum zu beschrªnken. 

Der Windpark Lindenberg hªlt die allgemeinen Anforderungen ein. Da 

zurzeit kein Standort einer Windenergieanlage auf Luzerner Boden zu ste-

hen kommt, ergibt sich kein Anpassungsbedarf f¿r die Ortsplanungen der 

Luzerner Gemeinden. 
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4. Standortevaluation - Grobanalyse 

4.1 Vorgehen 

Ziel der Standortevaluation ist es, einen Perimeter zu finden, in welchem 

die Erstellung von Windenergieanlagen unter Ber¿cksichtigung von tech-

nischen, politischen und raumplanerischen Aspekten mºglich ist. Dabei 

m¿ssen diverse Vorgaben ber¿cksichtigt werden. Die Evaluation erfolgt, 

indem die potenziellen Gebiete mit Wind um die mºglichen Ausschluss-

gebiete reduziert wurden und anschliessend in den verbleibenden Gebie-

ten eine erste Interessensabwªgung durchgef¿hrt wird (vgl. Abbildung 

4).  

Als Resultat liegt ein favorisiertes Gebiet vor (Grobanalyse), welches de-

tailliert gepr¿ft und optimiert wird (Detaillayout, Micrositing, vgl. Kapitel 

5).  

Aussagen, die das Gewicht von Interessen betreffen, werden in Kapitel 6, 

also der Interessenabwªgung nach Art. 3 RPV weitergehend begr¿ndet. 

Ebenso erfolgen dort die detaillierte Konfrontation und Abwªgung der 

Interessen. 

 

  

Abbildung 4.: Vorgehen zur Grobanalyse, Quelle: planteam S AG. 

4.2 Windpotentialgebiete 

F¿r die Erstellung eines Windparks gelten grundsªtzlich zwei Prªmissen22: 

 
22 Planungsvorgaben ergeben sich aus Wirtschaftlichkeitsberechnungen. 



 

 

Windpark Lindenberg  12. Aug. 2024 

Beinwil (Freiamt)  Kt. AG 

Planungsbericht  Version 3.1 

 30 

 Ab 5 m/s Durchschnittsgeschwindigkeit im Jahr auf 130 m Hºhe eig-

net sich ein Gebiet f¿r einen Windpark. 

 Und: Je mehr Wind, umso grºsser die Energiegewinnung bzw. die 

Rentabilitªt des Projektes. 

Die aus den Windmessungen des Messmastes berechnete Windkarte 

zeigt f¿r den Perimeter Lindenberg folgende Ausgangslage (siehe Abbil-

dung 5): Grundsªtzlich eignet sich das Gebiet zwischen den Gemeinden 

Schongau / Hitzkirch / Buttwil im Norden und Hohenrain im S¿den zur 

Erstellung von Windenergieanlagen. Bereits hier ist ersichtlich, dass ins-

besondere auf den H¿gelkuppen das grºsste Potential vorhanden ist 

(Windgeschwindigkeiten ¿ber 5.2 m/s).  

  

Abbildung 5.: Windpotential Lindenberg auf 130 m, Quelle: planteam S AG. 

4.3 Ausschlusskriterien 

Mitunter aufgrund der Topografie und anderweitiger Nutzungsinteressen 

in der Umgebung ergeben sich sogenannte Ausschlussgebiete, in denen 

das Erstellen von Windenergieanlagen nicht mºglich ist. Die Summe der 

Ausschlussgebiete wird vom Potenzialgebiet abgezogen. Nachfolgend 

wird auf die f¿r die Bestimmung der Ausschlussgebiete massgebenden 

Kriterien eingegangen. 

Windgeschwindigkeiten 

in m/s 
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4.3.1 Siedlungsgebiete 

Gemªss einem Bericht der EMPA23 zu Windkraftanlagen ist gegen¿ber 

Siedlungsgebieten (ES II) mindestens ein Abstand von 450 m einzuhalten. 

Ansonsten muss mit einer ¦berschreitung der Planungswerte gemªss 

LSV24 gerechnet werden. Im Vergleich dazu schreibt der Richtplan des 

Kantons Aargau lediglich vor, dass zu Wohn- und Mischzonen ein Ab-

stand von 300 m einzuhalten ist. Aus Lªrmschutzberechnungen geht je-

doch hervor, dass zu Wohn- und Mischzonen der Abstand gemªss EMPA-

Bericht eingehalten werden sollte. 

Zu Einzelgehºften in der Landwirtschaftszone ist in der Detailanalyse ein 

minimaler Abstand von 300 m erforderlich, um den Planungswert der LSV 

einzuhalten. Die Einhaltung des massgebenden Planungswertes (ES III) 

wird bereits auf Ebene der Nutzungsplanung mit einem Schallgutachten 

im Rahmen des Umweltvertrªglichkeitsberichts nachgewiesen. 

  

Abbildung 6.: Siedlungsgebiete in der Umgebung Lindenberg, Quelle: planteam S AG (blau: 

Betrachtungsperimeter, Puffer: 450 m). 

4.3.2 Gewªsserraum und Grundwasserschutz 

Um die Vorgaben der Gewªsserschutzgesetzgebung einzuhalten, ist ein 

Raum von mindestens 28 m ab Gewªsseroberkante freizuhalten. Ebenso 

sind gemªss Vorgaben des Richtplanes des Kantons Aargau und des Kon-

zeptes Windenergie des Bundes Grundwasserschutzzonen der Stufe S1 

 
23 Lªrmermittlung und Massnahmen zur Emissionsbegrenzung bei Windkraftanlagen, Eidgenºssische Materialpr¿fungs- und Forschungsan-

stalt. 
24 Lªrmschutzverordnung, SR 814.41. 
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und S2 freizuhalten. Die Grundwasserschutzzone S3 und der Gewªsser-

schutzbereich AU stellen keine Ausschlussbereiche dar (vgl. Kapitel 6.3.1 

Interessenabwªgung). 

  

Abbildung 7.: ¦bersicht Grundwasserschutzzonen, Quelle: planteam S AG. 

4.3.3 Wald 

Im Wald besteht gemªss Art. 5 Abs. 1 WaG25 grundsªtzlich ein Rodungs-

verbot. Nur in gut begr¿ndeten Fªllen darf davon nach einer Interessens-

abwªgung abgewichen werden (vgl. Art 5 Abs. 2 WaG). Dabei ist aufzu-

zeigen, dass keine alternativen Standorte ausserhalb des Waldes mit ªhn-

licher Qualitªt vorhanden sind, die Voraussetzungen der Raumplanung 

erf¿llt werden und der Standort zu keiner erheblichen Gefªhrdung der 

Umwelt f¿hrt. Wªhrend die beiden letzten Bedingungen wohl im Rahmen 

dieses Projektes zu erf¿llen wªren (Raumplanung und Umwelt), ist die 

Standortgebundenheit einer Windenergieanlage im Wald auf dem Lin-

denberg nicht gegeben. 

In der Richtplanzone des Lindenbergs bestehen mehrere Standorte aus-

serhalb des Waldes, die aufgrund der Hºhenlage ein ªhnliches oder glei-

ches Windpotenzial aufweisen wie diejenigen im Wald. Diese Offenland-

standorte finden sich in den Gebieten Grod und Horben. Dennoch wurde 

ein mºglicher Waldstandort im Groderwald gepr¿ft. Die Evaluation hat 

ergeben, dass die Auswirkungen auf den Wald stªrker ins Gewicht fallen 

als die damit erzielten Vorteile26. Aus diesem Grund hat die Windpark Lin-

denberg AG entschieden, sªmtliche Windenergieanlagen ausserhalb des 

Waldes vorzusehen. Zusªtzlich wªren mit einem Standort im Wald auch 

die Vorgaben von MeteoSchweiz (Freier Horizont des Meteoradars am 

 
25 Bundesgesetz ¿ber den Wald (Waldgesetz), SR 921.0. 
26 Rodungsbericht Kap. 1.1, CSD Ingenieure 2022 
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Standort Albis von 3Á) nicht einzuhalten gewesen (vgl. Kapitel 5.5.2 Me-

teoSchweiz). Ein Standort im Wald ist somit f¿r dieses Projekt auszu-

schliessen und die erwªhnten Offenlandstandorte sind zu bevorzugen. 

 

  

Abbildung 8.: Waldflªchen auf dem Lindenberg, Quelle: planteam S AG. 

4.3.4 Flugsicherheit (zivil und militªrisch) 

Im Norden des Gebiets liegt der Flugplatz Buttwil. Die Hindernisbegren-

zungsflªche des Flugplatzes Buttwil ist freizuhalten. Dies ist im Betrach-

tungsperimeter mit Einschrªnkung der orangen Zone der Fall. Zusªtzlich 

besteht ein Puffer von 150 m um die Volten des Flughafens Buttwil, der 

nicht von Windenergieanlagen durchstossen werden darf (vgl. Abbildung 

9).  

Neben den Verfahren auf dem zivilen Flugplatz Buttwil haben vorliegend 

auch die Verfahren und Systeme des Militªrflughafens Emmen einen Ein-

fluss auf den Windpark. Bereits Vorabklªrungen mit dem Generalsekreta-

riat des VBS27 haben ergeben, dass Turbinen mit einer Hºhe von bis zu 

230 m mºglich sind. Einige Verfahren des nahegelegenen Militªrflugha-

fens Emmen m¿ssen angepasst werden. Die Skyguide hat dazu Mºglich-

keiten aufgezeigt und das Generalsekretariat hat diesen zugestimmt. 

Abklªrungen zu Navigations- und Kommunikationssystemen haben er-

geben, dass der Windpark auf den Radaren des Flughafens Kloten und 

des Militªrflughafens Emmen sichtbar sein wird. Skyguide und das VBS 

haben Massnahmen aufgezeigt, wie der Windpark sicher betrieben wer-

den kann. Die aus der Standortwahl resultierenden Massnahmen sind im 

Umweltvertrªglichkeitsbericht vermerkt. 

 
27 Bundesamt f¿r Verteidigung, Bevºlkerungsschutz und Sport. 
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Abbildung 9.: Flughafen Buttwil mit Hindernisbegrenzungsflªche (rot gestrichelte Linie) und 

150 m Puffer um  Volten (violett). 

4.3.5 Richtfunkstrecken und Nahfeldzone 

Gemªss Bundesamt f¿r Kommunikation ist beidseitig zu den Richt-

funkstrecken ein Abstand von 100 m einzuhalten. Zur Richtfunkantenne 

der Polycom im Ortsteil Sulz der Gemeinde Hitzkirch ist ein Abstand von 

700 m einzuhalten (Nahfeldzone).  

    

Abbildung 10.: Nahfeldzone der Antenne Hitzkrich Quelle: 

planteam S AG 

Abbildung 11.: Richtfunkstrecken Quelle: planteam S AG 

4.3.6 Biotope 

Ein weiteres Ausschlusskriterium sind Biotope von nationaler Bedeutung. 

Biotope sind in sich abgeschlossene gen¿gend grosse Lebensrªume f¿r 
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einheimische Tier und Pflanzenarten. Das Hochmoor "Ballmoos Lieli" ist 

ein Hoch- und Flachmoor von nationaler Bedeutung. Dieses ist freizuhal-

ten. 

4.4 Zwischenfazit 

Werden alle Ausschlusskriterien gemªss obenstehender Abhandlung be-

r¿cksichtigt, so ergeben sich die in Abbildung 12 dargestellten Gebiete 

mit einem Potenzial f¿r Windenergieanlagen. 

  

Abbildung 12.: Potenzielle Windkraftanlagengebiete nach Ber¿cksichtigung der 

Ausschusskriterien, Quelle: planteam S AG 

4.5 Vorbehaltskriterien 

Im zweiten Schritt der Standortevaluation wurde eine Abwªgung ver-

schiedenster Vorbehaltskriterien durchgef¿hrt. Die Vorbehaltskriterien 

sind nachfolgend aufgef¿hrt. Im selben System wie in Kapitel 4.3 findet 

diesmal eine Abwªgung statt, ob es sich bei den Vorbehaltskriterien um 

zusªtzliche Ausschlusskriterien handelt oder unter welchen Bedingungen 

ein Windpark an einem Standort mºglich wªre. 

 

HITZKIRCH 



 

 

Windpark Lindenberg  12. Aug. 2024 

Beinwil (Freiamt)  Kt. AG 

Planungsbericht  Version 3.1 

 36 

4.5.1 IVS 

Das Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz, IVS, muss mit 

den kantonalen und nationalen Interessen der Windenergie abgewogen 

werden. Im Areal befinden sich historische Verkehrswege von lokaler und 

regionaler Bedeutung. Die historischen Verkehrswege sind entsprechend 

zu ber¿cksichtigen bzw. m¿ssen erhalten bleiben. Bei den historischen 

Verkehrswegen von nationaler Bedeutung ist in erster Linie die vorhan-

dene Substanz zu erhalten. Eine Gefªhrdung dieser Verkehrswege auf-

grund der Erstellung eines Windparks ist jedoch nicht auszumachen. Dem 

nationalen Interesse der Windenergie gleichgestellte Verkehrswege von 

nationaler Bedeutung befinden sich nicht im Projektperimeter. Auch die 

ENHK gelangte in ihrem Schreiben vom 16. Juli 2021 zum Schluss, dass 

keine solche Objekte vom Projekt betroffen sind. Es bestehen keine ge-

nerellen Konflikte mit neu zu erstellenden Zufahrtswegen oder zum tem-

porªren Ausbau bestehender Wege.  

 

  

Abbildung 13.: Inventar der Verkehrswege, Quelle: planteam S AG 

4.5.2 ISOS 

Im Rahmen der Grobanalyse wurde gepr¿ft, ob sich sch¿tzenswerte Orts-

bilder gemªss Inventar der sch¿tzenswerten Ortsbilder der Schweiz, ISOS, 

im Perimeter befinden. Dies ist nicht der Fall. Auch hierzu kam die ENHK  

in ihrem Schreiben vom 16. Juli 2021 zum Schluss, dass keine ISOS vom 

Projekt betroffen sind (Beilage 15 zum UVB). Schutzanliegen umliegender 

ISOS-Standorte m¿ssen jedoch hinreichend ber¿cksichtigt werden. Be-

reits die nªchsten sch¿tzenswerten Ortsbilder (Weiler Winterschwil / 

Wiggwil, Dorfkern Hitzkirch) sowie das Schloss Heidegg sind schon weit 
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vom Lindenberg entfernt, womit eine ¿bermªssige Beeintrªchtigung aus-

geschlossen werden kann. 

  

Abbildung 14.: ISOS in der Umgebung Lindenberg, Quelle: planteam S AG 

4.5.3 Bewohnte Gebªude ausserhalb des Siedlungsgebietes 

Die bewohnten Gebiete ausserhalb des Siedlungsgebietes sind vor Lªrm, 

Schattenwurf und Eisfall zu sch¿tzen. Dies ist in der Regel ab 300 m Ent-

fernung mºglich. Der Detailnachweis wird im Rahmen der Umweltver-

trªglichkeitspr¿fung erbracht. Untenstehend sind die 300 m Radien der 

Gebªude mit lªrmempfindlichen Rªumen (Wohnen, Arbeiten) dargestellt. 

Diese Flªchen sind entsprechend nicht tauglich f¿r Windenergieanlagen. 

  

Abbildung 15.: Bewohnte Gebªude mit 300 m Radius, Quelle: planteam S AG. 
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4.5.4 Wege, Loipen und Schlittelhªnge 

Das Gebiet des Horben und des Grod wird als Naherholungsgebiet ge-

nutzt. Verschiedene Flurwege durchlaufen das Gebiet und werden ganz-

jªhrig f¿r Freizeitaktivitªten genutzt. Im Winter werden zudem Loipen ge-

spurt und die Hªnge als Schlittelhªnge genutzt. Durch die korrekte An-

ordnung der Anlagen und Massnahmen zur Eingrenzung des Eisfalls kann 

ein sicherer Winterbetrieb dieser Elemente und der Windenergieanlagen 

erreicht werden. 

4.5.5 Landschaften von kantonaler Bedeutung (AG) und Land-

schaftsschutzzonen 

Der Schutz von Landschaft von kantonaler Bedeutung ist mit dem Inte-

resse der Produktion von Windenergie abzuwªgen. In Kap. 6 folgt die 

Darlegung der Interessenabwªgung sowie des Umgangs mit den Land-

schaften kantonaler Bedeutung sowie den Landschaftsschutzzonen.  

Seitens Kanton Luzern bzw. den Gemeinden im Kanton Luzern sind keine 

Landschaften mit ªhnlicher Bedeutung rechtlich bindend ausgeschieden. 

  

Abbildung 16.: Landschaften von kant. Bedeutung, Quelle: planteam S AG 

4.5.6 Fruchtfolgeflªchen 

Fruchtfolgeflªchen bezeichnen landwirtschaftlich wertvolles Land und si-

chern so die Landesversorgung. Der Sachplan Fruchtfolgeflªchen des 

Bundes legt den Mindestumfang an Fruchtfolgeflªchen (FFF) f¿r die ge-

samte Schweiz und die Aufteilung auf die Kantone fest. Die Kantone m¿s-

sen daf¿r sorgen, dass dieser Mindestumfang dauernd erhalten bleibt. Im 

Aargau wird die Sicherung im Richtplankapitel L3.1 geregelt. Der Kanton 
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Luzern weist auf seinem Geoportal geeignete Kontingentsflªchen f¿r 

Fruchtfolgeflªchen aus. 

Die Bestimmung der FFF im Rahmen dieses Projektes erfolgte in Bagger-

schlitzen an den mºglichen Anlagestandorten. Dabei hat sich gezeigt, 

dass im Nordteil (Grod) und im nºrdlichen Horben Fruchtfolgeflªchen 

vorliegen und im S¿dteil des Horben die Qualitªt f¿r FFF nicht erreicht 

wird. Dies ist ein typischer Befund: Rund 80% aller Bauvorhaben aus-

serhalb von Bauzonen betreffen FFF. 

4.5.7 Waldabstand 

Im Kanton AG und LU ist ein Waldabstand von 18 m bzw. von 20 m ein-

zuhalten. Der Mastfuss muss ausserhalb des Abstandbereichs liegen, 

wªhrend der Schwenkbereich der Rotorblªtter die Waldflªchen ¿berstrei-

fen darf. 

4.5.8 Wildtierkorridore, Vernetzungs- und Ausbreitungsachsen 

Gemªss dem Konzept Windenergie Schweiz sind Wildtierkorridore von 

¿berregionaler Bedeutung als Vorbehaltsgebiete zu ber¿cksichtigen. 

Wildtierkorridore sch¿tzen wichtige Stellen in der Wildtiermigration. Sie 

liegen auch im weiteren Umfeld des Projektgebietes nicht vor. 

Im Mittelland sind Wildtierkorridore durch ein dichtes Vernetzungssys-

tem von nationalen und regionalen Vernetzungsachsen verbunden. Wªh-

rend Wildtierkorridore zentrale Stellen sch¿tzen, entsprechen Vernet-

zungsachsen der nicht genau verortete Grundmatrix der Wildtiermigra-

tion28. 

¦ber den Lindenberg f¿hrt im Wald in Nord-S¿d Richtung eine nationale 

Vernetzungsachse. An diese schliessen auf der Hºhe des Groderwaldes 

wiederum eine nationale Vernetzungsachse Richtung Reusstal und eine 

regionale Vernetzungsachse Richtung Seetal an. Entlang der nationalen 

Vernetzungsachse Richtung Reusstal hat der Kanton Aargau im Richtplan 

eine ¿berregionale Ausbreitungsachse informativ dargestellt. 

Im Rahmen der Umweltvertrªglichkeitspr¿fung wurde anhand der Erfah-

rungen in anderen Windparks festgestellt, dass wªhrend des Baus der 

Anlagen ein Stºrungspotenzial besteht, das zu einer temporªren Mei-

dung des Gebietes durch Wildtiere f¿hren kann. Im Betrieb stellten die 

Windenergieanlagen an sich keine Stºrung dar und die Wildtiere kehren 

zur¿ck (vgl. UVB Kap. 7.9 Jagd). 

 
28 UVB Kapitel 7.9 Jagd. 
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Abbildung 17.: Wildvernetzungssysteme, Quelle: planteam S AG 

4.5.9 Naturobjekte und Kulturobjekte 

Naturobjekte (z.B. Baumgruppen, Hecken, markante Einzelbªume) sind zu 

schonen oder es ist Ersatz zu leisten. Kulturobjekte (z.B. Wegkreuze, Bild-

stºckli, Brunnen) sind zu unterhalten und d¿rfen nicht abgebrochen oder 

beseitigt werden. Entsprechend der Vorgaben d¿rfen die Windparkanla-

gen und ihre Infrastrukturbauten diese Objekte nicht direkt tangieren. 

Allfªllige Massnahmen sind in der Baubewilligung festzulegen. 

Nationale Vernetzungsachse 

Regionale Vernetzungsachse 

¦berregionale Ausbreitungsachse 
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Abbildung 18.: ¦bersicht Kultur- und Naturobjekte, Quelle: planteam S AG 

4.6 Fazit 

Aufgrund des Windpotentials, der Ausschlusskriterien und der Interes-

sensabwªgung kann im Rahmen der Standortevaluation bestimmt wer-

den, dass vier Standorte auf der Aargauer Seite maximal mºglich wªren. 

Diese befinden sich in der Gemeinde Beinwil. Auf der Luzerner Seite ist 

ein Standort mºglich.  

In der nachfolgenden Pr¿fung des Detaillayouts (Kapitel 5) pr¿ft die 

Windpark Lindenberg AG als Investorin die vier Standorte auf Aargauer 

Seite und eruiert die konkreten Standorte. Die vorgeschlagenen Stand-

orte entsprechen auch der raumplanerischen Abwªgungen bzw. den 

mºglichen Standorten gemªss Regionalplanung. Der mºgliche Standort 

auf der M¿swanger Allmend auf Gemeindegebiet Hitzkirch, der von einer 

anderen Gesellschaft geplant wird, wird in den Gesamtbetrachtungen 

und insbesondere in der UVB jeweils soweit mitber¿cksichtigt, dass allen-

falls gegenseitige Abhªngigkeiten bekannt werden. 

Die nachfolgende Karte zeigt die vier potenziellen Standorte auf Aar-

gauer- und den Standort auf der Luzerner Seite. Die weisse Linie westlich 

der Standorte WEA 1 bis WEA 4 stellt die Kantonsgrenze dar. 

HITZKIRCH 
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Abbildung 19.: Resultat der Grobanalyse mit den f¿nf potentiellen Standorten (davon 1 im 

Kanton Luzern) und den Windkraftperimetern gemªss Regionalplanung, Quelle: planteam S 

AG 

HITZKIRCH 
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5. Detaillayout und Micrositing 

5.1 Layouts 

In Kenntnis des verf¿gbaren Raumes nach der Standortevaluation (vgl. 

Kapitel 0) und den technischen Vorgaben aus dem Anlagenbau (vgl. Ka-

pitel 7.1) wurden im Austausch mit der Begleitgruppe sechs Detaillayouts 

erarbeitet und in der Folge auf deren Umsetzbarkeit hin ¿berpr¿ft. Aus-

schlaggebend f¿r die Qualifizierung dieser sechs Layouts waren die Kri-

terien, die sich aus der Vereinbarung zwischen den Regionen und Ge-

meinden und den Kriterien der Begleitgruppe selbst ergaben. Bez¿glich 

der Windkraftanlagen entschieden sich alle Gruppen f¿r den Einsatz der 

grºssten Windenergieanlage (GE 5.3-158). Die Begleitgruppenmitglieder 

stellten fest, dass auch kleinere Anlagen markant in der Landschaft stehen 

w¿rden, zugleich aber den Nachteil einer wesentlich kleineren Energie-

produktion hªtten. 

Zu beachten waren auch die Minimalabstªnde zwischen den Anlagen: Um 

die Anlagen vor ¿bermªssiger Alterung durch Turbulenz zu sch¿tzen und 

damit sich die Anlagen nicht "gegenseitig den Wind nehmen", mussten 

Minimalabstªnde zwischen den Anlagepositionen eingeplant werden. 

Eine Windenergieanlage muss von einer Nachbaranlage in Nebenwind-

richtung 2.5 Rotordurchmesser und in Hauptwindrichtung nachgelagert 

4 bis 4.5 Rotordurchmesser entfernt liegen. Aufgrund der Windmessun-

gen ist bekannt, dass die Hauptwindrichtung auf dem Lindenberg West-

s¿dwest ist. Die Anlagen mussten folglich in NNW-SSE Richtung entlang 

des Bergr¿ckens auf einer Minimaldistanz von bis zu 2.5 Rotordurchmes-

ser (395 m bei 158 m Rotordurchmesser) voneinander geplant werden. 

Die Resultate der Arbeit der Begleitgruppe ist in Abbildung 20 ersichtlich. 

Die favorisierten Layouts wurden anschliessend in einem Micrositing 

noch feinoptimiert. 
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Abbildung 20.: Layouts 1-6. Die in M¿swangen stehende Anlage ist nicht Teil des hier vorliegenden Projekts der Windpark Lindenberg AG 

5.2 Beurteilung der Layouts 

In der Folge werden die durch die Begleitgruppe vorgeschlagenen Lay-

outs im Sinne einer Variantenstudie schrittweise auf deren Umsetzbarkeit 

hin gepr¿ft. Der dabei angewandte Kriterienkatalog umfasst sowohl die 

Kriterien der Begleitgruppe und die Kriterien des Abkommens zwischen 

den Gemeinden von 2012. Des Weiteren m¿ssen die Layouts von Beginn 

weg die Lªrmschutzvorschriften und die Schattengrenzwerte einhalten. 

1 2 3 

4 5 6 
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5.2.1 Kriterien aus dem Abkommen zwischen den Gemeinden 

von 2012 

2012 wurde aufgrund des Regionalen Konzeptes zur Ausscheidung von 

Gebieten f¿r Windenergieanlagen ein Abkommen zwischen den 

Standortgemeinden Beinwil, Hitzkirch und Hohenrain geschlossen (vgl.  

3.3.2) Da die Kriterien im Abkommen der Gemeinden relativ allgemein 

gehalten werden, ist es sinnvoll diese generellen Kriterien zuerst zu pr¿-

fen. Die nachfolgende Liste f¿hrt diese auf und erklªrt, wie die Kriterien 

in die Bewertung eingeflossen sind. 

 Gleichmªssige Abstªnde. Die WEA sollen in mºglichst regelmªssi-

gen Abstªnden erstellt werden. 

 Maximaler Abstand. Das Abkommen zwischen den Gemeinden for-

dert, dass die Anlagen maximal 1200 m voneinander zu liegen kom-

men d¿rfen. 

 Drei WEA in einem Raum. Das Abkommen fordert, dass minimal 3 

WEA gleichzeitig in einem Raum erstellt werden sollen. Gebaut wer-

den kann, wenn gleichzeitig drei Baubewilligungen erwirkt werden. 

Der kantonale Richtplan Aargau weist darauf hin, dass in der Regel 3 

WEA erstellt werden sollen. 

 Gleichmªssiges Erscheinungsbild. Es wird bewertet, ob die gleichen 

Anlagen verwendet werden. 

 Sichtbez¿ge. Beachtung der kritischen Sichtbez¿ge bei der Hºhe der 

Anlagen. Es wird gepr¿ft, ob die Anlagen in der Landschaft von der 

Seite her betrachtet gleich hoch erscheinen. Dazu wird die topogra-

phische Hºhe der Fundamente verglichen. 

 Optimale landschaftsvertrªgliche Platzierung. Das Abkommen 

zwischen den Gemeinden fordert eine optimale landschaftsvertrªgli-

che Positionierung der Anlagen. Dieses Kriterium wird in zwei Unter-

kriterien aufgeteilt:  

 Lage zur kritischen Sichtachse Hªmikerberg. Es wird bewertet, ob 

sich die Anlagen in oder neben der Sichtachse des Hªmikerbergs be-

finden. 

 Linienfºrmige Anordnung. Es wird bewertet, ob der Windpark mºg-

lichst in einer Linie liegt. 

  

Die Standortevaluation zeigt, dass die Layouts 3 und 5 nicht alle Kriterien 

vollstªndig erf¿llen kºnnen. 
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Abbildung 21.: Auswertung nach Kriterien aus dem Abkommen zwischen den Gemeinden 

(Quelle: UVB) 

5.2.2 Kriterien der Begleitgruppe 

Als nªchstes werden zusªtzlich die Kriterien der Begleitgruppe auf die 

sechs Layouts angewandt. Zugleich wird gepr¿ft, ob die Layouts den 

Lªrmschutz und die Schattengrenzwerte einhalten kºnnen und ob die 

Anlagen ausserhalb von Hecken zu liegen kommen. Die folgende Aufstel-

lung zeigt die Kriterien und wie diese gewertet wurden: 

 Distanz zu bewohnten Gebieten. Die Gebiete Hªmikerberg, Geltwil, 

Brunnwil, Wiggwil und Beinwil sind die dem Windpark nªchst gele-

genen Gebieten (Umkreis von 2 km). Die k¿rzeste Distanz errechnet 

sich aus dem Durchschnitt der Distanzen zu den jeweils dem Wind-

park nªchstgelegenen drei Siedlungen. Die einzelnen Distanzen zu 

den Gebieten werden als Informationsinhalt ebenfalls angegeben. 

 Lage zu ºffentlichen Wasserfassungen. Es wird gewertet, ob die 

WEA im Zustrombereich der Quellen Sch¿rboden, Schlatt und Ross-

weid zu liegen kommen oder in ein Gebiet fallen, das von diesen 

Quellwasserfassungen umgeben ist. 

 Lage zu den bestehenden Nutzungen im Horben. Es wird gepr¿ft, 

ob die Anlagen mºglichst ausserhalb bestehender Spazierwege zu 

liegen kommen. Dabei wird ein Eismanagement vorausgesetzt, wel-

ches zur automatischen Abschaltung der Anlagen bei Eisansatz f¿hrt 

und ein Blattheizsystem umfasst. 

 Wild. Aufgrund von Gesprªchen mit Jªgern und Fachleuten ist davon 

auszugehen, dass der Teilperimeter Grod durch das Wild ungestºrter 

genutzt werden kann, als der Raum im Horben. Daher bewertet das 

Kriterium wie viele WEA im ungestºrteren Teilperimeter Grod zu lie-

gen kommen. 
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 Landschaftsvertrªglichkeit. Es wird gepr¿ft, wie viele Anlagen in 

den Erholungsraum von ¿berregionaler Bedeutung gemªss RRK 

204029 im Teilperimeter Horben zu liegen kommen. 

 Windertrag. Es wird gepr¿ft, wie gross der Ertrag der verschiedenen 

Layouts ist. 

 Strassenanbindung. Es werden Erschliessungswege und der damit 

verbundene Landverbrauch abgeschªtzt. 

 Layoutvertrªglichkeit mit der geplanten Windenergieanlage M¿s-

wangen. 

 Lªrmschutz. Es wird gewertet, ob die Planungsgrenzwerte nach 

Lªrmschutzverordnung eingehalten werden. 

 Schattengrenzwerte. Es wird gewertet, wie viel Abschaltverlust 

durch die Einhaltung der Schattengrenzwerte entsteht. 

 Hecken. Damit die Windenergieanlagen von den f¿r Kleinvºgel und 

Fledermªuse potenziellen als Lebensraum genutzten Hecken fernge-

halten werden, wird gewertet, ob sich Hecken in der Nªhe der ge-

planten Windenergieanlagenstandorte befinden. 

Aus der Zusammenstellung der Kriterien zeigt sich, dass das Layout 1 am 

besten abschneidet. Das Resultat der Layouts 5 und 6 ist deutlich schlech-

ter.  

  

 
29 Regionales Raumkonzept 2040, Repla Oberes Freiamt, 2018 
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Abbildung 22.: Auswertung nach Kriterien der Steuergruppe und Umwelt. 

 
30 Die durchschnittlich k¿rzeste Distanz errechnet sich als Durchschnitt aus den Distanzen zu den jeweils dem Windpark nªchsten gelegenen 

drei Siedlungen. 

Kriterien Begleitgruppe und Um-

welt 
Layout 1 Layout 2 Layout 3 Layout 4 Layout 5 Layout 6 

Distanz nªchste 3 Wohngebiete       

Hªmiker Berg (m) 1334 1355 1161 1355 1148  

Geltwil (m) 1469 1461 1093 1475 1079  

Brunnwil (m) 855 686 701 825 938 1037 

Wiggwil (m)      1485 

Beinwil (m)      1456 

Durchschnittliche k¿rzeste Distanz30 1219 1167 985 1218 1055 1326 

Lage zu ºffentlichen Wasserfassun-

gen 
ausserhalb ausserhalb 

WEA 1 zwi-

schen QWF 
ausserhalb 

WEA 1 zwi-

schen QWF 

Schlatt und 

Sch¿rboden 

ausserhalb 

Lage zu Wintersportgebieten (Anla-

gen verf¿gen ¿ber Eismanagement) 

WEA 3 nahe 

Spazierweg 

WEA 3 nahe 

Spazierweg 

WEA 4 nicht 

optimal positi-

oniert 

WEA 4 nicht 

optimal positi-

oniert 

WEA 4 nicht 

optimal positi-

oniert. 

Alle WEA in 

Hauptwinter-

sportgebiet 

Wild (WEA in Grod) 2 2 2 2 2 0 

Nªhe zu Kulturg¿tern 

(Anzahl WEA im Raum Horben) 
2 2 2 2 2 3 

WEA in Erholungszone ¿berregio-

naler Bedeutung (Horben) 
2 2 2 2 2 3 

WEA s¿dlich Alpwirtschaft Horben 0 0 0 1 1 2 

Energieproduktion 33.5 33.1 33.1 33.6 33.4 25.1 

Anbindung an bestehende Strassen 

je WEA (m) 
230 210 230 250 260 170 

Layoutvertrªglichkeit mit WEA M¿s-

wangen 

machbar machbar machbar machbar machbar machbar 

Lªrmschutz Grenzwert ok Grenzwert ok Grenzwert ok Grenzwert ok Grenzwert ok Grenzwert ok 

Schattenwurf (Produktionsverluste) 2 % 2 % 3.4 % 2.3 % 2.2 % 2.5 % 

Hecken ausserhalb ausserhalb ausserhalb ausserhalb ausserhalb 
WEA 3 in He-

cken 

Total erf¿llte Punkte 9/13 8/13 7/13 7/13 5/13 6/13 
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5.2.3 Vorauswahl Detaillayout 

Zieht man alle Kriterien zusammen, so zeigt sich, dass die Layouts 1, 2 

und 4 am besten abschneiden: 

In der Folge wurden die Eigenschaften der besten drei Layouts 1,2, und 

4 bestmºglich kombiniert und im Rahmen der ersten Vorpr¿fung noch-

mals in einem etwas grºsseren Detaillierungsgrad auf die grundlegenden 

positionsbestimmenden Kriterien untersucht (Micrositing). 

Abbildung 23.: ¦bersicht der Punkte aus Kriterien des Gemeindeabkommens, der 

Begleitgruppe und Unwelt 

5.3 Potenzieller Standort der Windenergieanlagen (Micrositing) 

Im Micrositing wurde jeder Anlagenstandort aus den drei verbleibenden 

Layouts so eingepasst, dass nicht nur ein Bestehen der Pr¿fung der Bun-

deskriterien, sondern auch der gªngigen Umweltkriterien wahrscheinlich 

sein w¿rde. Neben den Kriterien der Begleitgruppe und den Gemeinden 

flossen zusªtzlich Erkenntnisse mit ein, die sich aus der laufenden Um-

weltstudie ergaben. Dies waren unter anderem die Kriterien Eisfall, Wild-

tiere, sowie Erkenntnisse aus den topographischen Aufnahmen. 

Damit die kostenintensive anschliessende Pr¿fung der Bundeskriterien 

eine gute Erfolgschance haben w¿rde, wurden zudem mit den Stellen 

Meteoschweiz, VBS und Skyguide parallel diverse Vorgesprªche gef¿hrt. 

Dabei ist insbesondere die L¿cke zwischen den Standorten WEA 1/2 und 

WEA 3/4 zentral. Aufgrund des Wetterradars von Meteoschweiz auf dem 

Albis, war diese L¿cke zwingend. 

5.3.1 WEA 1 

Der Fusspunkt der WEA 1 wird unmittelbar s¿dlich der Falllinie zur Grund-

wasserschutzzone S3 der Grundwasserfassung Sch¿rboden platziert und 

liegt damit weder zwischen den beiden Grundwasserschutzzonen der 

Fassungen Schlatt und Sch¿rboden noch in einem allfªlligen Zustromge-

biet der Quellwasserfassung Sch¿rboden. 

Im Wald westlich des Anlagenstandortes verlªuft eine Vernetzungsachse 

von ¿berregionaler Bedeutung. Damit die Rotorfl¿gel den Wald nicht 

¿berfliegen, wird die Anlage mit einer Distanz von 80 m zum Waldrand 

platziert (roter Kreis in Abbildung 24).  

Erf¿llung der Kriterien Layout 1 Layout 2 Layout 3 Layout 4 Layout 5 Layout 6 

Gemeindeabkommen 8/8 8/8 7/8 8/8 7/8 8/8 

Begleitgruppe und Umwelt 9/13 8/13 7/13 7/13 5/13 6/13 

Total Punkte 17/21 16/21 14/21 15/21 12/21 14/21 
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Gegen¿ber den Fusspunkten von Layout 1, 2 und 4 liegt der neue Fuss-

punkt rund 30 m weiter s¿dlich und 15 bis 50 m weiter ºstlich. Eine wei-

tere Ostverschiebung der Anlage und damit hangabwªrts ist aus Lªrm-

schutzgr¿nden nicht mºglich. 

 
Abbildung 24: Anordnung des Fundamentes der WEA 1 ausserhalb der Schutzzonen der 

Quellen Schlatt und Sch¿rboden und unmittelbar s¿dlich des mºglichen Zustromgebietes 

der Quelle Sch¿rboden. Rotorkreis rot dargestellt. Der weisse Kreis zeigt den Fusspunkt von 

WEA 1, Layout 1, das Sechseck von Layout 2 und der Stern von Layout 4. Quelle: Google E-

arth, Darstellung nicht massstªblich. 

5.3.2 WEA 2 

Um den Eisfall von den Hºfen im Grod in jedem Fall weg zu halten, ist es 

sinnvoll die WEA 2 so weit wie mºglich in die Waldecke zu positionieren. 

Auch die Einhaltung des Planungsgrenzwertes Nacht des Lªrmschutzes 

bedingt einen grºsstmºglichen Abstand zu den beiden Hºfen im Grod. 

Der Schattengrenzwert kann durch eine Schattenabschaltung eingehal-

ten werden. 

Aus Sicht der Minimierung der Zuwegungslªnge wªre die Positionierung 

der WEA 2 weiter ºstlich, so wie sie in Layout 2 vorgesehen war, sinnvoll. 

Die Positionierung am Standort gemªss Layout 2 w¿rde aber zu einer ver-

mehrten Beschallung der Hofgruppe im Grod f¿hren. Durch die leicht 

westlichere Positionierung, so wie sie im Micrositing gewªhlt wurde, kann 

dies verhindert werden. Ebenso kann dadurch eine Vergrºsserung des 

Abstandes zu Brunnwil bewirkt werden. 

Wie im Kapitel Wildtierkorridore, Vernetzungs- und Ausbreitungsachsen  

gezeigt werden kann, ist aufgrund der Vernetzungsachsen mit Wildtieren 

im Wald zu rechnen (vgl. Kap. 4.5.8). Die Anlage wurde deswegen so po-

sitioniert, dass der Rotorkreis den Wald weder im Westen noch im S¿den 

¿berfliegt. 
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In der Ost ð West Achse bedingt eine unmittelbar westlich der gewªhlten 

Position verlaufende Gelªndestufe eine leichte Ostverschiebung der An-

lage. Diese kommt so ca. 60 m weiter ºstlich zu liegen als dies in den 

Layouts 1 und 4 der Fall gewesen wªre.  

In Ost-West Richtung liegt die Position der WEA 2 ungefªhr in der Mitte 

zwischen den in Layout 1 und 2 vorgeschlagenen Positionen. Dies hat 

zum einen den Vorteil, dass die Anlage so weiter vom Wald auf der Krete 

entfernt und so von dort zu erwartenden Wildaustritten entfernt werden 

konnte und zum anderen die angestrebte einfachere Erschliessung vom 

bestehenden Feldweg ermºglicht wird. Dadurch kann zusªtzlich auch 

eine grºssere Distanz zu Brunnwil erreicht werden. 

 
Abbildung 25: Positionierung der WEA 2. Der Rotor ¿berfliegt den Wald nicht. Die Distanz in 

Nebenwindrichtung zur Anlage WEA 1 betrªgt 2.5 Rotordurchmesser. Der vom Rotor ¿ber-

flogene Bereich ist rot dargestellt. Der weisse Kreis zeigt den Fusspunkt von WEA 1, Layout 1, 

das Sechseck von Layout 2 und der Stern von Layout 4. Die violette Zone ist Teil der L¿cke 

zur Sicherstellung der Funktionalitªt des Wetterradars Albis. Bild: Google Earth. Darstellung 

nicht massstªblich. 

5.3.3 WEA 3 

An die Position der WEA 3 grenzen ºstlich ein Weg und ein Schlittelhang 

an. Ebenso grenzen westlich, ºstlich und s¿dlich an die Anlage Flurwege. 

¥stlich der Anlage am Waldrand gelegen, befindet sich das Jªgerhaus. 

Der Schlittelhang, der ºstlich angrenzende Weg und das Jªgerhaus sollen 

im Winter auch bei vereisenden Konditionen bestmºglich gesch¿tzt wer-

den, damit sie weiterbetrieben werden kºnnen. 

Es ist damit zu rechnen, dass vereisende Konditionen wªhrend durch-

schnittlich 6 Tagen im Jahr auftreten werden. Bei einer Positionierung der 
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Anlage an den Standorten gemªss Layout 1 und Layout 2 w¿rde die An-

lage 2 nªher am Spazierweg zu liegen kommen, was weniger Sicherheit 

bieten w¿rde. 

Der Planungsgrenzwert Nacht gemªss Lªrmschutzverordnung kann an 

der gewªhlten Position f¿r alle Immissionspunkte ebenso eingehalten 

werden wie die Vorgaben bez¿glich des Schattenwurfes. Auch WEA 3 

wird so positioniert, dass der Rotor nicht ¿ber den Wald fliegt. Dadurch 

resultiert eine Schonung der im Wald verlaufenden Vernetzungsachse. 

 
Abbildung 26: WEA 3 mit angrenzendem Schlittelhang im S¿dosten (blau). ¥stlich, westlich 

und s¿dºstlich befinden sich Wege. Am Waldrand nordºstlich der WEA 3 befindet sich das 

Jªgerhaus. Mit der Wahl der aktuellen Position wird die maximal mºgliche Sicherheit f¿r 

den Weg im Nordosten und S¿den, sowie f¿r das Jªgerhaus erzielt. Der weisse Kreis zeigt 

den Fusspunkt von WEA 3 gemªss Layout 1, das Sechseck von Layout 2 und der Stern von 

Layout 4. Die violette Zone ist Teil der L¿cke zur Sicherstellung der Funktionalitªt des Meteo-

radars Albis. Darstellung nicht massstªblich. Bild: Google Earth. 

5.3.4 WEA 4 

Die Position der WEA 4 ergibt sich einerseits aus der Minimaldistanz zur 

WEA 3 zur Verhinderung von Turbulenzeinfl¿ssen in Nebenwindrichtung 

(mind. 2.6 Rotordurchmesser) und der Vorgabe, dass die Position nicht 

weiter s¿dlich zu liegen kommen soll als die Terrasse der Alpwirtschaft. 

In Ost ð Westrichtung ergibt sich die Position aufgrund der Verhinderung 

des Wald¿berfluges zur Schonung der im Wald verlaufenden ¿berregio-

nalen Vernetzungsachse der Wildtiere. 

Der Planungsgrenzwert Nacht gemªss Lªrmschutzverordnung kann an 

der gewªhlten Position f¿r alle Immissionspunkte ebenso eingehalten 

werden wie die Vorgaben bez¿glich des Schattenwurfes. 
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Die gewªhlte Positionierung der Anlage kommt in der Verlªngerungs-

achse eines bestehenden Traktorenweges zu liegen, der dadurch als Zu-

wegung ausgebaut werden kann. Sie liegt damit fast in der Mitte der bei-

den Positionen der Layouts 1, 2 und 4. 

 
Abbildung 27: WEA 3 und WEA 4 im Teilgebiet Horben. WEA 4 grenzt an ein Gebiet, das im 

Winter intensiv durch Langlªufer genutzt wird (s¿dlich der blauen Linie). Die WEA 4 wurde 

so positioniert, dass sie mºglichst ausserhalb dieses Gebietes zu liegen kommt. Der Ab-

stand der beiden WEA in Nebenwindrichtung betrªgt 2.6 Rotordurchmesser. Bild: Google 

Earth. Darstellung nicht massstªblich. 

5.4 Standorte nach fachlicher Stellungnahme 

Mit Schreiben vom 22. Februar 2021 (Geschªfts. Nr. BVUARE.20.291) be-

zog die Abteilung Raumentwicklung des Departement Bau, Verkehr und 

Umwelt BVU des Kantons Aargau Stellung zu den potenziellen Standor-

ten. 

Das BVU hatte insbesondere Vorbehalte zu folgenden zwei Themenfel-

dern, die die WEA 3 und 4 betreffen: 

 Wahren eines hinreichenden Stºrungspuffer-Abstands zum Hoch-

moorobjekt nationaler Bedeutung HMI Nr. 78 "Ballmoos Lieli" 

 Umgebungsschutz zu den kantonalen Denkmalschutzobjekten 

Schloss Horben (BEW001) und Kapelle St. Wendelin (BEW004) 
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5.4.1 Definitive Standorte WEA 1 und WEA 2 

Volte Flughafen Buttwil 

F¿r WEA 1 ergibt sich gegen¿ber den Abklªrungen in Kapitel 5.3.1 noch 

eine weitere Festigung der Position. Diese resultiert aus den neuen An-

forderungen des Bundesamtes f¿r Zivilluftfahrt, welche gegen¿ber den 

Abklªrungen von 2020 neu einen Puffer von 150 m um die Volten des 

Flughafens Buttwil umfassen. Der nºrdlichste Teil des Richtplangebietes 

wird von dieser Volte ¿berdeckt und behindert eine weitere Nordver-

schiebung der Anlage WEA 1 (vgl. Abbildung 28): 

 
Abbildung 28: Volte des Flughafens Buttwil (hellviolett), Schutzzonen der Grundwasserfas-

sung Sch¿rboden (blau), sowie Position der WEA 1. 

Die Standorte aus dem Micrositing werden f¿r WEA 1 und 2 beibehalten. 

Die Anforderungen bez¿glich der Freihaltung des Bereiches topogra-

phisch oberhalb der Grundwasserfassung Sch¿rboden, bez¿glich des Eis-

falls und der Schall- und Schattenwerte kºnnen durch beide Positionen 

eingehalten werden. 

Umgang mit Hochmoor 

Die WEA 1 und 2 halten den geforderten Abstand zum Hochmoor èBall-

moos Lielié ein. Es wurden deshalb keine weiteren Abklªrungen diesbe-

z¿glich vorgenommen. Die Standorte aus dem Micrositing werden bei-

behalten. 

Umgang mit Umgebungsschutz kantonaler Denkmalschutzobjekte 

In der vorbereitenden Telefonkonferenz mit den Fachstellen vom 16. Mªrz 

2021 wurde als Mºglichkeit einer weitergehenden Abstimmung des Lay-

outs mit den Kulturg¿tern und den sie umgebenden Landschaft die Re-

duktion der Anlagengrºsse erwªhnt. In der Folge wurde im Rahmen der 

Umweltvertrªglichkeitspr¿fung (vgl. UVB Kap. 5.5.4) abgeklªrt, was eine 
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Absenkung auf die nªchstkleinere Gesamthºhe von 229 m auf 200 m be-

wirken w¿rde. Die Abklªrungen kommen zum Schluss, dass Aufgrund der 

fehlenden betriebswirtschaftlichen und technischen Umsetzbarkeit sowie 

aufgrund von Umweltaspekten auf eine Absenkung verzichtet werden 

muss. Aufgrund der beinahe klimaneutralen Produktion im Windpark 

kann so insbesondere auch ein Mehrausstoss von rund 1000 Tonnen CO2 

pro Jahr verhindert werden, der resultiert, wenn die gleiche Energie-

menge, die durch die Absenkung der Anlage verlorengeht in einem Gas-

kraftwerk produziert wird. Die Reduktion der Anlage auf die kleinere er-

hªltliche Nabenhºhe ergªbe zudem nur einen geringen optischen Effekt 

bez¿glich der Grºssenwahrnehmung (vgl. Abbildung 29): 

 

  

Abbildung 29.: Die Reduktion der Anlagenhºhe von 229 m auf 200 m w¿rde die 

Gesamthºhe um ca. 12.5% senken. Die blaue Linie bei der rechten Anlage zeigt diese 

Hºhenreduktion an. 

 

Auch eine Westverschiebung der Anlagenstandorte im Bereich Grod 

kommt aufgrund der Folgen auf Waldabstand, Turbulenzen, Fledermaus-

mortalitªt sowie die potenzielle WEA auf Hitzkircher Gemeindeseite nicht 

in Frage (vgl. UVB Kap. 5.5.4). 

5.4.2 Definitiver Standort WEA 3 

Umgang mit Hochmoor 

In der UVB wird detailliert dargelegt, dass ein Stºrungspuffer von 300 bis 

500 m zum Hochmoor, so wie dies die Fachstelle fordert, aus verschiede-

nen Gr¿nden der Standortgebundenheit der Anlage WEA 3 nicht mºglich 

ist, da der Standort der WEA 3 durch mehrere Faktoren beeinflusst wird 

(vgl. Abbildung 30 und Abbildung 31). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass insbesondere auf-

grund des Eisfalls wenig Spielraum f¿r Positionsªnderungen f¿r die WEA 

3 besteht. Auch der minimal  geforderte Puffer von 300 m w¿rde zu Prob-

lemen mit dem Eisfall f¿hren (Eisfall auf Loipe, Weg und Jªgerhaus im 

Osten der WEA 3) und ein Puffer von 500 m w¿rde die Anlage gar aus 

dem Richtplanperimeter drªngen. Nachfolgend werden die Gr¿nde der 

Standortgebundenheit der WEA 3 ausf¿hrlicher dargelegt: 
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W¿rde die WEA s¿dlich des s¿dlich der WEA verlaufenden Weges positi-

oniert, so hªtte die Anlage immer noch im roten 1200 m Kreis zur WEA 2 

zu stehen zu kommen. Das kºnnte sie aber nur, wenn der orange Bereich 

der Eisfallellipse (vgl. Abbildung 31) auf dem Weg zu liegen kommt, wo-

raus ein nicht tolerierbares Risiko f¿r die Passanten auf dem Weg erwach-

sen w¿rde. 

Im UVB Kapitel Jagd (7.9 und 7.9.5.2 UVB) wird ein ausreichender Schutz 

der Wildtiere im aktuellen Layout aufgezeigt. Bez¿glich des Hoch-

moorobjektes Ballmoos Lieli HMI Nr. 78 fehlt der Bezug zu den Forde-

rungen von Art. 4 der Hochmoorverordnung. Es kann somit aus Sicht der 

Wildsªuger auch bez¿glich des Moorschutzes keine Notwendigkeit der 

Ausscheidung eines Ausschluss- und Vorbehaltsgebietes abgeleitet wer-

den. 

Im UVB Kapitel Fledermªuse (7.13 und 7.13.7 UVB) wird dargelegt, dass 

am Standort der WEA 3 keine wesentliche Gefªhrdung der Fledermªuse 

besteht, respektive diese durch eine Standortverschiebung nicht wesent-

lich gesenkt werden kºnnte.  

Im UVB-Kapitel Flora, Fauna, Lebensrªume (7.14 und 7.14.6.3 UVB) wird 

dargelegt, dass ein Abstand von 100 m um das Hochmoor ausreicht, um 

die Schutzziele zu erreichen. 

Im UVB Kapitel Vºgel (7.12 und 7.12.6.2) zeigt sich, dass der das Hoch-

moor umgebende Wald dieses ausreichend sch¿tzt. Ein zusªtzlicher Stº-

rungspuffer ist auch mit Verweis auf das Bundesgerichtsurteil BGer 

1C_346/201431 betreffend Windpark Schwyberg in Zusammenhang mit 

Art. 4 der beiden Moorverordnungen (Hochmoorverordnung, Flach-

moorverordnung32) nicht erforderlich. Dieses zeigt, dass nur eine Art, die 

zwingend an den Lebensraum Hochmoor gebunden ist, durch einen Stº-

rungspuffer gesch¿tzt werden muss. Die Feldbegehungen haben keine 

Hinweise auf Arten ergeben, die das Ballmoos als Lebensraum schwerge-

wichtig nutzen w¿rden oder gar an diesen Lebensraum gebunden wªren. 

 

 
31 Urteil des Bundesgerichts 1C_346/2014 E. 3.3 vom 26. Oktober 2016 (Windpark Schwyberg). 
32 Verordnung ¿ber den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung), SR 451.33. 

Eisfall 

Jagd 

Fledermªuse 

Flora, Fauna, Lebensrªume 

Vºgel 
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Abbildung 30.: Hochmoor Ballmoos Lieli mit dem vorgeschlagenen 300 m Schutzpuffer 

(altrosa). Die WEA 3 steht im Norden mit dem Rotorkreis direkt an der vom Meteoradar 

Albis beanspruchten Zone an. Das Wohnhaus Soneri befindet sich am oberen Bildrand 

(Darstellung AEW auf Google Earth). 

 

  

Abbildung 31.: Die Positionierung der WEA 3 erlaubt es die Stufe hellorange insgesamt und 

gelb weitgehend  von den Wegen (weiss) und das Jªgerhaus (rotes Rechteck) aus Stufe gelb 

fernzuhalten. (AEW auf Google Earth). 

 

Die WEA 3 wird unter Ber¿cksichtigung der Massnahmen gemªss Kapitel 

7 UVB am gewªhlten Standort als umsetzbar erachtet. Jedoch wird ge-

gen¿ber dem zur fachlichen Stellungnahme eingegebenen Standort eine 

Verschiebung von 15 m Richtung Nordosten verfolgt. Mit dieser Positio-

nierung kann im Sinne eines bestmºglichen Schutzes ein Schutzabstand 

bis hin zum Waldrand eingehalten werden, sodass den Vorschlªgen in 

Verschiebung WEA 3 aufgrund Hoch-

moor 
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den UVB-Kapiteln zum Vogel- und Fledermausschutz Gen¿ge getan wer-

den kann. 

Umgang mit Umgebungsschutz kantonaler Denkmalschutzobjekte 

Die aufgrund der Erkenntnisse der Ortsbegehung vom 29. November 

2021 verfasste Stellungnahme der EKD kommt zum Schluss, dass die WEA 

3 zu einer erheblichen Beeintrªchtigung der Umgebung des Schlosses 

Horben f¿hrt. Sie schlªgt deswegen vor, die WEA 3 von der gepr¿ften 

Position in den Norden des Windparkgelªndes zu verschieben. Diese Ver-

schiebung ist in Abbildung 32 dargestellt. 

 

  

Abbildung 32.: Vorgeschlagene Nordverschiebung der WEA 3. 

 

Die von der EKD vorgeschlagene Nordverschiebung der WEA 3 in den 

Norden auf die Parzelle 332 GB Beinwil (Freiamt) bringt verschiedene 

Problematiken mit sich, die in der Folge kurz dargestellt werden sollen: 

Die neue Position kªme zwischen den beiden Schutzzonen S2 der Fas-

sungen Sch¿rboden und Schlatt zu liegen. Auch wenn der Markierversuch 

von 2019 gezeigt hat, dass von dieser Position kein Markierstoff in die 

Quelle Sch¿rboden eingebracht wurde, wird diese Position angesichts der 

Wichtigkeit der Quelle Sch¿rboden f¿r die Wasserversorgung der Ge-

meinde Beinwil als nicht sinnvoll erachtet. 

Die neue Position ist gegen¿ber den bestehenden Positionen leicht nach 

Osten versetzt. Dadurch r¿ckt sie nªher an die Verlªngerung der Pisten-

achse des Flugfeldes Buttwil. Die Distanz zur nªchstgelegenen Volte be-

trªgt aktuell 650 m (WEA 1). Bei einer Verschiebung der WEA 3 an die 

neue Position gemªss Abbildung 32, so w¿rde die Anlage in den Bereich 

des in Abbildung 28 dargestellten Puffers um die s¿dlichste Volte zu lie-

gen kommen, was sicherheitsrelevant ist. 

Bedingt durch die Hºhe der neuen Position kªme die Windenergieanlage 

gegen¿ber dem westlich vorgelagerten H¿gelkamm zudem tiefer zu lie-

gen als dies an der bestehenden Position am Standort WEA 3 der Fall ist. 

Es w¿rden sich dann grundsªtzlich die gleichen Fragestellungen wie bei 

einer Absenkung der Nabenhºhe stellen. 
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Auf eine Reduktion von Nabenhºhe und Rotordurchmesser wird auf 

Grundlage der gleichen Abwªgungen wie zu den WEA1 und WEA 2 ver-

zichtet (vgl. Kap. 5.4.1). 

5.4.3 Wegfall Standort WEA 4 

Auf den urspr¿nglich angedachten Standort der WEA 4 wird verzichtet. 

Dies aufgrund der geªnderten Haltung der Grundeigent¿merschaft der 

betroffenen Parzelle. Sie hat den Beschluss gefasst, auf dem Gelªnde der 

Parzelle Nr. 305 GB Beinwil (Freiamt) keine Windenergieanlage mitzutra-

gen. Damit steht das Gelªnde der Parzelle 305 f¿r dieses Projekt nicht 

mehr zur Verf¿gung. 

5.4.4 Definitives Layout 

Aus den oben genannten Ausf¿hrungen ergibt sich das definitive Layout. 

Damit befinden sich zwei Windenergieanlagen nºrdlich im Gebiet Grod 

und eine Windenergieanlage s¿dlich im Gebiet Horben. Das definitive 

Layout lªsst weiterhin einen vierten Standort auf der Hitzkircher Seite zu. 

 

WEA Koordinaten 

Swiss Topo 

Hºhe 

 

WEA 1 666385 231967 835.7 

WEA 2 666512 231596 835.5 

WEA 3 666819 230608 840.8 

Tabelle 2: Koordinaten der Windenergieanlagen WEA 

 

  

Abbildung 33.: Definitives Layout inkl. Radardurchlass (violett) 

Verzicht Reduktion Anlagengrºsse 
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5.4.5 Standortsicherung 

Eigent¿mer der Grundst¿cksparzellen sind je ein Landwirt f¿r die WEA 1, 

2 und 3. Die Standorte der Windenergieanlagen, die Erschliessung und 

allfªllige weitere Auflagen m¿ssen in der Nutzungsplanung der Ge-

meinde Beinwil und in einem Gestaltungsplan gesichert werden. Dieser 

Prozess durchlªuft die èklassische Nutzungsplanungé. Am Schluss stimmt 

die Stimmbevºlkerung von Beinwil ¿ber die  nderungen in der Nut-

zungsplanung ab. Der Regierungsrat genehmigt anschliessend die Nut-

zungsplanung. Der zugehºrige Gestaltungsplan wird gleichzeitig erarbei-

tet, ºffentlich aufgelegt, vom Gemeinderat beschlossen und anschlies-

send vom Regierungsrat genehmigt (ein Beschluss der Stimmberechtig-

ten ist gemªss kantonalem Baugesetz AG nicht vorgesehen, resp. nicht 

mºglich). Parallel dazu ist beabsichtigt einen Vertrag zwischen Gemeinde 

und der Windpark Lindenberg AG zu schliessen. Dieser regelt Entschªdi-

gungen, Vor- und Nachteilsausgleiche und die Umsetzung weiterer Mas-

snahmen und kommt in erster Linie der Gemeinde Beinwil und dem Raum 

Lindenberg zugute (vgl. 10.3 bis 10.6). Der Vertrag wird der Gemeinde-

versammlung zur Abstimmung vorgelegt. Ebenso existieren Vertrªge zwi-

schen den Grundeigent¿mern und der Windpark Lindenberg AG mit ent-

sprechenden Nutzungsrechten f¿r die Windpark Lindenberg AG. 

5.5 ¦bergeordnete Vorgaben 

Um sicherzustellen, dass keine Bundesinteressen verletzt werden, ist in 

einem nªchsten Schritt das Layout auf die Bundesinteressen abzupr¿fen 

(vgl. nachfolgende Kapitel). Mit dem gewªhlten Standort werden die An-

forderungen aus den kantonalen Vorgaben (energieAARGAU, kantonaler 

Richtplan) und den Anforderungen der Regionen, erf¿llt.  

5.5.1 Kommunikation (BAKOM) 

Da bereits sehr geringe Hindernisse, wie z.B. Blªtter eines Baumes die 

Verbindung unterbrechen kºnnen, werden Richtfunkantennen jeweils auf 

sehr exponierten Stellen an Funkmasten errichtet, um eine Sichtverbin-

dung (ăLine of Sightò) mit dem Empfªnger sicherzustellen. Die Rotorblªt-

ter oder der Turm kºnnen die Signal¿bertragung von Richtfunkantennen 

beeintrªchtigen oder verunmºglichen. Damit die Stºrungen minimiert 

werden kºnnen, sind zu Richtfunkverbindungen 100 m Abstªnde einzu-

halten. Zur Mobilfunkanlage Sulzerchr¿z/Sonnehof ist ein Mindestab-

stand von 700 m einzuhalten, zur Radioantenne èGeltwil-Vorderwaldé 

sind keine Abstªnde einzuhalten (vgl. UVB Kap. 5.6.1). Alle drei geplanten 

Anlagenstandorte halten die erforderlichen Abstªnde ein. 
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5.5.2 MeteoSchweiz 

MeteoSchweiz betreibt in der Schweiz Wetterradars zur Prognostizierung 

von Niederschlagsereignissen. Massgebend f¿r den Windpark Linden-

berg ist der Standort Albis in ca. 16 km Entfernung. 

Der Standort Lindenberg wurde von MeteoSchweiz gepr¿ft. Dabei hat 

sich ergeben, dass die drei verbleibenden Anlagenstandorte WEA 1, 2 

und 3 auf Gemeindegebiet von Beinwil (Freiamt) mºglich sind33. Falls 

mehr Windenergieanlagen errichtet werden sollen, ist eine erneute Pr¿-

fung durch MeteoSchweiz erforderlich. 

5.5.3 Luftfahrtsicherheit 

Windenergieanlagen kºnnen physische Hindernisse in Luftfahrtrouten 

darstellen und in gewissen Situationen die Verfolgbarkeit von Luftfahr-

zeugen, die sich im Luftraum hinter den Windenergieanlagen bewegen, 

durch Radare verhindern. Zudem ist zu pr¿fen, welche Auswirkungen die 

Anlagen als Hindernisse auf die Verfahren und den Betrieb der umliegen-

den Flughªfen hat (inkl. Flughafen Emmen). 

Zu diesem Zweck wurde das im Micrositing konsolidierte Layout des 

Windparks Lindenberg im Bereich der Rªume Lindenberg Ost / M¿swan-

gen mit 4 WEA und 230 m Gesamthºhe und 158 m Rotordurchmesser 

(durch die Skyguide) 2019 gepr¿ft. Da eine Gesamtbewertung angestrebt 

wurde, wurden auch zwei in Zukunft mºgliche, alternative Positionen der 

Windenergie Lindenberg AG als Fremdanlagen mit bewertet, die nicht 

zum Windpark der Windpark Lindenberg AG gehºren.  

Mit Schreiben vom 03. Mªrz 2022 nahm die SkyGuide den Wegfall der 

WEA 4 zur Kenntnis34. Da die neue Situation eine f¿r die Luftfahrt verbes-

serte Situation darstellt, verzichtete sie von sich aus auf eine Neuberech-

nung und erklªrte, dass die beiden 2019 erstellten Pr¿fberichte nach wie 

vor G¿ltigkeit haben (vgl. untenstehend). 

Die Resultate der Pr¿fung wurden im Bericht zu den Auswirkungen auf 

die CNS-Systeme35 und im Bericht zum Einfluss des Windparks auf den 

Betrieb der umliegenden Flughªfen festgehalten36. 

Der CNS-Bericht zeigt auf, dass die Windenergieanlagen im Anlagen-

schutzbereich des Primªrradars des Flughafens Z¿rich zu liegen kommen.  

Die Radarsichtbarkeitsanalyse, als wesentliches Element des CNS-Berich-

tes zeigt, dass der Windpark Lindenberg das Primªrradar Holberg HL2P 

stºren wird. Durch die Konfiguration einer Zone, in der die Entstehung 

 
33 UVB Beilage 7 Brief des Bundeamtes f¿r Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz vom 21.02.2022. 
34 UVB Beilage 4. 
35 CNS-Systeme sind Systeme zur Kommunikation, Navigation und ¦berwachung (Communication, Navigation Surveillance).  
36 UVB Beilagen 2 und 3. 
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neuer Radarspuren unterdr¿ckt wird (NAIZ), kºnnen die Stºrwirkungen 

gemªss der Bewertung der Skyguide tolerierbar gemacht werden. Die 

Einfl¿sse des Windparks auf das Instrumentenlandesystem werden als to-

lerierbar gewertet. 

Der Bericht ¿ber die Auswirkungen auf den Betrieb der umliegenden 

Flughªfen zeigt, dass Verfahren des Flughafens Emmen und Minimalflug-

hºhen angepasst werden m¿ssen. ¦ber die Durchf¿hrbarkeit dieser Mas-

snahmen entscheidet das Generalsekretariat des VBS (vgl. 5.5.4 , militªri-

sche Interessen). 

Die Koordinaten des Windparks wurden ebenso dem Bundesamt f¿r Zi-

villuftfahrt (BAZL) zur Bewertung des Windparks als Luftfahrthindernis 

vorgelegt. Dieses bewertete An- und Abflugrouten und dabei auch die 

Lage zum Flugplatz Buttwil.  

Das BAZL gab am 17. Mai 2022 eine positive Stellungnahme f¿r die ver-

bliebenen drei Anlagenstandorte ab. Gegen¿ber der alten Stellung-

nahme, welche 2019 f¿r 4 WEA ausgestellt wurde, weist die neue Stel-

lungnahme einen Puffer um eine Volte des Flugplatzes Buttwil im Norden 

des Projektgebietes auf, welches die obersten rund 300 m des Projektge-

bietes belegt (vgl. Abbildung 28). 

5.5.4 Militªrische Interessen 

Das Generalsekretariat VBS pr¿fte das gleiche Layout wie das Layout, wel-

ches f¿r die zivile Luftfahrt vorgelegt wurde. Grundsªtzlich stellen Wind-

energieanlagen Hindernisse f¿r die Luftfahrt dar und kºnnen zu Beein-

trªchtigungen der elektronischen Systeme (Radar, Richtfunk, Flugfunk, 

etc.) der Armee f¿hren. Das VBS stimmt dem eingereichten Windparkpro-

jekt an den vorgeschlagenen Koordinaten unter den folgenden Auflagen 

zu: 

 Erschliessung aller Anlagen mit einem Flight Manager. Flight Mana-

ger erlaubt es der Airbase Emmen den Windpark in besonderen La-

gen temporªr zu steuern.  

 Die Luftwaffe ist mit der Anpassung der durch den Windpark beein-

flussten Verfahren zu beauftragen.  

 Beleuchtung der Rotoren im Infrarotspektrum (nur sichtbar mit 

Nachtsichtgerªten). 

 Minimalster Radarquerschnitt der Fl¿gel. 

 Aushªndigen der Telemetriedaten an das VBS bei Feststellung von 

negativen Auswirkungen nach Inbetriebnahme. 

 Geometrische Anpassungen im Projektverlauf sind dem VBS mitzu-

teilen und die Einhaltung der Auflagen ist schriftlich zu bestªtigen. 
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Somit ist der Windpark unter Beachtung der Auflagen zu den militªri-

schen Interessen umsetzbar. 
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6. Interessensabwªgung (Art. 3 RPV) 

6.1 Die drei Schritte der Interessenabwªgung 

Gemªss Art. 3 RPV sind bei raumwirksamen Tªtigkeiten im Falle von 

Handlungsspielrªumen die Interessen gegeneinander abzuwªgen. Im 

Sinne einer ¦berpr¿fung werden also die ¦berlegungen zur Standorte-

valuation (vgl. Kap. 4) und zum Detaillayout bzw. Micrositing (vgl. Kap. 5) 

aus rechtlicher Sicht ¿berpr¿ft. 

Die Interessensabwªgung wird vorliegend auf Stufe der Nutzungs- und 

Gestaltungsplanung vorgenommen. Sie bildet die Grundlage f¿r die Be-

gr¿ndung der behºrdlichen Beschl¿sse. Der auf dieser Grundlage ge-

troffene Entscheid muss klar und nachvollziehbar begr¿ndet werden. 

Gemªss Art. 3 Abs. 1 RPV gliedert sich der Prozess der Interessenabwª-

gung in drei Schritte: 

 Ermitteln der Interessen, die im konkreten Fall von Bedeutung sind.  

 Bewerten dieser Interessen anhand ausgewiesener Wertmassstªbe. 

 Abwªgen der vorgªngig ermittelten und bewerteten Interessen. 

Die Abhandlung dieser Interessenabwªgung orientiert sich am Grundla-

gendokument zur Interessenabwªgung von Espace Suisse.37 

Das Grundlagendokument von Espace Suisse hªlt fest, dass gewisse Spe-

zialgesetzgebungen der Interessenabwªgung Grenzen setzen: nament-

lich jene des Bundes, etwa jene zum Wald-, Lªrm-, Heimat- und Gewªs-

serschutz. In einzelnen Bereichen, wie etwa beim Schutz der Moore und 

Moorlandschaften von nationaler Bedeutung, schliesst bereits die Bun-

desverfassung eine Interessenabwªgung aus. 

Aus den relevanten Sachbereichen der Nutzungsplanung ergeben sich 

viele Vorgaben, die detailliert im Rahmen der Umweltvertrªglichkeitsbe-

richterstattung (UVB) behandelt werden. Die UVB bildet daher einen in-

tegralen Bestandteil dieser Interessenabwªgung. 

6.2 Erster Schritt ð Ermittlung der Interessen 

Die abzuwªgenden Interessen werden in den Kapiteln 4, 5 und 8 einge-

f¿hrt. Nunmehr geht es darum, diese Interessen im Rahmen der Interes-

senabwªgung in einer ¦bersicht zu klassieren. Nicht ausschlaggebende 

Kriterien werden darauffolgend in einer ersten Bereinigung aussortiert 

(vgl. 6.2.1), damit die verbleibenden abgewogen werden kºnnen. 

 

 
37 Vgl. EspaceSuisse: Interessenabwªgung, Raum & Umwelt Mªrz 1/2020. 
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 Nationales Interesse: 

 Der Begriff wird in Zusammenhang mit der Energie aus Windparks 

genannt. Windparks mit einer Produktion von mehr als 20 GWh/Jahr 

weisen ein nationales Interesse auf (Art. 12 EnG i.V.m. Art. 9 Abs.1 

EnV). 

 Bundesinventare: 

 Es handelt sich um ein Interesse im Sinne Art. 5 NHG (IVS Objekte 

nationaler Bedeutung, BLN und ISOS) und somit um Objekte in einem 

Bundesinventar. Ferner gehºren in diese Kategorie auch Objekte, die 

im HochmoorðInventar des Bundes aufgef¿hrt werden. 

 Objekte nationaler Bedeutung: 

Es handelt sich um Objekte nationaler Bedeutung gemªss Art. 4 lit. a 

NHG.  

 Objekte regionaler und lokaler Bedeutung: 

Es handelt sich um Objekte regionaler und lokaler Bedeutung gemªss Art. 

4 lit. b NHG. 

Die untenstehende Tabelle listet alle ermittelten Interessen im Sinne einer 

¦bersicht auf: 

 

Tabelle 3: Auflistung aller Interessen. 
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Die Interessen kºnnen in die folgenden Interessenarten eingeteilt wer-

den: 

 Ausschlusskriterium: 

 Es handelt sich um ein Interesse, das der Erstellung einer Windener-

gieanlage klar entgegensteht. Darunter fallen einerseits aus der Bun-

desgesetzgebung abgeleitete Schutzinteressen, welche dem Schutz 

bedeutender Schutzg¿ter bzw. Bundesinteressen dienen. Anderer-

seits handelt es sich auch bei der Verf¿gbarkeit des f¿r die Windener-

gieanlagen benºtigten Landes um ein Ausschlusskriterium.  

 Vorbehaltskriterium: 

 Es handelt sich um Interessen, die im Rahmen der Interessenabwª-

gung gewichtet und untereinander abgewogen werden m¿ssen. 

Hierbei gibt es zwei Untertypen:   

 

¶ Vorbehaltskriterien mit Einfluss auf die Projektgeometrie 

schrªnken zusammen mit den Ausschlusskriterien die mºglichen 

Standorte der Windenergieanlagen ein. Es handelt sich um Vor-

behaltskriterien, die als sehr hart gewertet werden. Ein gutes Bei-

spiel ist die Distanz zu bewohnten Gebªuden ausserhalb der 

Bauzone. Zwar wªre es mºglich, die Anlage im Betrieb so stark 

zu drosseln, dass man sehr nahe an die Gebªude heran kºnnte 

(deswegen Vorbehaltskriterium) und die Planungsgrenzwerte der 

Lªrmschutzverordnung dennoch einhalten w¿rde. Faktisch ist 

dies aber aus wirtschaftlichen Gr¿nden nicht mºglich, da die An-

lage nicht mehr produktiv wªre.  

 

¶ Vorbehaltskriterien ohne Einfluss auf die Projektgeometrie 

sind Vorbehaltskriterien, welche zu weicheren Einschrªnkungen 

f¿hren. Diese sind mit Massnahmen gut beherrschbar. Bei diesen 

Vorbehaltskriterien geht es vielmehr um das "wie" als um das 

"ob". Oft handelt sich dabei um grossflªchige Objekte wie z.B. 

Fruchtfolgeflªchen und damit um Objekte denen nicht ausgewi-

chen werden kann. Windenergieanlagen sind in oder nahe zu 

ihnen aber grundsªtzlich mºglich. 

 

6.2.1 Erste Bereinigung der Interessen ð Wegfall von Ausschluss-

kriterien 

Einzelne Interessen kºnnen bereits in diesem ersten Schritt f¿r die weitere 

Interessenabwªgung fallen gelassen werden. Es handelt sich dabei um 

die Ausschlusskriterien, die zwingend so zu handhaben sind, dass sie die 
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Realisierung des Windparks verunmºglichen. (vgl.6.2). Die Ausschl¿sse 

lassen sich wie folgt begr¿nden:  

 Das Gebiet erreicht das vom Richtplan vorgegebene Windpotenzial 

nicht (450 W/m2).  

 Aus der Gewªsserschutzgesetzgebung ergibt sich, dass der Gewªs-

serraum freigehalten werden muss und aus dem Richtplan AG ergibt 

sich, dass Grundwasserschutzzonen S1 und S2 auszuschliessen sind38.  

 Zu Wohn- und Mischzonen muss gemªss Richtplan Aargau ein Ab-

stand von 300 m eingehalten werden und gemªss EMPA-Bericht ist 

zu Siedlungsgebieten ein Mindestabstand von 450 m einzuhalten, da-

mit die Planungsgrenzwerte der Lªrmschutzverordnung eingehalten 

werden kºnnen.  

 Art. 5 WaG verbietet die Rodung zur Nutzung der Windkraft auf dem 

Lindenberg faktisch, da auf dem Alternativstandorte ausserhalb des 

Waldes ein ªhnliches Windpotenzial aufweisen (vgl. 4.3.3).  

 Die zivile Flugsicherheit tangiert im Nahbereich von Flughªfen und 

Flugplªtzen nicht auszurªumende ºffentliche Interessen, insbeson-

dere ist die Hindernisbegrenzungsflªche um den Flughafen Buttwil 

freizuhalten (vgl. 4.3.4).  

 Die im Raum Lindenberg West vorliegenden Richtfunkstrecken, sowie 

die Nahfeldzone um die Polycom Antenne im Sulzerchr¿z /Sonnehof 

dienen Alarmorganisationen und weisen daher ein hohes ºffentliches 

Interesse auf. Sie kºnnen nicht unterbrochen werden (vgl. 4.3.5) 

 Das Gebiet des Hochmoorobjektes Ballmoos Lieli letztendlich ist 

ebenfalls als Ausschlussgebiet zu betrachten: Art. 78 Abs. 5 BV i.V.m. 

Art. 18 NHG garantiert diesem Gebiet einen integralen Schutz inner-

halb der ausgewiesenen Flªche (vgl. 4.3.6). Der an das Hochmoorob-

jekt angrenzend geforderte Stºrungspuffer (vgl. 6.3.4) wird separat 

diskutiert und als Abwªgungskriterium behandelt.  

Nach Abzug der Ausschlusskriterien ergibt sich das untenstehende Ge-

biet. Die Windressource ist darin in verschiedenen Gr¿ntºnen hinterlegt. 

Je dunkler das Gr¿n, umso hºher die Windgeschwindigkeit (vgl. Abbil-

dung 34): 

 

 
38 Grundlagen dazu finden sich in Anhang 4 Ziff. 223 GSchV und Anhang 4 Ziff. 222 Abs. 1 GSchV 
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Abbildung 34.: Potenzielle Windkraftanlagengebiete nach Ber¿cksichtigung der 

Ausschusskriterien, (blaue Linie: Richtplanzon AG) Quelle: planteam S AG  

Aufgrund des Windpotentials, der Ausschlusskriterien und einer ersten 

Interessenabwªgung, kann im Rahmen der Standortevaluation bestimmt 

werden, dass maximal vier Standorte auf der Aargauer Seite mºglich wª-

ren. Diese befinden sich in der Gemeinde Beinwil. Zudem ergibt sich ein 

Standort auf Luzerner Seite.  

Die nachfolgende Karte zeigt die vier potenziellen Standorte auf Aar-

gauer- und den Standort auf der Luzerner Seite. Die von Nordwest nach 

S¿dost verlaufende weisse Linie stellt die Kantonsgrenze dar. Die vorge-

schlagenen Standorte entsprechen auch der raumplanerischen Abwª-

gungen bzw. den mºglichen Standorten gemªss Regionalplanung (vgl. 

Kapitel 0). Der mºgliche Standort auf der M¿swanger Allmend auf Ge-

meindegebiet Hitzkirch, der von einer anderen Gesellschaft geplant wird, 

wird in den Gesamtbetrachtungen und insbesondere in der UVB jeweils 

so weit mitber¿cksichtigt, dass allenfalls gegenseitige Abhªngigkeiten 

bekannt werden. 

 

Karte Potenzielle Standorte nach Ber¿ck-

sichtigung Ausschlusskriterien 

HITZKIRCH 
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Abbildung 35.: Resultat der Grobanalyse mit den f¿nf potentiellen Standorten (davon 1 im 

Kanton Luzern) und den Windkraftperimetern gemªss Regionalplanung, Quelle: planteam S 

AG 

Art. 10 EnG verpflichtet die Kantone die f¿r die Windkraft geeigneten Ge-

biete im kantonalen Richtplan auszuweisen. Der Kanton Aargau hat im 

Rahmen der Richtplanung eine erste Interessenabwªgung durchgef¿hrt 

und die geeigneten Gebiete planerisch gesichert. Der Standort Linden-

berg wurde im August 2017 im Kantonalen Richtplan festgesetzt39. Der 

Richtplanstandort entspricht weitgehend dem in Abbildung 35 blau um-

randeten Raum Lindenberg Ost. 

Als Voraussetzung zur Umsetzung des Windparks Lindenberg vermerkte 

das ARE des Bundes im Pr¿fbericht zum Richtplan, dass eine Untersu-

chung ¿ber die mºglichen Beeintrªchtigungen der militªrischen Radar-

systeme im Bereich des Militªrflugplatzes Emmen vorzunehmen ist und 

auf dieser Grundlage f¿r den geplanten Windpark eine Lºsung ohne Be-

eintrªchtigung der militªrischen Anlagen und Systeme gefunden werden 

muss.  

Gemªss dem nach Art. 22 RPV behºrdenverbindlichen Konzept Wind-

energie Schweiz handelt es sich beim militªrischen Flugverkehr um ein 

Interesse des Bundesamtes f¿r Bevºlkerungsschutz, Verteidigung und 

Sport und damit um ein Bundesinteresse. 

 
39 Genehmigung durch den Beschluss des Bundesrates in seiner Sitzung vom 23.08.2017  

¦bergeordnete Interessenabwªgung auf 

Richtplanstufe  

HITZKIRCH 
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Die vom ARE des Bundes verlangte Pr¿fung der Vereinbarkeit des Be-

triebs der Systeme des Flugplatzes Emmen mit dem Windpark kann als 

Ausschlusskriterium angesehen werden. 

Die vier Standorte, wie in der Karte ausgewiesen, wurden gepr¿ft und 

vom Generalsekretariat des VBS gutgeheissen. Die letztendliche Aufstel-

lung mit drei WEA (Weglassung WEA 4) wurde ebenso gepr¿ft und vom 

Generalsekretariat des VBS gutgeheissen (vgl. UVB Beilage 5). 

Mit der Vereinbarung von Massnahmen kann das Projekt dem siche-

ren Betrieb des Flughafens Emmen (Bundesinteresse) gerecht wer-

den. 

Die vereinbarten Massnahmen (vgl. 8.9) ermºglichen die Beibehaltung 

des Richtplangebietes Lindenberg. Die Interessensabwªgung auf Stufe 

Richtplan ist jedoch nicht abschliessend und muss auf Ebene der Nut-

zungsplanung vervollstªndigt werden. 

Das Gelªnde des Windparks wurde vertraglich gesichert (vgl. 11.5.2). 

Nachdem zunªchst das gesamte Gelªnde des Richtplangebietes auf Aar-

gauer Seite gesichert werden konnte, entfiel der s¿dlichste Teil (Parzelle 

309) aufgrund der Entscheidung der Eigent¿merin, der Alpgenossen-

schaft den Vertrag f¿r den Standort WEA 4 nicht zu verlªngern. Da nicht 

verf¿gbares Gelªnde wie ein Ausschlussgebiet behandelt werden kann, 

ergibt sich im Gebiet des Richtplanstandortes Lindenberg die untenste-

hende Situation: 

 

  

Abbildung 36.: Das definitive Layout der 

Windenergieanlagen im Gebiet des Richtplanstandortes 

Lindenberg (blau) nach Wegfall der WEA 4, Quelle: 

planteam S AG 

 

Ausrªumung des Richtplanvorbehaltes 

des VBS  
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6.3 Zweiter Schritt - Bewertung der ermittelten Interessen 

In einem zweiten Schritt sind die verbleibenden Interessen zu bewerten 

und zu gewichten. Es ist danach zu fragen, welchen Stellenwert ein Inte-

resse im konkreten Fall hat und inwieweit es anderen Interessen vorzu-

ziehen ist. Dabei wird auf Wertmassstªbe zur¿ckgegriffen, die der Gesetz-

geber vorgibt: Im Gesetz sind bestimmte Interessen als wichtiger als an-

dere bezeichnet. Geht es um die Ber¿cksichtigung und Gewichtung von 

Schutzanliegen, kommt namentlich den Schutzinventaren des Bundes 

grosse Bedeutung zu. Vorgªngig erarbeitete Strategien, Leitbilder und 

Raumkonzepte sind ebenfalls als Wertungshilfe in die Interessenabwª-

gung einzubeziehen. Auch Gerichtsurteile, namentlich des Bundesgerich-

tes kºnnen Hinweise auf die Gewichtung eines Interesses liefern. 

Nach Abzug der oben behandelten Ausschlussinteressen (in der unten-

stehenden Tabelle dunkelgrau eingefªrbt) verbleiben die folgenden Inte-

ressen: 

 
Tabelle 4: Verbleibende Interessen nach Abzug der Ausschlusskriterien. 
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Im nªchsten Schritt werden die Vorbehaltskriterien gepr¿ft. F¿r die wei-

tere Abwªgung wird zwischen Vorbehaltskriterien, welche Einfluss auf 

die Projektgeometrie haben und solchen, welche keinen Einfluss auf 

die Projektgeometrie haben, unterschieden (Begriffsklªrung vgl. 6.2).  

Nur Vorbehaltskriterien, welche die Projektgeometrie beeinflussen, wer-

den am Schluss des Kapitels f¿r die weitere Interessenabwªgung beibe-

halten. F¿r die restlichen Vorbehaltskriterien kann davon ausgegangen 

werden, dass diese mit Massnahmen im Rahmen der UVB in Einklang ge-

bracht werden kºnnen und damit insbesondere die Positionen der Mas-

ten und indirekt auch der Wege und Kranstellflªchen nicht beeinflussen. 

6.3.1 Vorbehaltskriterien ohne Einfluss auf Projektgeometrie 

Gewässerschutzbereich A u 

Gemªss Anhang 4 Ziff. 211 Abs. 2 GSchV40 sind im Gewªsserschutzbereich 

AU Anlagen zulªssig, die ¿ber dem mittleren Grundwasserspiegel liegen. 

Liegen die Anlagen unterhalb des mittleren Grundwasserspiegels, so 

kann die Behºrde Ausnahmen bewilligen, soweit die Durchflusskapazitªt 

des Grundwassers gegen¿ber dem unbeeinflussten Zustand nicht mehr 

als 10% vermindert wird. 

V1: In der Zone AU sind Windenergieanlagen oberhalb des mittleren 

Grundwasserspiegels zulªssig. 

Der Gewªsserschutzbereich AU beeinflusst als Flªchenobjekt die Pro-

jektgeometrie nicht. Die Zone AU umfasst den gesamten Grod. Damit ist 

es unmºglich der Zone AU auszuweichen, ohne dass dieser Raum gesamt-

haft f¿r die Windenergie ungenutzt bliebe. 

 

Landschaften von kantonaler Bedeutung LkB  

Die Landschaften von kantonaler Bedeutung (LkB) bezeichnen Gebiete 

besonderer Schºnheit mit geringer Belastung des Landschaftsbildes41. 

Neue Flªchen mit Nutzungen durch Bauten und Anlagen, die den Schutz-

zielen widersprechen, sind in der Regel nur zulªssig, wenn sie im ºffent-

lichen Interesse liegen und ihre Nachhaltigkeit nachgewiesen ist.42  

Im Aargauer Richtplan ¿berlappt die LkB Windzonen. Auch die festge-

setzte Windzone Lindenberg wird durch eine LkB ¿berlagert. Die Kompe-

tenz zur Durchsetzung des Landschaftsschutzes liegt beim Kanton, der 

zugleich Windzonen in LkB ausgewiesen hat. Die Pr¿fung des Richtplanes 

durch das ARE des Bundes ist positiv verlaufen. Dies bringt einen ersten 

Hinweis, dass eine Vereinbarkeit von Windzonen und LkB grundsªtzlich 

gegeben ist. 

 
40 Gewªsserschutzverordnung, SR 814.201. 
41 Richtplan AG, Fiche L 2.3, Planungsgrundsatz A 
42 Richtplan AG, Fiche L 2.3, Planungsgrundsatz B 
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Das Bundesgericht urteilte im Falle des in einer kantonalen Landschafts-

schutzzone (zone de cr°tes et de for°ts) des Kantons Neuenburg gelege-

nen Windpark Cr°t Meuron43, dass dieser mit einer gesetzlich verankerten 

kantonalen Landschaftsschutzzone vereinbar ist. Das Bundesgericht war 

dabei der Meinung, dass die Rahmenbedingungen f¿r die Revision des 

Perimeters des Windparks innerhalb der kantonalen Landschaftsschutz-

zone erf¿llt sind. Es kam dabei zum Schluss, dass es keine Rolle spiele, 

dass die Windstromerzeugung neben der Wasserkraft einen geringeren 

Anteil an der Stromerzeugung aufweise. 

Mit Art. 12 EnG i.V.m. Art. 9 Abs.1 EnV wurde die Energiemenge, welche 

eine Abwªgung des Interesses der Windenergie mit dem Interesse des 

Landschaftsschutzes selbst im Bundeslandschaftsinventar (BLN) erlaubt, 

weiter konkretisiert - sie betrªgt 20 GWh/a (vgl. Nationales Interesse 

6.3.1).  Der Windpark ¿berschreitet mit den errechneten 25.2 GWh/a (P75) 

diese Energiemenge deutlich.  

Da es sich bei der LkB nicht um eine Landschaft im Inventar des Bundes 

handelt, kann vorliegend mit Verweis auf das Urteil des Bundesgerichts 

von Cr°t Meuron davon ausgegangen werden, dass auch selbst mit einer 

geringeren Energiemenge ein ausreichendes ºffentliches Interesse be-

st¿nde, welches die Installation des Windparks in der LkB rechtfertigen 

w¿rde (geringere Energieproduktion gegen¿ber Wasserkraft). 

Der Windpark Lindenberg wird in jedem Falle einen wichtigen Anteil an 

der in der kantonalen Energiestrategie EnergieAARGAU44 f¿r die Wind-

energie vorgesehenen Energiemenge von 50 GWh/a liefern und ist damit 

auch aus diesem Gesichtspunkt von ºffentlichem Interesse. 

Beispiele aus anderen Kantonen, so z.B. der Windpark Peuchapatte (Ju), 

dessen Jahresenergieproduktion mit 3 WEA ca. 13.5 GWh/a45 betrªgt und 

im Naturpark Doubs liegt, legen nahe, dass auch geringere Energiemen-

gen mit einer Zone, welche den Landschaftsschutz bezweckt, vereinbar 

sein kºnnen.46 

Die Planungsanweisungen und ºrtlichen Festlegungen des Richtplanes zu 

LkB verweisen darauf, dass f¿r die landschaftliche Einpassung der Bauten 

in die LkB eine erhºhte Sorgfaltspflicht besteht.47 Die landschaftliche Ein-

passung wurde im Rahmen des UVB sorgfªltig gepr¿ft (vgl. UVB Kapitel 

5.7., 5.8, 5.9, 7.10 und 7.11).  

 
43 Urteil BGer 1A.122/2005 und 1P.288/2005 vom 31.8.2006 (Hauts-Geneveys NE) 
44 Strategie Kanton Aargau, EnergieAARGAU S. 29, beschlossen vom Grossen Rat am 2. Juni 2015 
45 https://api3.geo.admin.ch/rest/services/ech/MapServer/ch.bfe.windenergieanlagen/facility_PEU/extendedHtmlPopup?lang=de , abgerufen 

am 17.09.2022 Jahre 2011 bis 2021 
46 Urteil des Administrativgerichtes Kt. Jura zum Windpark Peuchapatte vom 4.10.2008 zitiert in Plan Directeur Cantonal Fiche 5.06 Energie 

Eolienne, Rapport de Consultation, Kapitel 3.3.5 La pes®e des int®r°ts, S. 8, Section de l'Am®nagement du Territoire, R®publique et Can-

ton du Jura, April 2018 
47 Richtplan AG, Fiche L 2.3, Planungsanweisung 1.4 

https://api3.geo.admin.ch/rest/services/ech/MapServer/ch.bfe.windenergieanlagen/facility_PEU/extendedHtmlPopup?lang=de
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Die Nachhaltigkeit des Projektes bez¿glich der einzelnen Schutzg¿tern 

wird im Rahmen der UVB in den entsprechenden Kapiteln nachgewiesen. 

Wo notwendig, werden Massnahmen vorgeschlagen. 

V2: Landschaften von kantonaler Bedeutung sind als Vorbehaltskri-

terium, welches auf kantonaler Ebene anzusiedeln ist, zu behandeln. 

Bei der LkB handelt es sich um ein Vorbehaltskriterium ohne Einfluss 

auf die Projektgeometrie: Die LkB beeinflusst die Projektgeometrie 

nicht. Sie belegt die gesamte Flªche der im Richtplan verzeichneten 

Windzone Lindenberg. Es ist unmºglich mit Parkelementen der LkB aus-

zuweichen. 

 

Erholungsräume von überregionaler Bedeutung  

Der Raum Horben ist im Regionalen Raumkonzept 2040 der REPLA Obe-

res Freiamt als Erholungsraum von ¿berregionaler Bedeutung klassiert 

(vgl. 3.3.3). In Abschnitt 2.3.6 hªlt der Bericht zum RRK 2040 fest, dass der 

Windpark Lindenberg gleichwertig mit dem Erholungsraum von ¿berre-

gionaler Bedeutung ist. Es wird klargestellt, dass f¿r den Windpark der 

sonst geltende Verzicht auf Bauten, die das Landschaftsbild verªndern 

kºnnten, nicht gilt. 

V3: Der Horben ist ein Erholungsraum von ¿berregionaler Bedeu-

tung. Er ist mit dem Windpark vereinbar. 

Der Erholungsraum ¿berregionaler Bedeutung beeinflusst die Pro-

jektgeometrie nicht, da Erholungsraum und Windparkgebiet sich ge-

genseitig nicht ausschliessen. 

 

Fruchtfolgeflächen  

Im Nordteil des Windparkgebietes (Grod) finden sich Fruchtfolgeflªchen 

der zweiten G¿teklasse. Im S¿dteil (Horben) liegen teilweise Fruchtfolge-

flªchen der zweiten G¿teklasse und teilweise auch Landwirtschaftsland 

vor. Auf Luzerner Seite hat der Kanton Luzern gute und sehr gute Kontin-

gentsflªchen f¿r Fruchtfolgeflªchen ausgewiesen. 

Die Sicherung der Landwirtschaftsflªchen und insbesondere Fruchtfolge-

flªchen ist bundesrechtlich gefordert. Die Sicherung erfolgt ¿ber den 

Sachplan Fruchtfolgeflªchen, so wie es der Art. 1 Abs. 2 RPG vorschreibt. 

Das BVU forderte daher einen Nachweis, ob der Flªchenbedarf des Wind-

energieprojektes A) einem hºher gestellten Interesse dient B) auf land-

wirtschaftlich weniger gut geeigneten Flªchen erf¿llt oder C) durch Um-

zonungen kompensiert werden kann. Dazu kann folgendes gesagt wer-

den: 

 A) Die Verringerung des Landwirtschaftsgebiets und der FFF erfolgt zu 

Gunsten eines ºffentlichen Interesses, dem nationale Bedeutung zu-

kommt, da der Windpark bereits mit drei Windenergieanlagen die Grenze 

von 20 GWh ¿berschreitet (vgl. 6.3.3).  
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B) Der Kanton Aargau weist in seinem Richtplan die Standorte Burg, Lin-

denberg und uf em Chalt in der Festsetzung und die Standorte Hunds-

rugge und Hochr¿ti als Zwischenergebnis aus. Alle Standorte zusammen 

bieten Platz f¿r schªtzungsweise 10 ð 12 Grosswindanlagen. Diese kºn-

nen zusammen geschªtzt 50 ð 70 GWh Strom / Jahr produzieren (Ener-

gieAARGAU 50 GWh). Die Nutzungsplanung kann erst ab einer Festset-

zung im Richtplan erfolgen.  

Bis 2020 soll die durchschnittliche Jahresproduktion aus neuen erneuer-

baren Energien in der Schweiz mindestens 4.4 TWh und bis 2035 

11.4 TWh betragen (vgl. 3.1.3). Um diese Ziele effizient zu erreichen, ist es 

unabdingbar alle ausgewiesenen Flªchen mit ausreichendem Windpo-

tenzial f¿r die Windenergie zu nutzen. Durch die Festsetzung der drei er-

wªhnten Windzonen Lindenberg, Burg und Chalt sind diese schneller um-

zusetzen als die nicht festgesetzten Zonen und sind somit noch von hº-

herer Prioritªt. Der Lindenberg ist zusammen mit der Luzerner Seite in 

der Lage rund 33 GWh / Jahr (AG: 25.2 GWh/Jahr) Windenergie zu pro-

duzieren und ¿berschreitet das geforderte Windpotenzial von 450W/m2 

zur Ausweisung einer Windzone. Das Windpotenzial nimmt mit abneh-

mender topographischer Hºhe bald ab und liegt somit vor allem auf der 

H¿gelkrete vor (vgl. 4.2). Damit kann davon ausgegangen werden, dass 

der Nutzung der Windzone Lindenberg ein besonderer Stellenwert zu-

kommt.  

C) Eine Kompensation durch Umzonung ist nicht mºglich (Erkenntnis aus 

UVB). Somit sind wichtige Bedingungen zur Nutzung der Fruchtfolgeflª-

chen gegeben und eine Planung darin ist mºglich.  

Der Windpark ist aufgrund des Windpotenzials und des hohen Bedarfs 

an erneuerbarer Energie an die Windzone Lindenberg gebunden. Zur Ver-

minderung des Verbrauchs von Fruchtfolgeflªchen ist in Varianten auf ei-

nen geringen Platzbedarf von Kranstellflªchen und Wegen zu achten. 

V4: Der Windpark kann in der vom Sachplan gesch¿tzten Fruchtfol-

geflªche geplant werden. Es ist auf einen sorgsamen Umgang mit ihr 

zu achten. 

Die Fruchtfolgeflªchen beeinflussen die Projektgeometrie nicht, da 

sie die gesamte nutzbare Freiflªche im Raum Grod und im nºrdlichen 

Horben umfassen. Es ist nicht mºglich diesen Flªchen auszuweichen. 

 

Waldabstand  

Der gesetzliche Mindestabstand zum Wald des Kantons Aargau f¿r ge-

bªudeªhnliche Bauten wird in Ä 48 Abs. 1 lit. a BauG/AG geregelt. Er be-

trªgt 18 m zum Turmfuss.  

Als nachteilige Nutzungen von Waldareal gelten Nutzungen, welche die 

Funktionen oder die Nutzung des Waldes gefªhrden oder beeintrªchti-
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gen, aber keine Rodungen darstellen (Art. 16 WaG). Auch nachteilige Nut-

zungen bed¿rfen einer Ausnahmebewilligung durch die zustªndige Be-

hºrde. 

Der ¦berflug von Rotorblªttern, sofern er eine Niederhaltung bedingt, ist 

eine nachteilige Nutzung. Gleiches gilt f¿r Niederhaltungen entlang von 

Strassen. 

V5: Bei der Unterschreitung des Waldabstandes und der Niederhal-

tung handelt es sich um ein Vorbehaltskriterium. Der Waldabstand 

der Hochbauten betrªgt 18 m.  

Der Waldabstand beeinflusst die Projektgeometrie nicht, da bei hin-

reichender Begr¿ndung auch eine Unterschreitung des Waldabstandes 

durch den Mast mºglich wªre. Der Bericht in Beantwortung des Postulats 

Carmer48 hat zudem gezeigt, dass bei gen¿gender Standortgebundenheit  

Windenergieanlagen selbst im Wald mºglich sind. Wie oben dargelegt, 

sind die H¿rden f¿r letzteres Vorgehen aber im Falle des Lindenbergs sehr 

hoch, weil Landwirtschaftsland mit einem ªhnlichen Windpotenzial und 

mit ausreichender Flªche an Waldgebiete angrenzt. 

 

Naturobjekte und Kulturobjekte  

Diese Objekte sind im Kulturland- bzw. Bauzonenplan und in der Bauord-

nung aufgelistete Objekte. Sie sind von besonderem kulturgeschichtli-

chem Wert, m¿ssen unterhalten werden und d¿rfen grundsªtzlich nicht 

abgebrochen bzw. beseitigt werden.  

Da es sich bei den Objekten um kleinflªchige Objekte handelt (Bildstºckli, 

Einzelbªume, Hecken etc.), sind sie einfach zu umgehen, und kºnnen wie 

ein Vorbehaltskriterium behandelt werden.  

Das Schloss Horben und die Wendelinskapelle werden gesondert behan-

delt (vgl. 6.3.5 und 6.3.6). 

V6: Natur- und Kulturobjekte (exkl. Schloss Horben und Wendelins-

kapelle) werden als Vorbehaltskriterium behandelt.  

Die Natur- und Kulturobjekte beeinflussen die Projektgeometrie 

nicht, da es sich um sehr kleinrªumige, punktuelle Objekte handelt. 

 

Nun werden im Rahmen einer nªchsten Bereinigung die Vorbehaltskrite-

rien ohne Einfluss auf die Projektgeometrie als Abwªgungskriterien weg-

gelassen. Es ergibt sich die folgende Tabelle der verbleibenden Interes-

sen: 

 

 
48 Bericht in Erf¿llung des Postulats Erleichterung des Baus von Windkraftanlagen in Wªldern und auf Waldweideflªchen 10.3722 (Cramer 

Robert), vom Bundesrat in seiner Sitzung vom 10. Oktober 2012 gutgeheissen, Bundesamt f¿r Energie, September 2012 
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Tabelle 5 Verbleibende Abwªgungskriterien nach Abzug der Vorbehaltskriterien ohne Ein-

fluss auf Projektgeometrie (hellgrau). Die verbleibenden Abwªgungskriterien (weiss) fliessen 

in die Interessenabwªgung mit ein.  

6.3.2 Vorbehaltskriterien mit Einfluss auf Projektgeometrie 

Grundwasserfassungen und Grundwasserschutzzonen S3  

Die Zonen S1 und S2 sind, wie in Kapitel 6.2.1 beschrieben, Ausschluss-

zonen.  

Im nach Art. 22 RPV behºrdenverbindliche Konzept Windenergie Schweiz 

empfiehlt der Bund den Kantonen, S1 und S2 auszuschliessen, nicht aber 

die S3. In S3 sind Einbauten, die das Speichervolumen oder den Durch-

flussquerschnitt des Grundwasserleiters verringern nur in Ausnahmen zu 

gestatten, wenn eine Gefªhrdung der Trinkwassernutzung ausgeschlos-

sen werden kann (Anhang 4 Ziff. 221m Abs. 2 lit. b GSchV). Die in Anhang 

4 Ziff. 221m Abs. 2 lit. c GSchV genannte Maximalmenge von 2000 l was-

sergefªhrdenden Fl¿ssigkeiten unterschreiten Windenergieanlagen 
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(Schmierºlmenge, vgl. technischer Bericht) deutlich, sodass sie aus die-

sem Gesichtspunkt zumindest im Hinblick auf den qualitativen Schutz des 

Trinkwassers (Verschmutzungsgefahr durch wassergefªhrdende Fl¿ssig-

keiten) in der S3 bewilligungsfªhig wªren. 

In der Stellungnahme der kantonalen Umweltschutzfachstelle vom 

06.01.2021 verweist der Kanton Luzern darauf, dass die nºrdlich angren-

zend an das Richtplangebiet liegende Grundwasserfassung Schlatt von 

ºffentlichem Interesse ist. Gleiches trifft f¿r die f¿r Beinwil (Freiamt) wich-

tige Grundwasserfassung Sch¿rboden zu, welche im nºrdlichen Bereich 

des Richtplangebietes liegt. Sch¿rboden liefert das gesamte ºffentlich 

gefºrderte Trinkwasser der Gemeinde Beinwil (Freiamt). 

In der Gemeinderatssitzung vom 04.07.2022 teilte der Gemeinderat Bein-

wil (Freiamt) dem Projektanten mit, dass Anlagen im Norden des Richtpl-

angebietes und topographisch oberhalb der S3 der Grundwasserfassung 

Sch¿rboden angesichts der Wichtigkeit der Grundwasserfassung 

Sch¿rboden f¿r die Gemeinde als nicht umsetzbar erachtet werden.  

V7: Angesichts der grossen Bedeutung der Grundwasserfassung 

Sch¿rboden, wird dieser ein ºffentliches Interesse beigemessen. 

Windenergieanlagen sollen nur s¿dlich davon zu liegen kommen. 

Die Lage der Grundwasserfassungen beeinflusst die Projektgeomet-

rie. 

 

Bewohnte Gebäude ausserhalb des Siedlungsraumes  

Die bewohnten Gebiete ausserhalb des Siedlungsgebietes sind vor Lªrm 

(Lªrmschutzverordnung) und Schattenwurf (Konzept Windenergie) und 

Eisfall zu sch¿tzen.  

Beim Schutz vor Eisfall handelt es sich um ein Polizeigut49. Konkret han-

delt es sich hier um das Polizeigut der ºffentlichen Sicherheit. Bereiche in 

denen sich Personen regelmªssig aufhalten, m¿ssen anhand der Hªufig-

keit der Anwesenheit der Personen besser vor Eisfall gesch¿tzt werden als 

Bereiche in denen sich Personen weniger hªufig aufhalten. In der Um-

weltvertrªglichkeitspr¿fung wird detailliert dargestellt, wie mit einer rich-

tigen Positionierung gegen¿ber solchen Bereichen eine sehr tiefe Scha-

denshªufigkeit erreicht werden kann, welche vergleichbar oder tiefer als 

bei Alltagsrisiken ist (vgl. 8.22 und UVB Kapitel 7.22). 

Der Detailnachweis wird im Rahmen der Umweltvertrªglichkeitspr¿fung 

erbracht. Da zu diesen Kriterien Massnahmen getroffen werden kºnnen, 

sind die Abstªnde von diesen abhªngig. Es handelt sich um ein Vorbe-

haltskriterium. 

 

 
49 Polizeig¿ter betreffen die ºffentliche Sicherheit und Ordnung. Unter sie fallen unter anderem die Sicherheit f¿r Leib und Leben (vgl. die 

polizeiliche Generalklausel in der Schweiz, Andreas Z¿nd, Christoph Errass), bger.ch, eingesehen am 16.09.2022 
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V7: Die Entfernung zu bewohnten Gebªuden ausserhalb des Sied-

lungsraumes ergibt sich aus der Lªrmschutzverordnung und den 

Richtlinien zum Schattenwurf sowie aus dem Eisfall. Es handelt sich 

um ein Vorbehaltskriterium.  

Beim Schutz vor Eisfall handelt es sich um ein Polizeigut und die Lªrm-

schutzverordnung ist einzuhalten. Damit beeinflusst die Lage der be-

wohnten Gebªude die Projektgeometrie. 

 

Wege, Loipen und Schlittelhänge  

Im Projektgebiet verlaufen verschiedene Wege. Im Winter werden zudem 

Loipen gespurt und Teile des Gelªndes als Schlittelhªnge genutzt. Wªh-

rend der Verlauf der Wege ortsfest ist, kºnnen Loipen zumindest teilweise 

in ihrem Verlauf angepasst werden. F¿r Schlittelhªnge trifft dies in ihrer 

Ausdehnung, nicht jedoch in ihrer Lage zu (Abhªngigkeit vom Gefªlle). 

Die Wege, Schlittelhªnge und Loipen sollen vom Eisfall so weit freigehal-

ten werden, dass eine sichere Nutzung des Gebietes durch Personen auch 

im Winter gewªhrleistet ist (vgl. Polizeigut in 6.3.2). Dementsprechend ist 

der Schutz dieser Bereiche wichtig. 

 

V9: Die Wege, Loipen und Schlittelhªnge sind durch Anlagenpositi-

onierung und Massnahmen vor Eisfall zu sch¿tzen.  

Beim Schutz vor Eisfall handelt es sich um ein Polizeigut. Die Lage der 

Wege, Loipen und Schlittelhªnge beeinflusst die Projektgeometrie. 

 

Wildtierkorridore, Vernetzungs - und Ausbreitungsachsen  

Der kantonale Richtplan Aargau ¿bernimmt die Wildtierkorridore und die 

Vernetzung aus dem Kartenwerk des Bundes im Teilplan L 2.6. Wildtier-

korridore sind gemªss dem Kantonalen Richtplan die kritischen Bereiche 

des Vernetzungssystems der Wildtiere. Wildtierkorridore liegen auch im 

weiteren Umfeld des Projektgebietes nicht vor. 

Hingegen liegen nationale und regionale Vernetzungsachsen, bzw. Aus-

breitungsachsen vor. Diese Achsen durchziehen das ganze Land und vi-

sualisieren damit die Grundmatrix des gesamten Vernetzungssystems. 

Anders als die Wildtierkorridore sind sie nicht genau verortet. Regionale 

Ausbreitungsachsen sind im Richtplan als informativer Inhalt dargestellt. 

Gemªss den Planungsanweisungen und ºrtlichen Festsetzungen in L 2.6 

des Richtplans wªren auch in den Wildtierkorridoren Bauten mºglich, so-

weit die Durchgªngigkeit gewªhrleistet bleibt. Vor diesem Hintergrund 

sind sie im Rahmen der Richtplanung als "Vorbehaltsgebiete" einzustu-

fen.  

Die im Projektgebiet vorhandenen nationalen und regionalen Vernet-

zungsachsen, bzw. Ausbreitungsachsen werden in Analogie ebenfalls als 

Vorbehaltsgebiete behandelt.  
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V10: Die nationalen und regionalen Vernetzungsachsen, bzw. Aus-

breitungsachsen der Wildtiere sind als Vorbehaltsgebiete zu behan-

deln.  

Die Vernetzungsachsen beeinflussen die Projektgeometrie. 

 

Störungspuffer zum Hochmoor Ballmoos Lieli  

Zum Schutzziel des Hochmoorobjektes Ballmoos Lieli (vgl. Ausschlussge-

biete 6.2.1 und Bundesinventare 6.3.4) gehºren explizit auch die Erhal-

tung und Fºrderung der standortheimischen Pflanzen- und Tierwelt und 

ihrer ºkologischen Grundlagen (Art. 4 Hochmoorverordnung, HMV). Die 

Kantone haben ºkologisch ausreichende Pufferzonen festzulegen (Art. 3 

Abs. 1 HMV). Eine Pufferzone ist ºkologisch ausreichend, wenn sie die 

ungeschmªlerte Erhaltung des Objekts garantiert. Sie muss eine Stº-

rungspufferzone umfassen (Vollzug des Moorschutzes, Handbuch 2, 

Moorschutz in der Schweiz, 1994). Diese steht in Zusammenhang mit dem 

Hochmoor Ballmoos Lieli zur Diskussion. 

V11: Wahren eines hinreichenden Stºrungspuffer-Abstands zum 

Hochmoorobjekt nationaler Bedeutung HMI Nr. 78 "Ballmoos Lieli".  

Es handelt sich um ein Vorbehaltskriterium. Der Stºrungspuffer beein-

flusst die Projektgeometrie. 

6.3.3 Nationale Interessen 

Am 21. Mai 2017 nahm das Schweizervolk das Energiegesetz des Bundes 

per Volksabstimmung an. Gemªss Art. 5 EnG besteht der gesetzliche und 

gesellschaftspolitische Auftrag, verstªrkt erneuerbare Energien zu nutzen. 

Bis 2020 soll die durchschnittliche Jahresproduktion aus neuen erneuer-

baren Energien (ohne Wasserkraft) mindestens 4.4 TWh und bis 2035 

11.4 TWh betragen. Die Energieperspektiven 2050 weisen der Windener-

gie ein nachhaltig nutzbares Potenzial von 4.22 TWh/Jahr zu (vgl. 3.1.3). 

Damit besteht ein gesellschaftspolitischer Auftrag, erneuerbare Energien 

zu nutzen. 

Ab einer Energieproduktion von 20 GWh/a weisen Windparks ein natio-

nales Interesse gemªss Art. 12 EnG in Verbindung mit Art. 9 EnV auf. Da-

mit sind sie dem nationalen Interesse der Bundesinventare gemªss Art. 6 

Abs. 2 NHG (VIVS, ISOS, BLN) gleichgestellt. 

Ausgenommen sind explizit Biotope von nationaler Bedeutung (Gemªss 

Art. 18a NHG) sowie Wasser- und Zugvogelreservate gemªss Art. 11 

JSG50.  

Die Jahresproduktion des Windparks Lindenberg betrªgt 25.2 GWh (P75) 

(vgl. 8.7). Die erwªhnte Jahresproduktion entspricht der Nutzung mit drei 

WEA an den Standorten gemªss der Herleitung in Kapitel 5.4. 

 
50 Bundesgesetz ¿ber die Jagd und den Schutz wildlebender Sªugetiere und Vºgel, SR 922.0. 

Nationales Interesse der Windenergie 
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N1: Dem Windpark Lindenberg kommt somit ein nationales Inte-

resse zu. 

 

6.3.4 Bundesinventare 

Das angrenzend an das Gebiet auf Luzerner Boden gelegene Hochmoor 

Ballmoos Lieli (HMI Nr. 78) ist von nationaler Bedeutung. Hochmoorob-

jekte m¿ssen ungeschmªlert erhalten werden. Diese ungeschmªlerte Er-

haltung betrifft das Moor selbst und ist in diesem Bereich absolut. Das 

Gebiet des Hochmoorobjektes wurde deswegen als Ausschlusskriterium 

behandelt (vgl. Ausschlusskriterien 6.2.1). 

B1: Das Hochmoor Ballmoos Lieli ist von nationaler Bedeutung und 

Ausschlussgebiet. 

6.3.5 Objekte nationaler Bedeutung 

Das Schloss Horben ist im Kulturg¿terschutzinventar (KGS) verzeichnet. 

Das KGS hat zum Ziel, Kulturg¿ter vor den Auswirkungen von bewaffne-

ten Konflikten, Naturereignissen und anderen Gefahren vorrangig zu 

sch¿tzen. Das Schloss Horben ist als sogenanntes A-Objekt im KGS ver-

merkt. Im zugehºrigen Inventarblatt finden sich Hinweise ¿ber die 

Schutzg¿ter, welche im Falle einer "Katastrophe" zu sch¿tzen wªren. Es 

handelt sich dabei um Elemente, welche das Schloss und die Kapelle 

selbst betreffen (insb. deren Innenausstattung). 

Die EKD kam zum Schluss, dass die Errichtung der WEA 3 und WEA 4 in 

der Landschaftskammer Horben zu einer schwerwiegenden Beeintrªchti-

gung der ehemals klºsterlichen Baugruppe und deren Umgebung f¿hren 

w¿rde. 

Als Folge der gutachterlichen Auseinandersetzung definierte die EKD die 

Schutzziele f¿r die historische Baugruppe und ihre Umgebung wie folgt: 

 Ungeschmªlerte Erhaltung von Schloss Horben und Kapelle St. Wen-

delin mitsamt der kunsthistorisch wertvollen Ausstattung, der histo-

rischen Gartenanlage und den rªumlichen Qualitªten als einzigartiges 

kunst- und architekturgeschichtliches Zeugnis in Substanz und Wir-

kung.  

 Ungeschmªlerte Erhaltung der ehemals klºsterlichen Baugruppe auf 

dem Horben mitsamt der weitgehend intakten, vorwiegend landwirt-

schaftlich genutzten Kulturlandschaft als charakteristische und sinn-

stiftende Umgebung. 

 Ungeschmªlerte Erhaltung der Sichtachsen vom und aus dem Schloss 

in die umliegende Landschaftskammer des Horbens ebenso wie in die 

Dem Windpark kommt ein nationales In-

teresse gemªss EnG zu   

Das Hochmoor Ballmoos Lieli    
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fernen Landschaftsrªume ebenso wie ungeschmªlerte Erhaltung der 

wesentlichen Sichtachsen zum Schloss. 

Bei der Begutachtung durch die EKD stellte diese in ihrem Bericht fest, 

dass kein Objekt nach Art. 5 NHG betroffen sei. Beim Schloss Horben 

handelt es sich um ein Objekt von nationaler Bedeutung gemªss Art. 4 

NHG lit. a.  

Inwiefern dem Objekt die geforderte ungeschmªlerte Erhaltung zukom-

men kann, wird Interessenabwªgung zu WEA 3 in 6.4.3 (Unterabschnitt 

"Schloss Horben und Kapelle St. Wendelin") diskutiert. 

ON1: Das Schloss Horben in der klºsterlichen Baugruppe in der weit-

gehend intakten Kulturlandschaft und die Sichtachsen vom und zum 

Schloss sollen erhalten bleiben. 

6.3.6 Objekte regionaler und lokaler Bedeutung 

Die Kapelle St. Wendelin ist im Kulturg¿terschutzinventar KGS als Objekt 

der Kategorie B vermerkt. Die Kapelle ist ebenso wie das Schloss Horben 

gleichzeitig ein kantonales Denkmalschutzobjekt (Obj. BEW001 und 

BEW004). Bauten, Anlagen und sonstige Vorkehrungen in der Umgebung 

von kantonal gesch¿tzten Baudenkmªlern, die deren Wirkung beein-

trªchtigen kºnnen, brauchen eine Zustimmung des zustªndigen Depar-

tements (vgl. Ä 32 Abs. 1 KG und Ä 29 VKG). 

In ihrem Brief vom 16. Juli 2021 hat die Eidgenºssische Kommission f¿r 

Natur- und Heimatschutz (ENHK) festgestellt, dass keine Objekte des 

Bundesinventars der historischen Verkehrswege von nationaler Bedeu-

tung betroffen sind. Das Geoinformationsportal des Kantons Aargau (A-

GIS) weist auch f¿r das Kabeltrasse und die externe Transportoute ab 

Lenzburg keine Objekte dieser Art aus (vgl. 8.11) 

Die auf dem Windparkgelªnde verlaufenden historischen Verkehrswege 

sind von regionaler Bedeutung.  

Da keines der Objekte somit in einem Inventar nach Art. 5 NHG verzeich-

net ist, entfaltet sich der verstªrkte Schutz nach Art. 6 NHG und damit die 

verbundene zwingend ungeschmªlerte Erhaltung nicht. Nur wenn das In-

teresse am Schutz eines der in Art. 3 NHG bezeichneten Objekte hºher 

zu bewerten ist als das entgegenstehende Interesse, muss die Erhaltung 

ungeschmªlert sein. Es handelt sich um Objekte im Sinne von Art. 4 lit. b 

NHG.  

OL1: Bei der Kapelle St. Wendelin handelt es sich um ein Objekt von 

regionaler Bedeutung im Sinne von Art. 4 lit. b NHG.  

OL1: Bei den Verkehrswegen im Windparkgelªnde handelt es sich um 

Objekte von regionaler Bedeutung im Sinne von Art. 4 lit. b NHG.  
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6.3.7 Technische Bundesinteressen  

Diese im nach Art. 22 RPV behºrdenverbindlichen Konzept Windenergie 

"relevante technische Anlagen in der Kompetenz des Bundes" genannten 

Anlagen zur Verteidigung, die Zivilluftfahrt, den Richtfunk und die Mete-

orologie liegen im Kompetenz- und Aufsichtsbereich des Bundes. Mºgli-

che Stºrungen dieser Anlagen durch die Windenergieanlagen sind im 

Planungsprozess abzuklªren und zu ber¿cksichtigen. Die technischen 

Bundesinteressen umfassen im Falle des Windparks Lindenberg folgende 

vier Bereiche, die in Zusammenarbeit mit der im Bundesamt f¿r Energie 

angesiedelten Koordinationsstelle Guichet Unique des Bundes ermittelt 

und abgeklªrt wurden. Es sind dies: 

 Das Interesse des Bundesamtes f¿r Kommunikation (BAKOM) (5.5.1) 

zur Freihaltung von Richtfunkstrecken, Nahfeldzonen und weiteren 

Sendeanlagen. Der gesetzliche Auftrag des BAKOM ergibt sich aus 

dem Fernmeldegesetz (FMG), dem Bundesgesetz ¿ber Radio und 

Fernsehen (RTVG) und dem Postgesetz (PG). 

 Das Interesse der MeteoSchweiz (5.5.2) am stºrungsarmen Betrieb 

des Meteoradars Albis. Das Bundesamt f¿r Meteorologie und Klima-

tologie erbringt als nationaler Wetter- und Klimadienst der Schweiz 

im Auftrag des Bundes Dienstleistungen f¿r Gesellschaft und Wirt-

schaft. Grundlage dazu ist das Bundesgesetz ¿ber Meteorologie und 

Klimatologie MetG. Das Meteoradar Albis ist eines von 5 Nieder-

schlagsradaren in der Schweiz. Es dient der Prognose von Nieder-

schlag und Gewittern und das einzige Meteoradar in der 

Nordschweiz. Der Betrieb des Meteoradars ist damit sicherheitsrele-

vant. 

 Das Interesse des Bundesamtes f¿r Zivilluftfahrt bez¿glich der Luft-

fahrthindernisse und Freihaltung der Volten des Flughafens Buttwil. 

Windenergieanlagen sind nach Art. 63 und 64 VIL bewilligungspflich-

tig und werden durch das BAZL bewilligt. Dabei fliessen die Bewer-

tungen des BAZL selbst als auch die Berichterstattung der SkyGuide 

(5.5.3), welche den zivilen Flugverkehr leitet und ¿berwacht mit ein. 

 Militªrische Interessen. Die Interessen des Generalsekretariates des 

VBS und der vom VBS genutzten Rªume und Systeme (5.5.4). Die Ar-

mee unterst¿tzt die zivilen Behºrden bei der Abwehr schwerwiegen-

der Bedrohungen der inneren Sicherheit und bei der Bewªltigung an-

derer ausserordentlicher Lagen (Art. 58 Abs. 2 BV). 

Technische Bundesinteressen ber¿hren Sicherheitsinteressen. Aufgrund 

der Komplexitªt und teilweise auch zur Wahrung von Landesinteresse 

sind sie nur teilweise kartographisch zugªnglich und m¿ssen daher f¿r 

verschiedene Projektlayouts immer wieder abgefragt werden. Wo die In-

teressen zu offensichtlichen Ausschl¿ssen f¿hren, wurden diese bereits 

als Ausschlusskriterien behandelt.  
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TB1: Richtfunkstrecken und Nahfeldzonen um Antennenstandorte 

sind freizuhalten. 

TB2: Der Betrieb des Meteoradars Albis darf durch maximal drei Ra-

darstºrzonen gestºrt werden. ¦ber dem Groderwald ist ein Korridor 

von 3Á freizuhalten. 

TB3: Die Volten des Flughafens Buttwil sind freizuhalten. 

TB4: Der stºrungsfreie Betrieb der Systeme des Flugplatzes Emmen 

und der Systeme der Armee muss gewªhrleistet sein. 

 

Technische Bundesinteressen stellen ºffentliche Interessen dar. 

6.4 Dritter Schritt ð Abwªgen der ermittelten und bewerteten 

Interessen 

In einem dritten Schritt folgt das gegenseitige Abwªgen der verschiede-

nen Interessen mit Blick auf die Entscheidfindung. Dabei ist das Gewicht 

zu ber¿cksichtigen, das den verschiedenen Interessen bei der Bewertung 

zugemessen wurde. Interessen, die sich in der Bewertung als nebensªch-

lich erwiesen haben, d¿rfen f¿r diesen letzten Schritt aus der Argumen-

tation entlassen werden. Ziel ist es, dass die wichtigen Interessen am Ende 

mºglichst umfassend wirksam werden kºnnen. 

Die untenstehende Tabelle zeigt die verbleibenden Interessen. Sie f¿hrt 

ferner f¿r jeden potenziellen Standort (vgl. Kapitel5.4) die sich ergeben-

den Interessenskonflikte auf: 

 
Tabelle 6: Konfrontation der Interessen. 

 

Die in Tabelle 6 und die in Kapitel 6.3 hervortretenden Konflikte werden 

nun zusammenfassend f¿r jede Anlage erlªutert. 
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6.4.1 WEA 1 

Die Position der WEA 1 wird durch die nºrdlich angrenzenden Volten des 

BAZL (TB3, technisches Bundesinteresse), der Lage der Grundwasserfas-

sung Sch¿rbode (V7, Vorbehaltskriterium), die Richtplan- und Kantons-

grenze im Westen, den Waldabstand ebenfalls im Westen (Vorbehaltskri-

terium) und die Lage zum bewohnten Gebªude ausserhalb Siedlungs-

raum "Grodhof" (V8, Vorbehaltskriterium), sowie des ºstlich verlaufenden 

Flurweges (V9, Vorbehaltskriterium) bestimmt:  

 

Abbildung 37: WEA 1 (roter Kreis entspricht Rotorkreis), die Grundwasserfassung Sch¿rbo-

den (V7) mit den Schutzzonen S1 dunkelblau, S2 mittelblau und S3 hellblau, das Wohnhaus 

des Grodhofes (V8) und der ºstlich der WEA 1 verlaufende Flurweg V9 (teilweise durch S3 

verdeckt). Hinter der Volte des Flugplatzes (TB3, violett) erscheinen die Konturen der Schutz-

zone Schlatt. Die Kantonsgrenze verlªuft entlang der westlichen Begrenzung des Wind-

parkperimeters (violette Linie). 

Interesse V7: Angesichts der grossen Bedeutung der Grundwasserfassung 

Sch¿rboden, wird dieser ein hohes ºffentliches Interesse beigemessen. 

Windenergieanlagen sollen nur s¿dlich davon zu liegen kommen. Dies wird 

durch die Lage der WEA 1 s¿dlich davon erf¿llt. 

Gemªss Interesse V8 ergibt sich die Entfernung zu bewohnten Gebªuden 

ausserhalb des Siedlungsraumes aus der Lªrmschutzverordnung und den 

Richtlinien zum Schattenwurf, sowie aus dem Eisfall. Bez¿glich des Grod-

hofes sind die Planungsgrenzwerte zu Schall und Schatten im UVB nach-

gewiesen. Der sichere Betrieb der WEA 1 bei Eisfall kann im UVB (Kapitel 

7.22 und Beilage 30) nachgewiesen werden. 

Interesse V9 fordert, dass der ºstlich der WEA 1 verlaufende Weg vor Eis-

fall zu sch¿tzen ist. Im UVB wird dieser Schutz nachgewiesen. 
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Gemªss Interesse TB3 sind die Volten des Flughafens Buttwil freizuhalten 

(technisches Bundesinteresse). Die WEA 1 kommt s¿dlich der Volten des 

Flughafens Buttwil zu liegen und erf¿llt das Kriterium. 

Die massgeblichen Interessen kºnnen somit an der Position WEA 1 ohne 

die Schmªlerung eines anderen Interesses eingehalten werden. Das Bun-

desinteresse des Meteoradars (TB2) wird dadurch ber¿cksichtigt, dass 

zwischen WEA 2 und 3 ein Korridor von mehr als 3Á freigelassen wird. Die 

militªrischen Interessen (TB 4) werden gewahrt. Da der ºstlich gelegene 

historische Verkehrsweg (OL 2) nicht von nationalem Interesse ist, ¿ber-

wiegt das nationale Interesse (N1) des Windparks. 

6.4.2 WEA 2 

Die Lage der WEA 2 wird massgeblich durch das Vorhandensein eines 

Radarkorridors f¿r das Wetterradar Albis (TB2, technisches Bundesinte-

resse) im s¿dlich angrenzenden Groderwald, sowie durch die Lage zu be-

wohnten Gebªuden ausserhalb Siedlungsraum im Bereich "Grodhof" (V8, 

Vorbehaltskriterium) bestimmt. Ferner muss der Vernetzungskorridor 

(V10, Vorbehaltskriterium) im Westen beachtet werden: 

 
Abbildung 38: Positionierung der WEA 2. Der Rotor ¿berfliegt den Wald nicht. Die Distanz in 

Nebenwindrichtung zur Anlage WEA 1 betrªgt 2.5 Rotordurchmesser (roter Pfeil). Damit 

wird verhindert, dass die Anlagen untereinander Turbulenzen verursachen. Der vom Rotor 

¿berflogene Bereich ist rot dargestellt. Die violette Zone ist Teil der L¿cke zur Sicherstellung 

der Funktionalitªt des Wetterradars Albis (Korridor von 3Á). 

Gemªss Interesse TB2 (Bundesinteresse) ist zwischen den Anlagengrup-

pen im Grod und im Horben ein Korridor von 3Á entlang des Horizontes 

freizuhalten, damit das Meteoradar Albis seine Aufgabe erf¿llen kann. 

Zwischen der WEA 2 und WEA 3 kann dieser Abstand eingehalten wer-

den. 

Vernetzungs/Ausbreitungsachse V10 

Wohngebªude V8 

Wohngebªude V8 
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Interesse V10 (Vorbehaltskriterium) besagt, dass die nationalen und regi-

onalen Vernetzungsachsen, bzw. Ausbreitungsachsen der Wildtiere als Vor-

behaltsgebiete zu behandeln sind. Bereits zur Freihaltung des Radarkorri-

dors (Interesse TB 2) ist es sinnvoll die WEA 2 so zu positionieren, dass 

sie den Wald nicht ¿berfliegt. Indirekt wird dadurch auch die Vernet-

zungsachse im Groderwald nicht von der WEA 2 ¿berflogen. Damit wird 

eine grºsstmºgliche Schonung des Vernetzungskorridors erreicht und 

das Interesse dieses Vorbehaltskriteriums kann vollends gewahrt werden. 

Die Entfernung der WEA 2 zu den nªchsten Gebªuden im Grod ist so ge-

wªhlt, dass Interesse V8 (Vorbehaltskriterium) entsprochen werden kann 

und die Vorgaben aus Schattenwurf und zum Eisfall, sowie die Lªrm-

schutzverordnung erf¿llt werden. Dem Interesse V9 (Vorbehaltskrite-

rium), welches fordert, dass Wege vor Eisfall zu sch¿tzen sind, kann mit 

der Position WEA 2 ebenfalls entsprochen werden. 

Das Interesse des Verkehrsweges von lokaler Bedeutung AG 1880 (OL2) 

wird durch das nationale Interesse der Nutzung der Windenergie (N1) 

¿bersteuert. Das technische Bundesinteresse der Nutzung des mil. Flug-

hafens Emmen (TB4) wird durch die Einhaltung der Maximalhºhe von 230 

m ber¿cksichtigt.  

Die massgeblichen Interessen kºnnen somit an der Position WEA 2 ohne 

die Schmªlerung eines anderen Interesses eingehalten werden. 

6.4.3 WEA 3 

Die Positionierung der WEA 3 ergibt sich im Norden aus dem Radarkor-

ridor des Radars Albis (Interesse TB2, techn. Bundesinteresse) sowie der 

einzuhaltenden Distanz zum Wohnhaus Sonneri als bewohntes Gebªude 

ausserhalb Bauzone (Interesse V8, Vorbehaltskriterium). 240 m im Westen 

liegt das Ballmoos (Interesse B1, Bundesinventar) woran der zu diskutie-

rende Stºrungspuffer (Interesse V11, Vorbehaltskriterium) anschliesst. 

145 m nordwestlich der WEA 3 liegt das Jªgerhaus am Waldrand (Inte-

resse V9, Vorbehaltskriterium) sowie der davor verlaufende Weg (Inte-

resse V8 Vorbehaltskriterium). S¿dlich und westlich der WEA 3 verlaufen 

ebenfalls Flurwege (Interesse V9, Vorbehaltskriterium). 540 m weiter im 

S¿dwesten liegt zudem das Schloss Horben (Interesse ON1, Objekt nati-

onaler Bedeutung) und in derselben Richtung aber grºsserer Entfernung 

(570 m) die Kapelle St. Wendelin (Interesse OL1, Objekt regionaler Be-

deutung). Das technische Bundesinteresse der Nutzung des mil. Flugha-

fens Emmen (TB4) wird durch die Einhaltung der Maximalhºhe von 230 

m ber¿cksichtigt. Das Interesse des Verkehrsweges von lokaler Bedeu-

tung AG 1880 (OL2) wird durch das nationale Interesse der Nutzung der 

Windenergie (N1) ¿bersteuert: 
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Abbildung 39: Interessen im Bereich der WEA 3. Die einzelnen im Text vermerkten Interessen 

sind darin eingetragen. Der Windparkperimeter ist violett umrahmt. Am westlichen (linken) 

Rand des Perimeters entlang verlªuft die Kantonsgrenze. Luzern liegt westlich davon, der 

Aargau ºstlich davon. Die rosarote Umrandung des Ballmooses zeigt den vom Kanton LU 

geforderten 300 m Puffer an. Die WEA 3 liegt an ihrer neuen Position 240 m vom Ballmoos, 

540 m vom Schloss Horben und 570 m von der Kapelle St. Wendelin entfernt. Die violette 

Zone im Norden zeigt den Radarbereich des Wetterradars an (TB2). 

Hochmoor Ballmoos Lieli 

Die ausgewiesene Flªche des Hochmoorobjektes HMI Nr. 78 Ballmoos 

Lieli ist gemªss Interesse B1von nationaler Bedeutung und Ausschluss-

gebiet. Es wurde gefordert, dass ein hinreichender Stºrungspuffer-Ab-

stand zum Hochmoorobjekt gewahrt wird. Bislang wurde um das Hoch-

moorobjekt noch kein Stºrungspuffer durch die Kantone ausgewiesen. 

 

In Analogie zu den Vorgaben des Konzeptes Windenergie zu Wildtier-

passagen ¿ber Nationalstrassen auf Stufe Richtplanung wurde ein 300 

m Abstand als grundsªtzliches Ausschlussgebiet gefordert51, wobei das 

daran anschliessende Gebiet zwischen 300 m und 500 m als Vorbehalts-

gebiet zu gelten habe. 52 Bei Einhaltung dieser Abstªnde sei der Wert 

des Hochmoorobjektes nicht beeintrªchtigt, beziehungsweise sei die 

Einhaltung der Schutzziele dann gewahrt.  

 

Beim Konzept Windenergie handelt es sich um ein behºrdenverbindli-

ches Konzept nach Art. 22 RPV. Es ist von Bundesstellen, Kantonen, regi-

onalen Planungstrªgern und Gemeinden bei der Erarbeitung, Anwen-

dung und ¦berpr¿fung ihrer Sach-, Richt- und Nutzungsplªne zu be-

r¿cksichtigten (Konzept Windenergie, S. 7). Von besonderer Bedeutung 

ist die Abstimmung mit den technischen Anlagen im Kompetenzbereich 

des Bundes sowie mit dem Schutz von Arten, Lebensrªumen und Land-

schaften von nationaler Bedeutung (Konzept Windenergie, S. 6).  

 
51 Fachstelle Kt. Luzern in fachliche Stellungnahme zu Nutzungsplanung Kulturland Teilªnderung Kulturlandplan "Windpark Lindenberg", 

Departement Bau, Verkehr und Umwelt Kt. AG, 22.02.2021 
52 Konzept Windenergie, Kapitel 3.5, Seite 16 sowie Erlªuterungsbericht zum Konzept WE, Kapitel 3.3.5, Seite 14, Bundesamt f¿r Raument-

wicklung ARE, 2020 

B1 

TB2 Radar Albis 

ON1 Schloss 

OL1 Kapelle 

Jägerhaus V8 

V9 
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In Kapitel 2.2.253 weist das Konzept Windenergie bez¿glich noch nicht 

ausgewiesener Pufferzonen um Biotope von nationaler Bedeutung da-

rauf hin, dass spªtestens im Rahmen der UVP im Einzelfall zu pr¿fen sei, 

ob der Wert des gesch¿tzten Objekts beeintrªchtigt, beziehungsweise 

die Einhaltung seiner Schutzziele von Anlagen ausserhalb seines Perime-

ters in Frage gestellt werden. Dazu seien unter Ber¿cksichtigung der 

Bestimmungen zum nationalen Interesse der Windenergie (Art. 12 Abs. 

3 EnG) gegebenenfalls entsprechende, individuell festgelegte Abstªnde 

zum gesch¿tzten Perimeter festzulegen. 

 

Es werden somit keine behºrdenverbindlichen Abstªnde genannt. Unter 

Ber¿cksichtigung des nationalen Interesses des Windparks Lindenberg 

wird untenstehend unter Abwªgung der Interessen die Pr¿fung des in-

dividuellen Abstandes der WEA 3 zum Hochmoorobjekt vorgenommen. 

Im Bundesgerichtsurteil BGer 1C_346/201454 finden sich genauere Aus-

f¿hrungen zur Interessenabwªgung f¿r Windenergieanlagen im Puffer-

bereich von Hoch- und Flachmooren: Erwªgung 3.3 des Urteils verweist 

darauf, dass gemªss dem gleichlautenden Art. 4 der beiden Moorver-

ordnungen (Hochmoorverordnung, Flachmoorverordnung55) die Erhal-

tung und Fºrderung der standortheimischen Pflanzen- und Tierwelt und 

ihrer ºkologischen Grundlagen sowie die Erhaltung der geomorphologi-

schen Eigenart zum Schutzziel der Moore gehºre. Die Beschrªnkung auf 

die standortheimische Pflanzen- und Tierwelt bringe zum Ausdruck, 

dass sich der Biotopschutz auf jene Pflanzen- und Tierarten beziehe, die 

gerade auf diesen spezifischen Lebensraum angewiesen seien. Das Bun-

desgericht folgert daher, dass Vorhaben, die den Bestand einheimischer 

Arten beeintrªchtigen, deren Lebensraum nicht auf Moore beschrªnkt 

ist, nicht schutzzielwidrig sind. 

Die Gefªhrdung einer spezifisch auf den Lebensraum Hochmoor ange-

wiesenen Pflanzen oder Tierart durch die Windenergieanlagen konnte im 

Rahmen der Umweltvertrªglichkeitspr¿fung nicht erkannt werden (vgl. 

Kap. 5.4.2). Die Auswirkungen der geplanten Windenergieanlagen wer-

den aus diesem Grund nicht unter dem Titel des Moorschutzes, sondern 

des allgemeinen Arten- und Lebensraumschutzes gemªss Art. 18 ff. NHG 

beurteilt. 

In Kapitel 5.4.2 wird spezifisch auf die  usserungen der UVB zu Schutz-

abstªnden im Zusammenhang mit dem allgemeinen Arten- und Lebens-

raumschutzes gemªss Art. 18 ff. NHG eingegangen. Es wird dargelegt, 

dass die Abklªrungen im UVB bez¿glich der Teilkapitel Jagd, Fleder-

mªuse, Flora, Fauna, Lebensrªume und Vºgel keinen Hinweis darauf ge-

ben, dass ein Stºrungspuffer im Sinne des Moorschutzes von 300 m er-

forderlich wªre. Vielmehr wird kein Schutzabstand (Jagd, Fledermªuse), 

ein Schutzabstand, welcher bis zum Waldrand reicht (Vºgel) oder allfªllig 

 
53 Konzept Windenergie, Kapitel 2.2.2, Seite 12, dritter Spiegelstrich, Bundesamt f¿r Raumentwicklung ARE, 2020 
54 Urteil des Bundesgerichts 1C_346/2014 vom 26. Oktober 2016 (Windpark Schwyberg). 
55 Verordnung ¿ber den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung (Flachmoorverordnung), SR 451.33. 
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ein Schutzabstand von 100 m (Flora, Fauna, Lebensrªume) um das Hoch-

moorobjekt vorgeschlagen. 

 

In Kapitel 5.4.2 wird der Interessenkonflikt zwischen dem Interesse des 

Stºrungspuffers um das Hochmoorobjekt (V11) auf der einen und das 

Interesse des Schutzes der Wege, der Loipe (V9) und des Jªgerhauses 

(V8) vor Eisfall auf der anderen Seite aufgezeigt: Wird die Anlage weiter 

westlich geplant, so liegt sie nªher beim Hochmoorobjekt und es ergibt 

sich so ein kleinerer Abstand zum Hochmoorobjekt . Wird die Anlage wei-

ter nach Osten verschoben, so erhºht sich das Eisfallrisiko auf das ºstlich 

der Position WEA 3 gelegene Jªgerhaus (V8) und den davor verlaufenden 

Weg / Loipe (V9): 

 
Abbildung 40: Konfrontation der Interessen Stºrungspuffer (V11) und Eisfallsicherheit der 

Wege (V9) und des Jªgerhauses (V8) bei WEA 3. In erster Nªherung sollen sich hªufig be-

gangene Bereiche ausserhalb der hellorangen Flªche befinden. Bei 240 m Distanz zum 

Hochmoor (B1) kºnnen die Wege nºrdlich, ºstlich (Loipe) und s¿dlich der WEA 3 sicher be-

gangen werden. Der Weg westlich wird bei Eisfall an den Sperrstellen (blaue Balken) ge-

sperrt (ca. 6 Tage im Jahr). 

Beim Schutz vor Eisfall der Wege, Loipen und des Jªgerhauses handelt es 

sich um eine Sicherheitsmassnahme, die das Polizeigut der ºffentlichen 

Sicherheit sch¿tzt. ¦ber das Eisfallgutachten der Meteotest (Kapitel 8.22, 

Kapitel 7.22 UVB und Beilage 30 UVB) werden die Abstªnde der WEA 3 

zu Wegen/Loipe und die resultierenden Sicherheiten mit einem mathe-

matischen, mit Meteodaten belegten Eisfallmodell begr¿ndet. 

Im Rahmen der Umweltvertrªglichkeitsstudie ergab sich kein Hinweis auf 

die Gefªhrdung einer an das Hochmoor gebundene Art. Als maximaler 

Schutzabstand wurde die Distanz von 100 m oder eine Begrenzung des 

Schutzabstandes bis zum Waldrand erkannt (vgl. oben). 

Die Position der WEA 3 wurde in Ost-West Richtung daher so festgelegt, 

dass mit 240 m Abstand zum Hochmoorobjekt der bestmºgliche Abstand 

Festlegung der Anlagenposition WEA 3 

in Ost-West-Richtung 
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und gleichzeitig der erforderliche Schutz der Jagdh¿tte und des davor 

verlaufenden Weges/Loipe vor Eisfall erreicht wird (vgl. Abbildung 40 und 

Tabelle 2). 

 

Ein grºsserer Abstand zum Hochmoorobjekt kºnnte rein geometrisch 

auch durch eine Nordverschiebung des Standortes WEA 3 erwirkt werden. 

Dem steht aber das technische Bundesinteresse zum stºrungsfreien Be-

trieb des Meteoradars Albis (TB2) entgegen. Das technische Bundesinte-

resse des Meteoradars ist hºher zu werten als das Interesse des Stºrungs-

puffers (V11). Dies nicht zuletzt, weil das Meteoradar Albis als einziges 

Niederschlagsradar in der Nordschweiz zur Prognose von Starknieder-

schlagsereignissen und Gewittern beitrªgt und damit f¿r einen Grossteil 

der Schweizer Siedlungsraumes sicherheitsrelevant ist. 

Die WEA 3 wurde maximal nach Norden verschoben, so dass ihr Rotor 

den Radarkorridor des Meteoradars Albis gerade erreicht, aber nicht ver-

letzt. Damit wird der grºsstmºgliche Abstand nach Norden zum Hoch-

moorobjekt Ballmoos Lieli erreicht (vgl. Abbildung 40). 

Eine Verschiebung der WEA 3 aus dem Unterperimeter Horben in den 

nºrdlichen Grod (vgl. Abbildung 32) ist aufgrund des Konfliktes mit der 

Volte des Flughafens Buttwil (TB3, technisches Bundesinteresse) und dem 

Interesse der dortigen Grundwasserfassung Sch¿rboden (V7, Vorbe-

haltskriterium) nicht mºglich (vgl. nachfolgendes Kapitel "Schloss Horben 

und Kapelle St. Wendelin"). 

Auch eine Verschiebung in den S¿den w¿rde den Abstand zum Hoch-

moorobjekt wohl erhºhen, es w¿rde dadurch bedingt, aber vermehrt Eis-

fall auf den Weg im S¿den gelangen. Bei noch weiterer Verschiebung in 

den S¿den w¿rde das zur Verf¿gung stehende Gelªnde verlassen, da die 

Grundeigent¿merin die Parzelle 309 nicht mehr zur Verf¿gung stellt. Zu-

dem w¿rde sich der Abstand zum Schloss Horben (ON1, Objekt nationa-

ler Bedeutung) und zur Kapelle St. Wendelin (OL1, Objekt regionaler Be-

deutung) verringern. 

Die Position der WEA 3 (vgl. Tabelle 2) bietet somit auch in Nord-S¿d-

Richtung die bestmºgliche Abstimmung der im Raum stehenden Interes-

sen. 

 

Letztendlich kºnnte die Auslegung eines Schutzabstandes um das Hoch-

moorobjekt auch aus der Sicht des Immissionsschutzes56 vorsorglich er-

folgen. Aber der Ausscheidung eines Abstands  im Sinne einer vorsorgli-

chen Emissionsbegrenzung nach Art. 11 Abs. 2 USG sind in jedem Falle 

enge Grenzen gesetzt. Abstandsvorschriften zwecks eines vorsorglichen 

Emissionsschutzes m¿ssen nach Art. 11 Abs. 2 USG technisch und be-

trieblich mºglich und auch wirtschaftlich tragbar sein. Nicht schªdliche 

 
56 aus Sicht Hochmoorobjekt Immission, aus Sicht Anlage Emission 

Festlegung der Anlagenposition WEA 3 

in Nord-S¿d-Richtung 

Betrachtungen zum vorsorglichen Immis-

sionsschutz bez¿glich WEA 3 
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und nicht lªstige Emissionen, die nur mit wirtschaftlich unvertretbarem 

Aufwand noch weiter reduziert werden kºnnten, toleriert der Gesetzge-

ber als Restbelastung.57 

F¿hrt die Abstandsvorschrift also dazu, dass sich eine Anlage nicht reali-

sieren lªsst, so ist damit der Grundsatz der wirtschaftlichen Tragbarkeit 

verletzt; das Umweltschutzgesetz bietet aber f¿r ein faktisches Verbot ei-

ner Anlage keine Rechtsgrundlage.58 

Wird aufgrund einer vorbeugenden Emissionsbegrenzung zum Schutz 

vor Stºrungen des Ballmooses ein Stºrungspuffer im Sinne des Moor-

schutzes von mindestens 300 m gefordert, so f¿hrt dies aufgrund des 

gleichzeitig erforderlichen Schutzes vor Eisfall der Jªgerh¿tte und der 

Wege im Osten der Anlage zu einem faktischen Verbot der Windenergie-

anlage WEA 3 und damit zu einer fehlenden wirtschaftlichen Tragbarkeit. 

Bei Einhaltung eines Puffers von 300 m und der Eisfallkriterien besteht 

schlichtweg kein Platz in Ost-West-Richtung mehr, an dem die WEA 3 im 

Gebiet Horben positioniert und wirtschaftlich sinnvoll betrieben werden 

kºnnte (vgl. Abbildung 40). 

Eine Verschiebung von 300 m in den S¿den zur Wahrung eines 300 m 

Stºrungspuffers um das Hochmoorobjekt w¿rde, bedingt durch die feh-

lende Verf¿gbarkeit der Parzelle 309 im S¿den, ebenfalls zum Entfall der 

WEA 3 f¿hren. Gleiches gilt f¿r eine Verschiebung der WEA 3 um 300 m 

in den Norden. Hier w¿rde die Anlage in den Bereich des Meteoradars 

Albis (TB2, technisches Bundesinteresse) gelangen. Wie oben erwªhnt, 

wird dem Bundesinteresse TB2 aufgrund der Sicherheitsrelevanz dieses 

Interesses ein hºheres Gewicht beigemessen als einem vorsorglichen Stº-

rungspuffer. 

Die vorgesehene Positionierung der Anlage WEA 3 ist somit auch aus 

dem Gesichtspunkt eines mºglichen vorsorglichen Emissionsschutzes 

tragbar. 

 

In den relevanten Kapiteln der UVB zu den Vºgeln (vgl. 8.15.1), den Fle-

dermªusen (vgl. 8.15.2), zu Flora, Fauna und Lebensrªumen (vgl. 8.15.3) 

und zur Jagd (vgl. 8.15.4) werden zudem Massnahmen aufgezeigt, mit 

denen die geplanten Windenergieanlagen umweltvertrªglich errichtet 

und betrieben werden kºnnen. Es wird ein Monitoring durchgef¿hrt, wel-

ches die Wirksamkeit der Massnahmen ¿berpr¿ft und auch Anpassungen 

wªhrend dem Betrieb erlaubt. Fazit zum Umgang Hochmoor Ballmoos 

Lieli und Standort WEA 3: Die Anlage WEA 3 kommt aufgrund der in 6.4.3 

 
57 Rechtsgutachten Windenergieanlagen, Regelungsspielraum der Kantone, Zeile 60, Kellerhals Carrard im Auftrag des Bundesamtes f¿r 

Energie, 2019 
58 Rechtsgutachten Windenergieanlagen, Regelungsspielraum der Kantone, Zeile 63, Kellerhals Carrard im Auftrag des Bundesamtes f¿r 

Energie, 2019 

 

Massnahmen ermºglichen Anpassungen 
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dargelegten Standortbegr¿ndung59 zwangslªufig nahe (aber ausserhalb) 

des schutzw¿rdigen Lebensraumes Hochmoorobjekt HMI Nr. 78 zu ste-

hen. 

Ein Ausweichen in den Norden des Perimeters im Sinne eines Alternativ-

standortes wurde gepr¿ft und ist nicht mºglich. Auch lokal ist die Positi-

onierung der Anlage durch die Ber¿cksichtigung von umliegenden Inte-

ressen gut herleitbar. Es besteht daher eine Standortgebundenheit im 

Sinne von Art. 14 Abs. 6 NHV. Ein direkter Eingriff in das Hochmoorobjekt 

liegt aber nicht vor.  

Die Gefªhrdung einer spezifisch auf den Lebensraum Hochmoor ange-

wiesenen Pflanzen oder Tierart durch die WEA 3 konnte im Rahmen der 

Umweltvertrªglichkeitspr¿fung nicht erkannt werden (vgl. Kap. 5.4.2). Be-

z¿glich des Hochmoorobjektes Ballmoos Lieli HMI Nr. 78 fehlt somit der 

Bezug zu den Forderungen von Art. 4 der Hochmoorverordnung. Die 

Auswirkungen der geplanten Windenergieanlage WEA 3 wurde aus die-

sem Grund nicht unter dem Titel des Moorschutzes, sondern des allge-

meinen Arten- und Lebensraumschutzes gemªss Art. 18 ff. NHG beurteilt. 

Im Rahmen des Allgemeinen Arten- und Lebensraumschutzes darf ein 

technischer Eingriff, der sch¿tzenswerte Biotope beeintrªchtigen kann, 

bewilligt werden. Aber nur, sofern er standortgebunden ist und einem 

¿berwiegenden Bed¿rfnis entspricht. Wer einen Eingriff vornimmt oder 

verursacht, ist zu bestmºglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder an-

sonst angemessenen Ersatzmassnahmen zu verpflichten (Art. 18 Abs. 1ter 

NHG, Art. 14 Abs. 6 und 7 Verordnung ¿ber den Natur- und Heimatschutz 

NHV). 

Der UVB setzt sich in den Kapiteln 7.9 (Jagd), 7.12 (Vºgel), 7.13 (Fleder-

mªuse) und 7.14 (Flora, Fauna, Lebensrªume) im Bereich des Hoch-

moorobjektes lebende Tier- und Pflanzenarten auseinander. F¿r die darin 

beschriebenen Artengruppen wird festgehalten, dass keine hochmoor-

spezifischen Arten festgestellt wurden, die durch die WEA 3 beeintrªch-

tigt wªren und es wird auf den allgemeinen Arten- und Lebensraum-

schutz nach Art. 18 ff. NHG verwiesen. Die entsprechenden Untersuchun-

gen sowie daraus abgeleitete Massnahmen (Schutz, ºkologischer Aus-

gleich, Ersatz, Schadensminderung) werden im UVB beschrieben: 

 F¿r Wildsªuger (Jagd): Einschrªnkung von Nachtarbeit bei Flutlicht, 

Besucherlenkungskonzept, Aufwertungsmassnahmen, Bauphasenop-

timierung, Entschªdigung Jagdreviere, Monitoring (vgl. UVB, Kapitel 

7.9.7). 

 F¿r Vºgel: Ableitung der elektrischen Energie im Erdkabel, Erdverka-

belung von bestehenden Mittelspannungsfreileitungen, Verpflich-

tung Vogelzugradar, minimale Befeuerung, Abschaltung bei An-

 
59 Festlegung der Anlagenposition in Ost-West Richtung und Festlegung der Anlagenposition WEA 3 in Nord-S¿d Richtung 
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sammlung von Gleitseglern, F¿tterungsverbot f¿r Greifvºgel, Aufwer-

tungsmassnahmen nur ab einer Distanz von 500 m (vgl. UVB, Kapitel 

7.12.8). 

 F¿r Fledermªuse: Detaillierter Massnahmenkatalog und bereits er-

folgte vertragliche Sicherung der Massnahmen, Fledermausoptimier-

ter Betrieb der Anlage, Erfolgskontrolle (vgl. UVB, Kapitel 7.13.8)  

 F¿r weitere Fauna, Flora und Lebensrªume: Umweltbaubegleitung, 

ºkologischer Ausgleich, Pflegekonzept zum ºkologischen Ausgleich, 

Monitoring ºkologischer Ausgleich, Anlage von temporªren Flªchen 

ausserhalb von ºkologisch wertvollen Strukturen, Begr¿nung der 

Kranstellflªchen, Schutz der Bestªnde / Populationen, gleichwertige 

Ersatzmassnahmen, minimale Beleuchtung der Baustellen, minimale 

Befeuerung der WEA, Entsorgung von invasiven Neophyten (vgl. UVB, 

Kapitel 7.14.8). 

Schloss Horben und Kapelle St. Wendelin 

Bauten, Anlagen und sonstige Vorkehrungen in der Umgebung von kan-

tonal gesch¿tzten Baudenkmªlern, die deren Wirkung beeintrªchtigen 

kºnnen, brauchen eine Zustimmung des zustªndigen Departements (vgl. 

Ä 32 Abs. 1 KG und Ä 29 VKG). Seitens der zustªndigen Fachstelle wurde 

beantragt, dass ein Gutachten der Eidgenºssischen Kommission f¿r 

Denkmalpflege (EKD) einzuholen sei. 

Das Gutachten der EKD stellt eine schwerwiegende Beeintrªchtigung der 

ehemals klºsterlichen Baugruppe und deren Umgebung durch die WEA 

in der Landschaftskammer Horben fest60. Das Gutachten fordert die un-

geschmªlerte Erhaltung von Schloss Horben (ON1, Objekt nationaler Be-

deutung) und Kapelle St. Wendelin (OL1, Objekt regionaler Bedeutung) 

mitsamt der kunsthistorisch wertvollen Ausstattung, der historischen Gar-

tenanlage und den rªumlichen Qualitªten als einzigartiges kunst- und ar-

chitekturgeschichtliches Zeugnis in Substanz und Wirkung. Ebenso for-

dert es die ungeschmªlerte Erhaltung der ehemals klºsterlichen Bau-

gruppe auf dem Horben mitsamt der weitgehend intakten, vorwiegend 

landwirtschaftlich genutzten Kulturlandschaft als charakteristische und 

sinnstiftende Umgebung sowie die ungeschmªlerte Erhaltung der 

Sichtachsen vom und aus dem Schloss in die umliegende Landschafts-

kammer des Horbens ebenso wie in die fernen Landschaftsrªume ebenso 

die ungeschmªlerte Erhaltung der wesentlichen Sichtachsen zum Schloss.  

Diesen Schutzzielen steht das nationale Interesse des Windparks Linden-

berg (Interesse N1) gegen¿ber. Gemªss den kantonalen und regionalen 

 
60 Gutachten der EKD, Kapitel 7 
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Vorgaben sollen zudem mindestens drei grosse, produktive Windener-

gieanlagen errichtet werden. 

Die im Bericht der EKD erwªhnte ehemals klºsterliche Baugruppe umfasst 

als wesentliche Elemente das Schloss Horben und die Kapelle St. Wende-

lin. Gemªss der Bewertung des Interesses ON1 handelt es sich beim 

Schloss Horben um ein Objekt von nationaler Bedeutung gemªss Art. 4 

lit. a NHG. Bei der Kapelle St. Wendelin (Interesse OL1) ergab die Bewer-

tung, dass es sich um ein Objekt von regionaler Bedeutung gemªss Art. 

4 lit. b NHG handelt. 

Art. 5 NHG regelt die Inventarisierung von Objekten mit nationaler Be-

deutung. Mit der Aufnahme in ein Inventar nach Art. 5 NHG w¿rde sich 

der verstªrkte Schutz nach Art. 6 NHG entfalten. Bei Objekten, die - wie 

hier vorliegend - nicht in einem Inventar nach Art. 5 NHG aufgenommen 

sind, greift der grundsªtzliche Schutz gemªss Art. 3 NHG.61 

Behºrden, welche eine Bundesaufgabe nach Art. 2 NHG erf¿llen, m¿ssen 

beim Vorliegen von Objekten, die nicht in einem Inventar nach Art. 5 NHG 

aufgenommen sind, den in Art. 3 NHG statuierten einfachen Schutz ge-

wªhrleisten. Dies ist hier der Fall. Art. 3 NHG verlangt im Sinne einer 

Grundnorm, dass das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtli-

che Stªtten, sowie Natur- und Kulturdenkmªler geschont und, wo das all-

gemeine Interesse an ihnen ¿berwiegt, ungeschmªlert erhalten bleiben. 

Art. 3 Abs. 3 NHG weist darauf hin, dass eine Massnahme nicht ¿ber das 

hinausgehen darf, was zum Schutz des Objekts und seiner Umgebung 

erfordert.  

Passend zu den oben dargestellten Schutzniveaus nach Art. 3 NHG und 

Art. 6 NHG, weichen auch die Anforderungen an die Interessenabwªgun-

gen ab: D¿rfte beim Vorliegen eines nationalen Objektes nach Art. 5 NHG 

nur eine eingeschrªnkte Interessenabwªgung vorgenommen werden, so 

ist im vorliegenden Falle eine umfassende Abwªgung aller f¿r und gegen 

das Vorhaben sprechenden ºffentlichen und privaten Interessen vorzu-

nehmen.62 

Bevor die Interessenabwªgung vorgenommen werden kann, stellt sich 

die Frage, ob bei der Planung eines Windparks davon ausgegangen wer-

den kann, dass es sich um eine Bundesaufgabe handelt. Handeln also 

Kanton und Gemeinde hier in Erf¿llung einer Bundesaufgabe und m¿ssen 

somit den Schutz nach Art. 3 NHG beachten? Dazu liefert der Erlªute-

rungsbericht Konzept Windenergie einen wichtigen Anhaltspunkt. Auf S. 

30, Fn. 75 wird dazu festgehalten: èEs wird davon ausgegangen, dass es 

 
61 Vgl. Tschannen, Pierre & Mºsching, Fabian: Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG, 

Bern 2012, S. 8. 
62 Vgl. Tschannen, Pierre & Mºsching, Fabian: Nationale Bedeutung von Aufgaben- und Eingriffsinteressen im Sinne von Art. 6 Abs. 2 NHG, 

Bern 2012, S. 7. 

Gewªhrleistung des Schutzes nach Art. 3 

NHG 



 

 

Windpark Lindenberg  12. Aug. 2024 

Beinwil (Freiamt)  Kt. AG 

Planungsbericht  Version 3.1 

 96 

sich bei der KEV (kostendeckenden Einspeiseverg¿tung) um eine Bundes-

aufgabe handelt.é Der Windpark verf¿gt ¿ber drei KEV-Zusagen. 

Gemªss den Schutzzielen ist die Abwªgung sowohl f¿r das eigentliche 

Schloss, die Baugruppe und die Sichtachsen vom und zum Schloss vor-

zunehmen. 

F¿r das Schloss und die Kapelle wird die Interessenabwªgung wie folgt 

vorgenommen: Gemªss Interesse ON1 handelt es sich beim Schloss Hor-

ben um ein Objekt von nationaler Bedeutung gemªss Art. 4 lit. a NHG. 

Bei der Kapelle St. Wendelin (Interesse OL1) handelt es sich um ein Objekt 

von regionaler Bedeutung gemªss Art. 4 lit. b NHG. Den Objekten kommt 

der nach Art. 3 NHG statuierte einfache Schutz zu.  

Dem Windpark mit drei Anlagen kommt aufgrund der Produktion von 

mehr als 20 GWh/Jahr gemªss Art. 12 EnG Abs. 2 i.V. m Art. 9 EnV ein 

nationales Interesse zu, welches insbesondere demjenigen nach Art. 6 

Abs. 2 NHG entspricht (Interesse N1). 

Da das Schloss und die Kapelle das Schutzniveau nach Art. 6 NHG nicht 

erreichen, ihnen aber dasjenige nach Art. 3 NHG zukommt, sind diese ge-

mªss Art. 3 NHG Abs. 1 zu schonen.  

Eine ungeschmªlerte Erhaltung kommt der ehemalig klºsterlichen Bau-

gruppe in ihrer Umgebung aber nicht zu. Diese w¿rde diesen Objekten 

nur dann zukommen, wenn dem der Erhaltung entgegenstehenden Inte-

resse, in diesem Falle der Nutzung der Windenergie, ein geringeres Ge-

wicht zukªme. Dem Windpark Lindenberg kommt, wie bereits ausgef¿hrt, 

ein nationales Interesse zu.  

Dies relativiert auch die Forderung nach ungeschmªlerter Erhaltung der 

Umgebung des Schlosses und der Sichtachsen gemªss den Schutzzielen 

der EKD (Sichtachsen vom und aus dem Schloss in die umliegende Land-

schaftskammer des Horbens ebenso wie in die fernen Landschaftsrªume, 

vgl. 6.3.5).  

Erschwerend f¿r die Aufrechterhaltung dieser Forderungen kommt dazu, 

dass auch der Bau von Windenergieanlagen mit einer Landschaft von 

kantonaler Bedeutung nicht unvereinbar ist, so wie das Interesse V2 und 

das der Wertung zu Grunde liegende Bundesgerichtsurteil zum Cr°t 

Meuron63 nahelegen.  

Gemªss Art. 12 Abs. 3 ENG d¿rfte bei dem hier f¿r den Windpark vorlie-

genden nationalen Interesse selbst in einem Inventar nach Art. 5 NHG 

(BLN, Bundeslandschaftsinventar) ein Abweichen von einer ungeschmª-

lerten Erhaltung der Landschaft in Erwªgung gezogen werden. Die 

Sichtachsen und die LKB erreichen das Schutzniveau eines BLN aber nicht. 

Gemªss den Darlegungen oben ist eine Schonung des Schlosses und der 

Sichtachsen bestmºglich zu gewªhrleisten.  

 
63 Urteil des Bundesgerichts 1C_242/2014 vom 1. Juli 2015. 
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Im Falle des Windparks Gotthard64, dessen Windenergieanlage NÁ 4 (torre 

nÁ 4) in einer Distanz von rund 550 m vor dem ISOS Gotthardhospiz (Ospi-

zio San Gottardo) zu liegen kommt, welches ebenfalls denkmalgesch¿tzte 

Bauten der Kategorie A KGS65 umfasst, kam das Administrativgericht des 

Kantons Tessin basierend auf einem Gutachten der ENHK zum Schluss, 

dass der Bau dieser Anlage genehmigungsfªhig sei. Es sei an dieser Stelle 

darauf hingewiesen, dass die ISOS Fiche zum Gotthardhospiz (Ospizio 

San Gottardo) insbesondere auch eine Sichtachse prªzise in derjenigen 

Richtung ausweist, in welcher die Windenergieanlage (NÁ4) gebaut 

wurde. Diese Sichtachse ist aufgrund der erhºhten Lage der Windener-

gieanlage NÁ4 und dem zwischen der Anlage und dem Hospiz liegenden 

See sowie des fast fehlenden Bewuchses sehr frei und erlaubt eine direkte 

Sicht zur Windenergieanlage. 

Im Gegensatz dazu sind die Sichtachsen vom Schloss Horben und der 

Kapelle zur Windenergieanlage WEA 3 aufgrund vorgelagerter Bªume 

nicht frei. 

Von der WEA 3 ist das Schloss 540 m und die Kapelle 570 m entfernt. Die 

Distanzen sind damit vergleichbar mit denjenigen, die im Windpark Gott-

hard zu einer Genehmigung f¿hrten. 

Im Gegensatz zum Windpark Gotthard, liegt im Windpark Lindenberg 

aber eine stªrker strukturierte Landschaft vor. Diese kommt insbesondere 

bei Sichtachsen zum Schloss und zur Kapelle zum Tragen, da hier auch 

Waldst¿cke das Sichtfeld des Betrachters beschrªnken (vgl. Beilage 12A 

UVB). 

Wie oben vermerkt, ist aufgrund des nationalen Interesses der Windener-

gienutzung auf dem Lindenberg mit mehr als 20 GWh Produktion die 

grºsstmºgliche Schonung des ehemals klºsterlichen Baugruppe und de-

ren Umgebung gemªss Art. 3 NHG Abs. 1 geboten.  

Vorsorglich sei hier auch der Fall der der ungeschmªlerten Erhaltung der 

klºsterlichen Baugruppe in ihrer Umgebung weiter ausgef¿hrt. Auch f¿r 

den Fall, dass eine ungeschmªlerte Erhaltung geboten wªre, f¿hrt nicht 

jede Beeintrªchtigung der Schutzziele  zwingend zu einem ăAbweichenò 

vom Gebot der ungeschmªlerten Erhaltung. Dazu muss die Beeintrªchti-

gung vielmehr von besonderem Gewicht sein und das Objekt in zentralen 

Bereichen treffen.66 Nach der Rechtsprechung liegt ein schwerer Eingriff 

vor, wenn mit einem Bauprojekt ê ăêeine auf ein Schutzziel ausgerich-

tete, umfangreiche und nicht wieder r¿ckgªngig zu machende Beein-

trªchtigung verbunden [ist], die ein Abweichen von der ungeschmªlerten 

Erhaltung im Sinne des Inventars zur Folge hatò67.  

 
64 Verwaltungsgerichtsurteil zum Piano Particolareggiato che codifica un parco eolico, Dok. Nr. 90.2015.15, Kant. Verwaltungsgericht Tessin 

(TRAM) vom 19.11.2015 
65 Complesso sul Passo del San Gottardo: ospizio e vecchia sosta, ospizio vecchio e stalla KGS-DS-Nr 9056 
66 LEIMBACHER J¥RG, Bundesinventare: Die Bedeutung der Natur- und Landschaftsschutzinventare des Bundes und ihre Umsetzung in der 

Raumplanung, 3. Auflage, Bern 2000 (zit. Leimbacher Bundesinventare). 
67 BGE 127 II 273 E. 4c S. 282 (Ermatingen); BGer-E 1A.185/2006 vom 5. Mªrz 2007, E. 7.1 (Tschingelfeld). 
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Der Windpark Lindenberg weist eine beschrªnkte Betriebsdauer auf. Die 

Betriebsdauer wird vertraglich zwischen der Gemeinde und der Windpark 

Lindenberg AG geregelt. In den Sondernutzungsvorschriften zum Wind-

park  wird festgelegt, dass die Gemeinde im Rahmen des Baubewilli-

gungsverfahrens ¿ber die R¿ckbauverpflichtungen (R¿ckbaurevers) ver-

f¿gt. Der Windpark Lindenberg ist nach Ablauf der vorgesehenen Zeit-

dauer vollstªndig r¿ckf¿hrbar. Die Schwere des Eingriffes relativiert sich 

vor diesem Hintergrund. 

Wie in 5.4.2 dargelegt, weist der Standort der WEA 3 eine hohe Standort-

gebundenheit auf. Eine Umplatzierung in den nºrdlichsten Bereich des 

Richtplanperimeters ist, wie in Abbildung 33 gezeigt, aus Gr¿nden des 

Schutzes der Volte des Flughafens Buttwil nicht mºglich. Diese ist gemªss 

Interesse TB3 aus Sicherheitsgr¿nden freizuhalten (technisches Bundes-

interesse). Bei einer Verschiebung in den angedachten Bereich w¿rde die 

Anlage zudem oberhalb der f¿r die Versorgung wichtigen Grundwasser-

fassung Sch¿rboden (Interesse V7, Vorbehaltskriterium) zu liegen kom-

men. Eine Entfernung der WEA 3 von ihrem Standort ist damit nicht mºg-

lich, das Bundesinteresse Interesse TB3 (Volte) und das ºffentliche Inte-

resse V7 (Grundwasserfassung Sch¿rboden) kºnnen zumindest kumula-

tiv, im Falle der Volte aber wohl auch einzeln hºher gewichtet werden als 

das Interesse der ungeschmªlerten Erhaltung der Sichtachsen auf dem 

Horben von und zum Schloss, sowie die Erhaltung der sinnstiftenden Um-

gebung der ehemals klºsterlichen Baugruppe auf dem Horben. 

Durch den Wegfall des Gelªndes der Alpgenossenschaft und damit des 

Standortes WEA 4 (vgl. Kap. 6.2.1) wird die Standortgebundenheit der 

WEA 3 weiter geschªrft. Zugleich kommt es auch zu einer Entlastung der 

sinnstiftenden Umgebung der klºsterlichen Baugruppe, da die WEA 4 mit 

einer Entfernung von 420 m zum Schloss und 410 m zur Kapelle deutlich 

nªher gelegen wªre als die nunmehr verbleibende Anlage WEA 3. Damit 

wird letztendlich eine Schonung des Raumes Horben erreicht. Besonders 

gut ist dies in der Beilage 12 A zum UVB ersichtlich (Anrufung der ENHK 

und EKD, Visualisierungen Windenergieanlagen in der Umgebung von 

Schloss Horben und Kapelle St. Wendelin). Das Booklet zeigt die Situation 

im Teilbereich Horben und verweist jeweils auf die entfallende WEA 4. 

Eine weitere Schonung im Sinne einer Absenkung der Gesamthºhe durch 

die Senkung der Nabenhºhe oder des Rotordurchmessers (vgl. 5.4.1) ent-

spricht nicht den kantonalen und regionalen Vorgaben, wonach drei pro-

duktionsstarke Anlagen errichtet werden sollen. Eine Absenkung von 229 

m Gesamthºhe auf 200 m Gesamthºhe f¿hrt bei gleichem Rotordurch-

messer zu einem Minderertrag von rund 2 GWh oder dem Jahresdurch-

schnittsverbrauch von rund 440 durchschnittlichen Haushaltungen68. Der 

Effekt in der landschaftlichen Wahrnehmung ist dagegen ¿berschaubar, 

da die Gesamthºhe der WEA lediglich um 12.5% verringert wird (vgl. Ab-

 
68 Haushaltung im H-4 Profil, entspricht dem Jahresverbrauch einer 5-Zimmerwohnung mit allen Haushaltsgerªten ohne Elektroboiler. 
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bildung 29). Zudem ist mit negativen Auswirkungen auf die Fledermaus-

population (Fledermausdichte am Boden hºher, vgl. 8.15.2) und Mehrbe-

lastungen durch Schall zu rechnen. Aufgrund der Absenkung des Rotors 

in Richtung Boden w¿rde der Schall der Anlage am Boden mehr wahrge-

nommen. Von der Absenkung wird daher Abstand genommen. 

Bleibt noch die Abwªgung, ob mit drei kleineren Anlagen im Bereich Grod 

zwischen dem aktuellen Standort WEA 1 und WEA 2 ein Windpark errich-

tet werden kºnnte. Um drei Anlagen in diesem Bereich einzupflegen, 

m¿sste mit Anlagen von rund 90 m Rotordurchmesser gearbeitet werden, 

damit so ein Mindestabstand von 2.5 Rotordurchmessern im Nebenwind-

richtung (NNW-SSE) eingehalten werden kann. Anlagen von diesem Typ 

werden eine Produktion von rund der Hªlfte der Jahresproduktion der 

derzeit vorgesehenen Anlagen erbringen und sind zudem auf dem Markt 

nur noch bedingt verf¿gbar (die Produktion kleiner Anlagen lªuft aus). 

Letztendlich wird mit dem Eintrag in das Kulturg¿terschutzinventar der 

Kulturg¿terschutz gemªss dem Bundesgesetz ¿ber den Schutz der Kul-

turg¿ter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen 

der Schutz der im Inventar gennannten Ausstattungen angestrebt. Dieser 

ist durch die Windparkgesellschaft nicht zu beeinflussen.  

Eine Pflicht zur ungeschmªlerten Erhaltung gemªss Art. 3 Abs. 1 NHG 

liegt nicht vor. Eine solche wªre gegeben, wenn das allgemeine Interesse 

am Schutz der Kulturdenkmªler ¿berwiegen w¿rde. Wie oben bereits 

ausgef¿hrt, vermag dieses Interesse dasjenige an der Nutzung der Wind-

energie und damit am Windpark Lindenberg nicht zu ¿bertreffen. 

Die Interessenabwªgung, inklusive Auseinandersetzung mit dem Gutach-

ten der EKD ergab, dass das Interesse an der Produktion von rund 25,2 

GWh erneuerbarer Energie durch Windkraft (nationales Interesse im 

Sinne von Art. 12 EnG i.V.m. Art. 9 Abs. 1 EnV) die vorgebrachten Interes-

sen des Denkmalschutzes (nationale Bedeutung) und des damit verbun-

denen Umgebungsschutzes ¿berwiegt. Wo eine Schonung im Rahmen 

der Projektierung mºglich war, wurde diese wahrgenommen. Die Anla-

gen sind gen¿gend weit von den Kulturg¿tern entfernt. Der bestmºgli-

chen Schonung der Denkmalschutzobjekte mit ihrer Umgebung wird da-

mit Rechnung getragen. 

Der Windpark mit den drei Standorten WEA 1, WEA 2 und WEA 3 mit 

Anlagen von 158 bis 164 m Rotordurchmesser und einer Gesamthºhe von 

229 m stellt eine ausgewogene Lºsung dar und ist genehmigungsfªhig. 

Die f¿r die Baubewilligung vorgeschlagene Anlage ist die GE 5.5-158 mit 

229 m Gesamthºhe und 158 m Rotordurchmesser passt in den vorgege-

benen Planungszylinder.  

 

Zusammenfassender Umgang mit Art. 3 

NHG 
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6.5 ¦berpr¿fung der Kantonalen und regionalen Kriterien 

Der Lindenberg ist im regionalen Richtplan Seetal und im kantonalen 

Richtplan Aargau jeweils als potentielle Gebiete f¿r Windkraftanlagen 

festgesetzt. Eine rªumliche Abstimmung und Koordination zwischen den 

Regionen hat auf dieser Ebene bereits stattgefunden. Im Rahmen des In-

teressengruppenprozesses wurde diese Abstimmung weitergehend fort-

gef¿hrt. 

6.5.1 Erf¿llung Richtplan 

Der Standort Lindenberg erf¿llt den Planungsgrundsatz A des kantonalen 

Richtplans, da er ¿ber gute Windverhªltnisse verf¿gt (vgl. geeignetes 

Windpotenzial unten) und keine anderen ¿berwiegenden Interessen fest-

gestellt werden konnten (vgl. 6.4). Der Forderung mit Vorrang Grosswind-

kraftanlagen f¿r die kommerzielle Stromproduktion mit gutem Energie-

ertrag wird entsprochen. 

Die Planungsanweisungen und ºrtlichen Festlegungen des Kapitels E 1.3 

des kantonalen Richtplans werden erf¿llt: 

 

 1.1 Festsetzung: Der Windpark Lindenberg liegt im festgesetzten 

Gebiet Lindenberg. 

 1.2 Regionale Abstimmung: Das Gebiet Lindenberg wurde im Regi-

onalen Konzept zur Ausscheidung von Gebieten f¿r Windenergiean-

lagen (vgl. ) behandelt. Im Rahmen der Sicherung im Nutzungsplan 

wurde die Fachmeinung der Regionalen Planungsverbªnde Unteres 

Freiamt (AG) und Idee Seetal (LU) sowohl kontinuierlich im Rahmen 

der Steuergruppe als auch im Rahmen der durchgef¿hrten gesetzli-

chen Mitwirkung eingeholt. Auch das Regionale Raumkonzept 2040 

weist den Standort aus. 

 1.3 Umfassende Interessenabwªgung: Kapitel 5.4 und 6.4 zeigen, 

dass drei gleichartige Windkraftanlagen gleichzeitig geplant und er-

stellt werden kºnnen. Der Windpark weist mit 575 Kilowattstunden 

pro Quadratmeter und Jahr ein geeignetes Windpotenzial auf und 

¿bertrifft damit das geforderte Windpotenzial (vgl. Kapitel 8.7: 450 

Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr). Die Windparkflªche 

umfasst keine Naturschutzgebiete von kantonaler Bedeutung (Richt-

plankapitel L 2.5 und L 4.1), keine Trockenwiesen gemªss Bundesin-

ventar und der Abstand zu Wohn- und Mischzonen von mindestens 

300 m wurde eingehalten. Dieser Abstand wird auch gegen¿ber Bau-

ten ausserhalb der Bauzone eingehalten (Mastfuss). Die Anlagen ste-

hen in keinem Moor gemªss Bundesinventar und es konnte nachge-

wiesen werden, dass eine ausreichende Distanz zum Hochmoorobjekt 
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Ballmoos Lieli eingehalten wird (Kapitel 5.4.2 und 6.4). Grundwasser-

schutzzonen S1 und S2 sind vom Vorhaben nicht betroffen (Kapitel 

6.2.1). 

 1.4 Erschliessung: Die Erschliessung der Anlagenstandorte ¿ber die 

Strasse wird in Kapitel 7.5 aufgezeigt. Kapitel 7.8 zeigt, dass die Ab-

leitung der Energie mºglich ist. Das Projekt erf¿llt somit die Ziele des 

Richtplans Aargau. Erf¿llung regionales Konzept und Abkommen zwi-

schen Gemeinden 

Das am 27. Juni 2012 geschlossene Abkommen zwischen Gemeinden (vgl. 

3.3.2) sichert das Regionale Konzept zur Ausscheidung von Gebieten f¿r 

Windenergieanlagen (vgl. 3.3.1). Auf die Einhaltung der Kriterien wurde 

insbesondere bei der Erarbeitung des Layouts geachtet (vgl. Kapitel 5.2.1). 

In der Folge werden die Kriterien abschliessend nochmals ¿berpr¿ft: 

 

 A Koordinierte Planung: Die Kriterien der koordinierten Planung 

sind erf¿llt, da die Standortgemeinde aufgrund eines konkreten Pro-

jektes Spezialzonen f¿r Windkraftanlagen im ordentlichen Verfahren 

ausscheidet. ¦ber die Steuergruppe wurde die bereits auf Richtpla-

nung gestartete Koordination der Planung fortgef¿hrt und die be-

troffenen Gemeinden informiert. Durch den Prozess wurde auch die 

Mitwirkung weitergehend ergªnzt und es erfolgte eine kontinuierli-

che Anhºrung (bislang 18 Begleitgruppentermine). Die Anlagen kom-

men in drei Spezialzonen zu liegen, die ihre Rechtskraft im Rahmen 

der Gemeindeabstimmung erreichen kºnnen. Die Baubewilligungen 

werden zuvor zeitgleich mit der Nutzungsplanung aufgelegt, sodass 

eine maximale Transparenz erreicht wird. Bereits von Gesetzes wegen 

wird parallel zur Nutzungsplanungsrevision eine Umweltvertrªglich-

keitspr¿fung durchgef¿hrt. Neben Ausgleichs- werden auch betrieb-

liche Massnahmen aufgezeigt (Betriebskonzept). 

  

 B Rªume f¿r Windpªrke: Der Windpark Lindenberg kommt vollstªn-

dig im Raum Lindenberg Ost zu liegen. Damit d¿rfen gemªss dem 

Abkommen Anlagen ¿ber 30 m Gesamthºhe errichtet werden. Der 

Abstand zwischen den einzelnen Anlagen betrªgt weniger als 1200 

m. 

  

 C Erscheinungsbild der Bauten und Anlagen zum Betrieb einer 

Windkraftanlage: Die optimale Gestaltung und Anordnung der An-

lagen wurde aufgezeigt. Dabei wurden kritische Sichtbez¿ge bei der 

Hºhe der Anlagen und wo Mºglichkeit gleichmªssige Abstªnde ein-

gehalten. Durch die Verwendung von gleichen Anlagen wird ein glei-

ches Erscheinungsbild erwirkt. Die Begleitgruppe entschied sich daf¿r 

grosse, produktionsstarke Anlagen einzusetzen. Damit wird auch die-

sem Ziel entsprochen. Die Planung der Umgebung und Zufahrten 

wurde in Varianten optimiert. Durch die unterirdische Verkabelung 
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des Windparks, sowie die zusªtzliche Verpflichtung zur unterirdischen 

Verkabelung von bestehenden Mittelspannungskabeln wird der Ein-

griff in die Landschaft bestmºglich optimiert, bzw. wo dies in gege-

benem Rahmen mºglich ist, korrigiert. 

Damit werden die Vorgaben des Abkommens zwischen den Gemeinden 

vom 26. Juni 2012 und des zugrunde liegenden Regionalkonzeptes er-

f¿llt. 

6.6 Fazit 

Mit einer Produktion von rund 25.2 GWh (P75) kann der Windpark Lin-

denberg einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Energiestrategien 

von Bund, Kanton und Region beitragen. Der Windpark Lindenberg erf¿llt 

die Anforderungen auf allen Staatsebenen und widerspricht keinen ¿ber-

geordneten Interessen. Die in diesem Kapitel erwªhnten Interessen wer-

den gen¿gend ber¿cksichtigt, abgewogen und sind mit dem Windpark 

Lindenberg in der Gesamtabwªgung vereinbar. 
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7. Die Windparkanlage Lindenberg 

Die nachfolgenden Kapitel erlªutern die wichtigsten Fachbereiche zum 

Windpark Lindenberg und basieren auf dem technischen Bericht, der den 

Grundlagen beiliegt. F¿r detaillierte Informationen zu den einzelnen The-

men sei auf diesen verwiesen. 

7.1 Technik 

F¿r den Windpark Lindenberg sind drei Windenergieanlagen vorgesehen. 

Die Windenergieanlagen sind als horizontalachsige Luvlªufer ausgef¿hrt. 

Dies bedeutet, dass der Rotor vor der Gondel zu liegen kommt. Es kºnnen 

sowohl getriebelose Anlagen mit Synchrongeneratoren wie auch Wind-

energieanlagen mit Getriebe und Asynchrongeneratoren eingesetzt wer-

den.  

In der heute geplanten Ausf¿hrung weisen die Windenergieanlagen die 

folgenden Hauptkomponenten auf: 

7.1.1 Turm  

Der Turm kann als Stahlturm oder Hybridturm ausgef¿hrt sein. Im Falle 

des Hybridturms handelt es sich um einen Turm, bei welchem auf einer 

unteren, aus Fertigbetonelementen bestehenden Basis mehrere Stahlsek-

tionen aufgesetzt sind. Wird der Turm als Stahlturm ausgef¿hrt, so kann 

dies ein reiner Stahlrohrturm sein oder ein Turm, der teilweise oder in 

seiner Gesamtheit aus Elementen zusammengesetzt wird. Gittermast-

t¿rme werden nicht umgesetzt, da das Regionalkonzept von deren Ver-

wendung absieht. 

Im Turmfuss befinden sich Anlagen zur Steuerung der Windenergiean-

lage und eine Mittelspannungsschaltanlage. Im Falle der sogenannten 

Masteranlage (WEA 2) geht hier die parkexterne Netzanbindung zum Un-

terwerk ab. 

Im Turm ist eine Leiter, sowie eine Befahranlage (Lift) zur Gondel verbaut. 

Zur Sicherstellung eines sicheren Aufstieges sind mehrere Ruheplattfor-

men verbaut. Diese kºnnen im oberen Bereich der Anlage durchgehend 

sein und so die Funktion einer zweiten ¥lwanne ¿bernehmen.  

7.1.2 Rotor 

Der Rotor umfasst drei Rotorblªtter, die aus einem einzigen Element be-

stehen kºnnen oder aus zwei Elementen zusammengesetzt sein kºnnen. 
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Durch die Einstellung des Blattwinkels von 0Á bis 90Á kann die Rotordreh-

zahl variiert werden. Ein Eiserkennungssystem und die dadurch gesteu-

erte Blattheizung sorgen daf¿r, dass der Rotor bei vereisenden Bedingun-

gen situationsgerecht beheizt werden kann. 

In der fachlichen Stellungnahme vom 22. Februar 2021 wird gefordert, 

dass die Rotorblªtter der WEA synchron laufen sollen, das heisst gleich 

schnell laufen und gleich durchlaufen. Aufgrund von betrieblichen Vo-

raussetzungen muss darauf verzichtet werden. Das Energiedargebot bei 

WEA variiert aufgrund von unterschiedlichen Strºmungsverhªltnissen 

von Standort zu Standort. Ohne ¿bermªssige Energieverluste ist eine An-

passung der Rotordurchlaufzeit nicht mºglich. Ein k¿nstlich erzeugtes 

synchrones Laufen der Rotoren w¿rde eine erhebliche Einschrªnkung im 

Betrieb mit sich bringen. 

7.1.3 Fundament 

Die Fundamente werden als Gewichtsfundamente in armiertem Stahlbe-

ton ausgef¿hrt. Wo nºtig wird ein Bodenaustausch vorgenommen. Mik-

ropfªhle oder Kiessªulen mit Rotationsbohrungen kºnnen alternativ ab-

geteuft werden. 

Im Falle der Ausf¿hrung als ¿berdecktes Fundament befindet sich prak-

tisch der gesamte Fundamentkºrper unter Boden. Das Fundamentein-

bauteil (FET) reicht ¿ber den Boden hinaus. 

Wo dies aus technischen oder aus Schutzgr¿nden erforderlich ist, kºnnen 

die Fundamente auch teil¿berdeckt erstellt werden (ăH¿gelfundamentò). 

In diesem Fall weist das Fundament wohl die gleichen Werte bez¿glich 

des Durchmessers bzw. der Kantenlªnge auf. Hingegen ragt das Funda-

ment in dieser Bauweise ¿ber den gewachsenen Boden hinaus und reicht 

zugleich teilweise unter das gewachsene Terrain.  

Wo Hybridt¿rme zum Einsatz kommen, sind deren Elemente ¿ber Spann-

anker gegen das Fundament verankert. 

 

Element Grºsse 

Fundamentdurchmesser rund bis 30 m 

Kantenlªnge Fundament quadratisch bis 30 m 

Tabelle 7: Kennzahlen Fundament der generalisierten Windenergieanlagen (Umh¿llende) 

Die f¿r den Bauantrag vorgesehene Ausf¿hrung der Fundation wird im 

Plandossier und im technischen Bericht dokumentiert. Der geotechnische 

Bericht (Beilage 12 zum technischen Bericht) f¿hrt die erforderlichen 

Nachweise und erlªutert die f¿r das Bauprojekt massgebliche Fundati-

onskonzept. 
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7.1.4 Maschinenhaus 

Das Maschinenhaus, auch Gondel genannt, umfasst bei allen Windkraft-

analagentypen die Achse, den Generator, sowie einen Teil der Steuerung 

der Anlage. Im Falle von Windenergieanlagen mit Getriebe, findet sich 

hier auch das Getriebe und der Asynchrongenerator, bei getriebelosen 

Anlagen findet sich hier der Ringgenerator. Der Ringgenerator kann auch 

vor die Gondel, rªumlich separiert, vorgebaut ausgef¿hrt sein. Das Ma-

schinenhaus wird stets aktiv in den Wind gerichtet. Dazu dreht sich das 

Maschinenhaus, durch Azimutmotoren angetrieben und auf dem Turm-

kopf lagernd, in den Wind. Der Impuls zur Nachf¿hrung wird durch die 

Steuerung gegeben, die ihre Daten wiederum von einem oder mehreren 

Windrichtungsgeber(n) erhªlt. 

7.1.5 Dimension der Anlage 

Die oben beschriebenen Komponenten werden im Falle des Windparks 

Lindenberg die in der Tabelle unten aufgef¿hrten Dimensionen aufwei-

sen. Die jeweils grºsseren Werte sind als Maximalwerte zu verstehen, die 

nicht ¿berschritten werden kºnnen. Kleinere Werte sind mºglich. Die An-

lagen werden so mit einer Umh¿llenden umschrieben, welche die maxi-

malen Werte darstellt, jedoch auch die Realisierung von kleineren Anla-

gen zulªsst. Die drei Anlagen auf dem Lindeberg werden jedoch in jedem 

Fall typ- und baugleich sein. 

 

Element Grºsse 

Rotordurchmesser bis 164 m (geplant: 158 m) 

Nennleistung je Windenergieanlage bis 6 MW (geplant: 5.5 MW) 

Gesamthºhe bis 230 m (geplant: 229 m) 

Tabelle 8: Kennzahlen der generalisierten Windenergieanlagen (Umh¿llende) 

Die Gesamthºhe wird als oberster Punkt auf der umh¿llenden Linie ver-

standen (hºchster Punkt, den die Enden der durchlaufenden Rotorblªtter 

erreichen). Die Gesamthºhe ist in der untenstehenden Skizze blau und 

der Rotordurchmesser schwarz eingezeichnet. 
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Abbildung 41: Veranschaulichung Gesamthºhe (vertikale Linie, blau) und Rotordurchmesser 

(diagonale Linie, schwarz). 

Die nachfolgende Abbildung zeigt den f¿r den Bauantrag geplanten An-

lagentyp GE 5.5-158. Dieser weist einen Rotordurchmesser von 158 m, 

eine Nabenhºhe von 150 m und eine Leistung von 5.5 MW auf. Der ge-

naue Anlagenbeschrieb findet sich im technischen Bericht. 
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Abbildung 42.: Windenergieanlage GE 5.5-158. Bild: General Electrics Renewable Energy. 

7.2 Schonendes Layout 

Ziel bleibt eine mºglichst schonende Eingliederung in die Landschaft und 

eine Schonung aller umliegenden Bereiche. Deshalb gelten f¿r das detail-

lierte Anlagenlayout folgende Maximen: 

 Wenig Terrainverªnderung. Erschliessung und Bauten haben dem na-

t¿rlichen Gelªndeverlauf zu folgen. 

 St¿tzmauern sind da einzusetzen, wo dadurch Landwirtschaftsland 

geschont werden kann. Ihr Einsatz ist auf das Minimum zu beschrªn-

ken.  

 Turbinen, Anlagen und Erschliessung sind optimal ins Gelªnde einzu-

passen. 
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 Der Verlust von Landwirtschaftsland und Wald ist auf ein Minimum zu 

reduzieren. 

 Einfache, schonende Erschliessung. 

Im Rahmen der Projektentwicklung und der UVP wurden diese Punkte 

umfassend ber¿cksichtigt. Die zustªndigen Ingenieure haben nach diesen 

Maximen gearbeitet. Im Rahmen der UVP wurde die nun vorgeschlagene 

Variante ¿berpr¿ft und iterativ optimiert. 

7.3 Kranstellflªchen 

Zur Errichtung der Windenergieanlagen und zu deren Unterhalt sind je-

weils eine Kranstellflªche und bis zu vier Hilfskranstellflªchen vorzusehen. 

Die Kranstellflªche ist dabei definitiv auszugestalten. Die Hilfskranstellflª-

chen sind temporªre Flªchen und werden so ausgestaltet, dass sie zeitnah 

wiederhergerichtet werden kºnnen. Sie werden f¿r den Aufbau des Aus-

legers des Hauptkrans benºtigt. Dieser wird in mehreren St¿cken ange-

liefert und dann vor Ort zusammengebaut. Ein Hilfskran wird entlang des 

Weges auf den Hilfskranstellflªchen positioniert und kann von diesen Po-

sitionen aus die Auslegerteile des Hauptkrans anheben und so positio-

nieren, dass diese zusammengef¿gt werden kºnnen. Da der Hilfskran ein 

normaler, leichter Autokran ist, kºnnen die Hilfskranstellflªchen temporªr 

errichtet werden. Dazu wird ein Planum aus Schotter erstellt, auf welches 

bei Bedarf Baggermatten aufgelegt werden kºnnen. 

Die Anordnung der Kranstellflªchen ergibt sich aus dem Bauablauf und 

der Einpassung in das Gelªnde. Dies f¿hrt zu einer unterschiedlichen Aus-

gestaltung, die je nach Standort verschieden ist. Die grundsªtzliche Or-

ganisation einer Kranstellflªche kann in Abbildung 43 eingesehen wer-

den. Weitere Ausf¿hrungen zu Organisation und Aufbau von Kranstellflª-

chen finden sich in Kapitel 5.7.2 der Abschliessenden Voruntersuchung 

UVB und im Technischen Bericht. Plªne zu den Kranstellflªchen finden 

sich im Plandossier. 
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Abbildung 43.: Grundsªtzliche Organisation einer Kranstellflªche mit Hilfskranstellflªchen. 

Oben: Kran mit zum Aufrichten bereitem, zusammengesetztem und auf Bºcken liegendem 

Ausleger. Unten: Generelle Organisation einer Kranstellflªche und Anordnung der 

Hilfskranstellflªchen. 

Die Kranstellflªchen wurden an die einzelnen Standorte angepasst, um 

einen minimalen Flªchenverbrauch zu erzielen. Sie werden ebenso wie 

die Zuwegungen nach dem Bau der Windenergieanlagen teilweise zu-

r¿ckgebaut. 

7.4 Erschliessung wªhrend dem Betrieb 

Es ist zwischen der permanenten Erschliessung und der temporªren Er-

schliessung zu unterscheiden, da die Erschliessung nach der Bauphase 

teilweise r¿ckgebaut werden kann. Dies betrifft insbesondere Kurvenbe-

reiche und Wendehªmmer. Wªhrend des Betriebs sind die Anlagen zu 

warten. Dabei muss, in Ausnahmefªllen, auch damit gerechnet werden, 

dass Grosskomponenten (z.B. Rotorblªtter) ersetzt werden m¿ssen. Ent-

sprechend sind die Zufahrtswege dimensioniert. F¿r die optimale Er-

schliessung wurde vom zustªndigen Bauingenieur, den Fachplanern und 

den Landschafts- und Umweltplanern ein Variantenstudium durchge-

f¿hrt. Dabei fand eine Abwªgung mit den Vorgaben gemªss Kapitel 7.2 

(Schonendes Layout) statt. Das Variantenstudium wird in der Umweltver-

trªglichkeitsstudie in Kapitel 5.7 der abschliessenden Voruntersuchung 

detailliert beschrieben. 

F¿r den Unterhalt sind zudem Wege von mindestens 4.5 m Breite nºtig 

(in Kurven bis zu 8 m) und entsprechend robustem, sickerfªhigem Belag. 

Die Breite der Weg muss f¿r allfªllige grºssere Wartungsarbeiten der WEA 

auch nach der Bauphase gewªhrleistet sein. Die benutzten Maschinen f¿r 

den Unterhalt der Windenergieanlagen umfassen auch wªhrend der Be-

triebsphase Grosskrane. Deren Einsatz muss auch wªhrend der Betriebs-

phase mit einer kurzen Vorlaufzeit sicher gewªhrleistet sein. Die Details 



 

 

Windpark Lindenberg  12. Aug. 2024 

Beinwil (Freiamt)  Kt. AG 

Planungsbericht  Version 3.1 

 110 

zur Erschliessung f¿r den Betrieb sind in Kapitel 4.4 des technischen Be-

richts zu entnehmen. 

 

Die oben dargestellten temporªren Flªchen dienen zur Ablage der Fl¿gel 

vor Ort, sowie zum Aufbau des Krans. 

 

Bei WEA 1 erfolgt der Aufbau des Kranauslegers hangseitig, die Blªtter 

werden auf der der WEA 1 gegen¿berliegenden Seite deponiert. 

Am Standort der WEA 2 wird der Kranausleger entlang des Stichweges, 

feldseitig montiert. Der Stichweg wird im Osten ¿ber den bestehenden 

Weg hinaus als temporªrer Plattenweg ausgestaltet, der zur¿ckgebaut 

wird. Die Blªtter kommen ebenfalls im Felde zu liegen. 

 
 
 

Abbildung 45.: Standort WEA 3. Darstellung nicht massstªblich. 

 

Abbildung 44: Standorte WEA 1 und WEA 2 im Teilperimeter Grod. Darstellung nicht 

massstªblich. 
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Am Standort WEA 3 erfolgt der Aufbau des Krans ebenfalls entlang eines 

teilweise temporªr zu errichtenden Stichweges (Platten), der nach dem 

Aufbau der WEA im s¿dlichsten Viertel wieder zur¿ckgebaut wird. Die 

Blªtter werden waldseitig auf der der WEA 3 gegen¿berliegenden Seite 

deponiert. 

Die Erschliessung der beiden Teilperimeter Grod und Horben erfolgt ¿ber 

die bestehenden Strassen. Zur Bestimmung der Ausbauerfordernisse 

wurden die Strassen vorab mit einem Simulationstool abgefahren, damit 

die Schleppkurven bestimmt werden konnten. Da ein SPMT (Special Pur-

pose Modular Transporter) zum Transport der Langkomponenten benutzt 

wird, kann der Ausbau der Zufahrtsstrassen auf ein Minimum reduziert 

werden. SPMT sind in der Lage Rotorblªtter anzuheben und damit Stras-

sen mit reduzierten Kurvenradien zu befahren (vgl. technischer Bericht, 

Kapitel 4.3.2). 

F¿r den Transport resultieren Ausbauten ab Brunnwil, die sich vor allem 

auf die Verbreiterung der bestehenden Strassen beschrªnken. Sie sind in 

den Detailplªnen im Plandossier ersichtlich. Der Umfang der Ausbauten 

ist relativ bescheiden und beschrªnkt sich zumeist auf die stellenweise 

Verbreiterung der bestehenden Fahrbahn im Bereich von weniger als ei-

nem Meter. 

Der gesamthafte Flªchenbedarf des Windparks betrªgt in der Betriebs-

phase und gemªss der aktuellen Planung 10õ270 m2. Dies ist rund ein 

Drittel der Flªche, die beim Bau der Anlagen durch die Baustelle bean-

sprucht wird (temporªre und permanente Flªchen). 

Die rechtliche Sicherung der Ausbauwege erfolgt im Gestaltungsplanpe-

rimeter und im Baugesuchsverfahren. 

7.5 Erschliessung Bauphase 

Neben den temporªren Kranstellflªchen werden f¿r den Bau der Wind-

energieanlagen sowohl f¿r den Materialtransport wie auch f¿r den Trans-

port des Kranes Zuwegungen mit einer erforderlichen Breite und Tragfª-

higkeit benºtigt. Die G¿ter werden via A1 (Ausfahrt Lenzburg) ¿ber Vill-

mergen, Boswil bis zum Standort auf die jeweilige Kranstellflªche trans-

portiert. 

¦berlange Komponenten werden nach Muri transportiert und dort in 

Muri auf einem temporªren Umladeplatz auf wendige Spezialtransporter, 

die SPMT, umgeladen. Die Flªche kann zudem auch als Zwischenlager f¿r 

noch nicht benºtigte Elemente dienen.  

SPMT sind selbstfahrende und sehr wendige Transportgerªte. Sie werden 

insbesondere zum Transport der langen Fl¿gel eingesetzt. Durch das An-

heben der Fl¿gel bis auf einen Winkel von 70Á sind sie in der Lage diese 

praktisch ohne Ausbau der Strassen zu transportieren.  
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Abbildung 46: Transport eines Rotorblattes mittels eines SPMT (Bild: Mit freundlicher Geneh-

migung, Windpark Greiner-Eck (D)). 

Zum Nachweis der Transportierbarkeit wurde mit einer darauf speziali-

sierten Firma ein Transportnachweis gef¿hrt (Technischer Bericht, Beila-

gen 6 und 7). 

Vom temporªren Umladeplatz Muri verkehren die SPMT ¿ber die ab 

Brunnwil um maximal 1 m verbreiterten Strassen bis zu den jeweiligen 

Stichstrassen, dem letzten Wegabschnitt zu den Bauplªtzen. Die Stich-

strassen sind neu zu erstellen (vgl. 06 Plandossier, Beilagen 1 bis 21). 

Aufgrund der benºtigen Wegverbreiterungen sind im Bereich des Gro-

derwaldes temporªre Rodungen im Umfang von 239 m2 erforderlich. 

Weiter ist auf dem Lindenberg eine temporªre Logistikflªche f¿r Bauma-

terialien, Container und Infrastruktur zu erstellen. Der entsprechende 

Standort ist vertraglich geregelt und befindet sich im Bereich der WEA 2 

(vgl. Plandossier).  

Alle temporªren Flªchen und Wege werden nach Beendigung der Bau-

phase zur¿ckgebaut und rekultiviert. 

An den Kantons- und Gemeindestrassen erfolgen unterhalb von Brunnwil 

nur temporªre Anpassungen, welche vor allem darin bestehen, Hinder-

nisse wie Verkehrsschilder abzulegen und nach dem Transport wieder 

aufzurichten. Dies ist durch den Einsatz des SPMT mºglich. Die Massnah-

men wurden bereits detailliert gepr¿ft und sind in 05 Technischer Bericht, 

Belieferungs- und Baustellenbericht, Beilage 6 und Streckenprotokoll 

Selbstfahrer, Beilage 7 detailliert beschrieben.  

Die Anpassungen werden mit der Abteilung Tiefbau und mit der Ge-

meinde im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens weitergehend koor-

diniert. Die Ausnahmetransporte werden fr¿hzeitig koordiniert. 












































































